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1. Einleitung 
 

Im Verlauf der 90er Jahre fanden zwei grundsätzliche Reformen der Gründungs-

verträge der Europäischen Gemeinschaften statt. Mit der Ratifizierung des Maast-

richter Vertrags trat 1993 der „Vertrag zur Gründung der Europäischen Union 

(EUV)“ in Kraft, in dem das Konzept der Europäischen Union verwirklicht wurde. 

Neben dem Kernstück der Wirtschafts- und Währungsunion, die in den „Vertrag 

zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV)“ eingearbeitet wurde, ent-

hielt der EUV mit der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)“ und 

der „Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI)“ zwei neue „Säu-

len“. Nur vier Jahre später, 1997, unterzeichneten die Regierungschefs mit dem 

Amsterdamer Vertrag die Reform dieses Unionsvertrags. Die grundsätzliche Struk-

tur der „Drei-Säulen-Konstruktion“ blieb zwar unberührt, in allen Säulen der EU gab 

es neben Vereinfachungen und Konsolidierungen auch eine Reihe von materiellen 

Änderungen des Rechts. Zu einem erheblichen Teil betrafen sie die Zusammenar-

beit in den Bereichen Justiz und Inneres, deren Integrationsentwicklung das The-

ma dieser Magisterarbeit ist.  

 

1.1. Forschungsfragen und ihre Relevanz 
 

Seit Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahre 1957 

ist eine Integration der Bereiche Justiz und Inneres in die Gemeinschaft immer 

wieder auf massiven Widerstand einzelner Mitgliedstaaten gestoßen. So entwickel-

te sich zwar langsam eine Zusammenarbeit auf rein zwischenstaatlicher Ebene, 

aber erst mit dem Vertrag von Maastricht fanden Regelungen Einzug in das primä-

re Gemeinschaftsrecht. Nur wenige Jahre später ergab sich überraschenderweise 

ein einschneidender Wandel in diesem Bereich: Viele Materien, die im Vertrag von 

Maastricht noch intergouvernemental geregelt waren, wurden durch den Vertrag 

von Amsterdam in das Gemeinschaftsrecht übertragen. 
 
Die Bestimmungen des Amsterdamer Vertrags gehen teilweise weit über die in Art. K-K9 
des Maastrichter Vertrages getroffenen Regelungen hinaus. Sie gliedern sich in die Einfüh-
rung einer Vergemeinschaftung wesentlicher Teile der Zusammenarbeit in den Bereichen 
Justiz und Inneres (ZBJI) im neuen Titel IV Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken 
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betreffend den freien Personenverkehr des EGV und in die Reduzierung und Spezifizierung 
der dritten Säule der Union auf die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsa-
chen. Der „Schengen-Besitzstand“ soll gestützt auf die neuen Rechtsgrundlagen im EGV in 
das Gemeinschaftsrecht überführt werden.1 
 

Das Thema der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der Integrationsentwick-

lung der Bereiche Justiz und Inneres der Europäischen Union.2 Die Forschungs-

fragen lauten:  

1. Welche Determinanten bestimmten den Wandel der Zusammenarbeit in den Be-

reichen Justiz und Inneres (ZBJI) der EU durch den Amsterdamer Vertrag? 

2. Ist der ausgewählte theoretische Ansatz geeignet, diese Entwicklung zu erklä-

ren?    

Von einer Integrationsentwicklung wird deshalb gesprochen, weil die Mitgliedstaa-

ten im Zuge der inhaltlichen Ausgestaltung des europäischen Rechts nationalstaat-

liche Souveränitäten an eine übergeordnete – supranationale – Ebene abgegeben 

haben. Da Bestimmungen darüber explizit in den Vertragswerken von Maastricht 

und Amsterdam enthalten sind, stellt der Wandel des europäischen Rechts in den 

Bereichen der Justiz- und Innenpolitik den Amsterdamer Vertrag die abhängige – 

zu erklärende – Variable dar. 

 Eine Veränderung der abhängigen Variablen lässt auch eine Veränderung der 

unabhängigen Variablen vermuten: Da der Maastrichter Vertrag durch den Ams-

terdamer Vertrag in maßgeblicher Weise revidiert wurde, wird hier angenommen, 

dass sich im Zeitraum zwischen Unterzeichnung der beiden Vertragswerke die we-

sentlichen Veränderungen der unabhängigen Variablen vollzogen haben, die als 

Determinanten der Integrationsentwicklung identifiziert werden sollen.  

 Die Frage nach der Brauchbarkeit des nach der Theoriediskussion (Kapitel 2) 

ausgewählten Ansatzes wird in der Bilanz der Analyse anhand der Ergebnisse dis-

kutiert. Durch die Darstellungen der Spezifika des Forschungsgegenstands3 wer-

                                                           
1  Winkler (1998), S.49f.  
2  Die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres lässt sich nur schwer nominal defi-

nieren. Da die Bereiche Justiz und Inneres der EU erst mit dem Maastrichter Vertrag („dritte 
Säule“ und Artikel 100c EGV) in das EU-Recht eingeführt wurden, dient dieser Stand als Refe-
renzebene für die vorhergehende Entwicklung und die Veränderungen durch den Amsterda-
mer Vertrag: Sie substantiiert sich damit aus den in Art. K.1 EUV aufgezählten neun 
Politikbereichen.   

3  Siehe Abschnitt 1.3. 
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den Erwartungen und Kriterien für die Auswahl des theoretischen Rahmens in Ka-

pitel 2 transparent.  

 Wissenschaftliche Relevanz besitzen die Forschungsfragen in viererlei Hinsicht: 

Erstens kann es eindeutig als ein „wissenschaftliches Rätsel“ angesehen werden, 

dass sich die Bereiche Justiz und Inneres in Europa nach jahrelanger Stagnation in 

einem relativ kurzen Zeitraum durch den Vertrag von Amsterdam so entscheidend 

weiterentwickelt haben. Die Bereiche Justiz und Inneres in der EG beschränkte 

sich vor Maastricht immer nur auf intergouvernmentale Zusammenarbeit ohne insti-

tutionellen Überbau, wie zum Beispiel der „TREVI-Gruppe“ oder dem „Schengen-

Regime“. Für einige Staaten stellte dann gerade die „Drei-Säulen-Konstruktion“ 

nach Maastricht einen wichtigen Schritt gegen den Föderalismus auf europäischer 

Ebene dar – „Some, like the British Gouvernment, fought for these as a way of 

heading off a federal Europe [...]“.4 So ist es verwunderlich, weshalb danach im-

mense Veränderungen zu konstatieren waren. 

 Des weiteren besteht in diesem Bereich ein Forschungsdefizit - die wenigen er-

schienenen Arbeiten kommen vor allem aus dem rechtswissenschaftlichen Be-

reich, kaum eine ist explizit politikwissenschaftlicher Natur. Sie befassen sich dann 

aber lediglich mit Teilbereichen der Bereiche Justiz und Inneres oder beschreiben 

und bewerten die Veränderungen der Vertragswerke.  

 Als dritter Grund lässt sich nennen, dass sich aus der Beschäftigung mit diesem 

Politikfeld mit großer Wahrscheinlichkeit Erkenntnisse im integrations-

theoretischen Bereich ziehen lassen – auch wenn zu berücksichtigen ist, dass aus  

Fallstudien keine induktiven Fehlschlüsse gezogen werden dürfen.5 Das Politikfeld 

Justiz und Inneres betrifft in direkter Weise die Souveränität der Staaten: Weshalb 

waren die Mitgliedstaaten bereit, Kompetenzen in diesem Bereich aufzugeben? 

Die gefolgerten Erkenntnisse sollten in einen größeren Kontext von Analysen zu 

Entwicklungen verschiedener Politikfelder der EU gestellt werden, damit zum Bei-

spiel Prognosen für künftige Entwicklungen erstellt werden können.   

 Der aktuelle Bezug des Themas ist der vierte Punkt der Begründung: In der öf-

fentlichen Meinung und vor allem bei Wahlen stellen Aspekte der inneren Sicher-

                                                           
4  Pryce (1994), S.3. 
5  Vgl. Druwe (1995), S.22.  



1. EINLEITUNG 
   

9 

heit – vor allem der Kampf gegen das organisierte Verbrechen und den Drogen-

handel – wichtige Themen dar.6  

 All diese Punkte bestätigen die Relevanz des Themas und legitimieren die Be-

schäftigung mit dem Untersuchungsgegenstand. 

 

1.2. Der Forschungsstand 
 

Wie bei der Relevanz der Fragestellung deutlich wurde, ist der Stand der For-

schung zum Thema der Bereiche Justiz und Inneres in der EU sehr schwach aus-

geprägt. Es gibt kaum theoretische Arbeiten, die sich mit dem Gegenstand ausei-

nandersetzen – seine analytisch konzeptionelle Durchdringung ist allenfalls rudi-

mentär.    

 Eine Arbeit, die sich aus politikwissenschaftlicher Perspektive mit einem Teilas-

pekt des Themas beschäftigt, ist die „Politik des koordinierten Alleingangs“ von 

Thomas Gehring. Er sucht nach Gründen „für den Durchbruch der Abschaffung der 

Personenkontrollen an den EU-Binnengrenzen angesichts einer langfristig etablier-

ten Pattsituation“7. Zunächst arbeitet Gehring die historische Entwicklung des 

„Schengen-Regimes“ bis zum Amsterdamer Vertrag heraus. Mit seinem Ansatz 

des „koordinierten Alleingangs“ versucht er dann, einen theoretischen Rahmen und 

Bestimmungsfaktoren für die erfolgreiche Kooperation eines ins Stocken gekom-

menen Integrationsprozesses aufzuzeigen. Er führt die Erfolge der Schengen-

Staaten auf die Errichtung eines internationalen Regimes mehrerer integrationswil-

liger Staaten zurück. Als Voraussetzung gibt er die grundsätzliche Kooperationsfä-

higkeit der interessierten Staaten an. Außerdem müssen – so seine Folgerung – 

auch für andere Staaten Anreize zum Beitritt bestehen, weil sie durch Nichtbeteili-

gung Nachteile erleiden würden. Die Bereitstellung eines öffentlichen Gutes würde  

sich also wegen des „Trittbrettfahrerproblems“ nicht für einen koordinierten Allein-

gang eignen.  

 Die Zahl der beteiligten Akteure stellt für ihn einen weiteren wichtigen Faktor 

dar, denn „grundsätzlich wird die Interessenabstimmung um so leichter fallen, je 

                                                           
6  Vgl. Hix (1999), S.324. 
7  Gehring (1998), S.43. 
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weniger Akteure beteiligt sind, deren Partikularinteressen miteinander vereinbart 

werden müssen“.8 Wenn alle diese Faktoren zutreffen, sieht Gehring eine Chance 

zur Überwindung von Entscheidungsblockaden in der EU. Sein Ansatz ist interes-

sant im Hinblick auf das neue Feld der Flexibilität im Amsterdamer Vertrag – „Be-

stimmungen über eine verstärkte Zusammenarbeit“ (Art. 43-45 EUV)9 –  und damit 

auch für Bereiche der vorliegenden Arbeit. Die „Politik des koordinierten Allein-

gangs“ tangiert mit dem Schengen-Regime allerdings nur einen, gleichwohl wichti-

gen Teilaspekt des Themas dieser Arbeit. Es bietet sich folglich an, Gehrings Er-

kenntnisse an geeigneter Stelle zu berücksichtigen. 

 Eine weitere Arbeit, die sich mit dem Thema der Zusammenarbeit Justiz und In-

neres beschäftigt, stellt die rechtswissenschaftliche Analyse von Sebastian Winkler 

dar. Sie steht in einer Reihe mit vergleichbaren Aufsätzen, die sich mit den Verän-

derungen der Justiz- und Innenpolitik im Primärrecht auseinandersetzen.10 In 

„Schrittweise Aufbau eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ 

stellt Winkler die Rechtslage von Maastricht den Amsterdamer Neuregelungen ge-

genüber und bewertet die Veränderungen.11 Für die vorliegende Arbeit ist dieser 

Artikel zwar inhaltlich interessant, weil die Veränderung der Vertragsinhalte die ab-

hängige Variable darstellt, der Integrationsprozess kann jedoch keinesfalls über sie 

erklärt werden. Winklers abschließende Bewertungen gehen wohl über den reinen 

Vertragstext hinaus, er stellt aber nur in Ansätzen die Gründe für die Integrations-

entwicklung der Bereiche Justiz und Inneres dar.12  

 Eine bloße Darlegung von Vertragstexten oder der Sonderfall eines koordinier-

ten Alleingangs sind zudem nicht ausreichend, um den qualitativen Sprung im Be-

reich Justiz und Inneres innerhalb weniger Jahre zu erklären. An dieser Auswahl 

des Forschungsstands wird deutlich, wie wenig sich bisher aus politikwissenschaft-

licher Perspektive getan hat. Eine Arbeit, die sich mit Determinanten der Entwick-

lung der Bereiche Justiz und Inneres zwischen den Vertragswerken von Maastricht 
                                                           
8  Gehring (1998), S.70. 
9  Vgl. Läufer (1998), S.42f. 
10  Vgl. entsprechende Arbeiten von Gimbal (1998) und Monar (1998). 
11  Vgl. Winkler (1998), S.45ff.   
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und Amsterdam theoretische fundiert beschäftigt, fehlt gänzlich. Das birgt haupt-

sächlich die Implikation, dass kaum auf Erkenntnisse erschienener Forschungsar-

beiten zurückgegriffen werden kann.  

 

1.3. Spezifika des Forschungsgegenstands 
 

Nachdem der Forschungsstand wenig Aufschluss für die Bearbeitung der Frage-

stellung gegeben hat, soll die Darlegung der Spezifika des Forschungsgegens-

tands wichtige Anhaltspunkte für die Wahl eines theoretischen Modells liefern. Es 

geht dabei darum darzustellen, welche Besonderheiten die Bereiche Justiz und In-

neres auszeichnen. 

 Zunächst ist zu berücksichtigen, dass die Merkmale des EU-Systems Beach-

tung finden, in dem sich die Bereiche Justiz und Inneres entwickelt haben. Es gibt 

eine ausdifferenzierte supranationale Ebene, die sich auszeichnet durch „die per-

manente Instabilität in den Beziehungen zwischen den wichtigsten Institutionen“.13 

Die supranationale Ebene in Beziehung gesetzt zu der nationalen und subnationa-

len führt zu einer Mehrebenendynamik, die prägend für die Entwicklung der Union 

ist.  

 Signifikant ist dabei die Tatsache, dass die Bereiche Justiz und Inneres die nati-

onalen Souveränitäten der Mitgliedstaaten im Kern treffen: „Jede, auch noch so 

begrenzte Aufgabe von staatlicher Kontrolle stellt hier, so scheint es, den National-

staat in seinem innersten Funktionsgehalt in Frage.“14 Die Bereiche Justiz und In-

neres werden deshalb auch zu den „High Politics“ gezählt, im Gegensatz zur Be-

handlung einzelner technischer Fragen innerhalb eines Politikfelds, den sogenann-

te „Low Politics“.15  

 Die Kollision der unterschiedlichen einzelstaatliche Rechtssysteme und Rechts-

kulturen durch den entstehenden Binnenraum ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die 

                                                                                                                                                                                 
12  Winkler verweist darauf, dass die Mitgliedstaaten der Kritik der Reflexionsgruppe an den Be-

reichen Justiz und Inneres zumindest teilweise Rechnung getragen hätten (Winkler 1998, 
S.61). 

13  Wallace (1996), S.141f. 
14  Monar (1997), S.241.  
15  Vgl. Hix (1999), S.323.  
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Beantwortung der Fragestellung. Die enge funktionale Verknüpfung der Bereiche 

Justiz und Inneres mit der Verwirklichung der Personenfreizügigkeit im Binnen-

raum der EU stellt einen bedeutenden Bezugspunkt dar, denn die Freiheit hat nur 

wenig Bedeutung, „wenn sie nicht in einem sicheren Umfeld erfahren werden kann 

und nicht durch ein reibungslos funktionierendes Justizsystem gestützt wird“.16 Es 

sollten also Auswirkung aus anderen Politikfeldern der EU in die Erklärung des 

Wandels einbezogen werden, speziell die Realisierung des Binnenmarkts.  

 Auch die Dynamik des Politikfelds muss berücksichtigt werden: Im Vergleich zu 

der Entwicklung Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) ist evident, 

dass die Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres 

später begann, langsamer verlief und bis Maastricht von weniger Kohärenz ge-

prägt war. Bereits 1970 vereinbarten die Mitgliedstaaten die Europäische Politische 

Zusammenarbeit (EPZ) für eine Zusammenführung und koordinierte Durchführung 

der Außenpolitik auf intergouvernementaler Ebene.  
 
In der mindestens sechsmal jährlich auf Außenministerebene zusammentreffenden Einrich-
tung gab es keine verbindlichen Regeln für eine Beschlußfassung. Gleichgerichtete außen-
politische Handlungen der Mitgliedsländer sollten nur auf dem Konsenswege zustande 
kommen.17 
 

In der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) gab es dann erstmals auf europäi-

scher Ebene Regelungen zur GASP. Erst mit dem Maastrichter Vertrag ging die 

EPZ in der GASP auf, doch gerade durch die Personalunion der Außenminister mit 

dem allgemeinen Rat der EG entstand kein integrationspolitisches Vakuum.  

 Die „TREVI-Kooperation“, die sich vor allem mit der inneren Sicherheit und Ter-

rorismusbekämpfung in Europa befasste, entstand erst ab 1976 durch halbjährli-

che Außen- und Justizministertreffen. Außerdem konnten die langjährigen Bemü-

hungen um die Verwirklichung des Ziels der Freizügigkeit in Europa nur durch den 

„koordinierten Alleingang“ der „Schengen-Staaten“ Deutschland, Frankreich und 

der Benelux-Staaten vorangetrieben werden.18 Auch als endgültige Akzente in 

Richtung eines Binnenmarkts gesetzt wurden, indem „1985 [...] die EG-

                                                           
16  http://www.europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/mission/resp_de.htm 
17  Woyke (1998), S.36. 
18  Die Existenz von „Schengen“ als Alternativ-Regime ist ebenfalls eine Besonderheit der Berei-

che Justiz und Inneres. 
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Kommission unter ihrem Präsidenten Delors ein Weißbuch zur Vollendung des 

Binnenmarkts in Europa bis zum Ende des Jahres 1992“19 vorlegte und das Bin-

nenmarktprogramm in die EEA aufgenommen wurde, bestand noch kein Konsens 

über gemeinsame Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der inneren Sicherheit und 

zur Harmonisierung von Rechtsvorschriften.   

 Somit gab es zwar eine Zielsetzung bezüglich der Freizügigkeit; flankierende 

Maßnahmen in den Bereichen Justiz und Inneres waren jedoch nicht festgelegt. 

Diese Fakten belegen, dass bis zum Abschluss des Vertrags von Maastricht ein-

deutig eine langsamere Entwicklungsdynamik als in der GASP zu verzeichnen ist. 

Nachdem im Maastrichter Vertrag beide Politikfelder in intergouvernementaler 

Form in die EU eingebunden worden waren, kam es nur wenige Jahre später zu 

weitreichenden Vertragsänderungen im Rahmen des Amsterdamer Vertrags: Im 

Gegensatz zur GASP gab es in der ZBJI, bedingt durch diese Änderungen, eine 

enorme Kompetenzverschiebung zugunsten der supranationalen Ebene.  

 Bei der Auswahl eines theoretischen Ansatzes ist folglich zu berücksichtigen, 

dass die dargestellten Rahmenbedingungen beachtet werden und möglichst adä-

quate Einflussfaktoren als unabhängige Variablen einbezogen werden, um die in-

haltlichen Veränderungen in den Bereichen der Justiz und Inneres als abhängige 

Variable zu erklären.  

                                                           
19  Woyke (1998), S.48. 
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2. Policy-Analyse als analytischer Zugang zum System der EU  
 

Im Anschluss an die Darstellung des Forschungsstands sowie der Spezifika des 

Forschungsgegenstands ergibt sich die Frage, welcher theoretische Ansatz geeig-

net ist, um die Forschungsfrage nach den Determinanten der Integrationsentwick-

lung der Bereiche Justiz und Inneres der EU zu bearbeiten und beantworten. Ein 

theoretischer Ansatz zur Bearbeitung der Fragestellung ist deshalb nötig, weil die 

komplexe Realität auf ein verständliches Maß vereinfacht werden muss, um die 

Vielzahl von Faktoren einzubeziehen, die soziale Prozesse formen.20 Für die Be-

antwortung der Fragestellung soll ein Ansatz aus der Policy-Analyse herangezo-

gen werden, was im Anschluss begründet wird. Welches Modell konkret ausge-

wählt wird, ergibt sich aus der Diskussion des „Policy-Zyklus-Modells“, Sabatiers 

„Advocacy-Koalitionen-Ansatz“ und des „erweiterten policy-analytischen Modells“ 

von Schumann. 

  Die Policy-Analyse bietet sich deshalb an, weil Ansätze aus der internationalen 

Politik, wie der Neorealismus, für die Behandlung des Problems zu kurz greifen. 

Der Neorealismus unterstellt Prämissen, in die sich die supranationalen Institutio-

nen der EU nur schwer einordnen lassen: Die Hauptakteure der internationalen 

Politik sind nach seinen Prämissen nämlich Nationalstaaten, die Machtpolitik 

betreiben – „Politik ist der Umgang mit Macht“21. Das zentrale Forschungsinteresse 

zielt ab auf das Zustandekommen von Kooperation und Frieden im Rahmen eines 

anarchischen internationalen Systems. Dieser Ansatz ist spätestens seit der Stär-

kung der Gemeinschaftskompetenzen durch die Einheitliche Europäische Akte 

(EEA) irrelevant für eine Untersuchung des Systems der EU. Damit sind die Prä-

missen dieses Ansatzes den Spezifika des Forschungsgegenstands nicht ange-

messen, weil es sich im EU-System nicht um Akteure in einem anarchischen Sys-

tem handelt.  

  

                                                           
20  Vgl. Parsons (1990), S.57. 
21  Druwe/Hahlbohm/Singer (1995), S.90. 
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 Aber auch Ansätze, die sich eigens mit der Integrationsentwicklung der EU aus-

einandersetzen, scheinen nicht adäquat. Der Föderalismus als ein solches Kon-

zept geht davon aus, „daß globale Probleme nur durch Integration zu lösen sind“.22 

Die Staaten geben Teile ihrer Souveränität aus nationalpolitischen Gründen an 

supranationale Institutionen ab. Ihre Struktur bleibt in dem neugebildeten föderalis-

tischen Gebilde jedoch erhalten, daher kommt der Verfassung eine bedeutende 

Rolle zu. Als unabhängige Variablen des Integrationsprozesses werden vor allem 

institutionelle Veränderungen genannt. Darüber hinaus betont der Ansatz die Fina-

lität des Integrationsprozesses – ein bundesstaatliches Gebilde.23 Damit ist dieser 

Ansatz stark deterministisch und normativ ausgerichtet, was auch für die von C. J. 

Friedrich weiterentwickelte neoföderalistischen Variante zutrifft.  

 Der Neofunktionalismus stellt die „erste originäre Theorie zur EG“24 dar. Durch 

seine Kombination aus Elementen des Funktionalismus und Föderalismus unter-

stellt er, dass Lernprozesse der Akteure eine wichtige Funktion bei Integrations-

prozessen spielen. Es wird der „Spill-over-Effekt“ eingeführt, der „in einem unpoliti-

schen technischen Bereich einsetzt und dann von sich aus, quasi automatisch, auf 

den politischen Bereich übergreift“.25 Wohlfahrtorientierte Handlungen lösen mit 

wachsendem Integrationsprozess machtorientiertes Regierungshandeln ab. „Spill-

back-Effekte“, wie beispielsweise De Gaulles „Politik des leeren Stuhls“, widerleg-

ten nach kurzer Zeit die deterministischen Annahmen der Neofunktionalisten (E.B. 

Haas gilt als einer der wichtigsten Vertreter), was von seinen Vertretern auch kri-

tisch aufgenommen wurde.26  

 Nach Überwindung der Stagnation des Integrationsprozesses der EG seit den 

80er Jahren durch Verabschiedung der EEA und des Maastrichter Vertrags wurde 

der neofunktionalistischen Theorie wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt und 

Überarbeitungen vorgenommen. Klaus Busch beispielsweise sieht ihr Hauptdefizit 

                                                           
22  Ebd., S.106.  
23  Vgl. Schumann (1992), S.2. 
24  Schumann (1997), S.6. 
25  Druwe/Hahlbohm/Singer (1995), S.108.  
26  Vgl. dazu den Sammelband „Regional Integration – Theory and Research“ von Lind-

berg/Scheingold (1971) 
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„in der mangelnden Relevanz der Reichweite der erklärenden Variablen“27 und 

schlägt vor, die neofunktionalistischen Theorie um die „innere Logik der einzelnen 

Integrationsobjekte“ zu ergänzen. Er arbeitete jedoch seine „Überlegungen zur Re-

formulierung der Integrationstheorie“, die auf dem Haas-Schmitter-Nye-Modell be-

ruht, nicht vollständig aus, so dass ihre Anwendung für die Bearbeitung der For-

schungsfrage nicht in Betracht kommt.  

 Einen relativ neuen Zugang zum System der EU stellt die Anwendung der poli-

cy-analytischer Modelle dar. Ihre „klassische Fragestellung“ lautet, „welches Resul-

tat (policy) sich ergibt, wenn in einem gegebenen politischen System (polity) einen 

bestimmte [...] Problemlösungsstrategie eingeschlagen wurde [...]“.28 Bisher haupt-

sächlich auf liberal-demokratische Systeme angewandt, wird ihr Einsatz seit den 

90er Jahren auch für die EU vor allem durch Veröffentlichungen von Windhoff-

Héritier und Schumann als ertragreich empfohlen.29 Das Forschungsinteresse rich-

tet sich dabei auf die inhaltliche Dimension der Politik: Die Integration als abhängi-

ge Variable wird hier als Ergebnis des Policy-making-Prozesses im System der EU 

betrachtet.30 Im Gegensatz zu anderen Ansätzen wird keine deterministische Ent-

wicklung der EG unterstellt. Ferner wird der Ansatz der Policy-Analyse durch seine 

ganzheitliche Perspektive der „Dreiteilung des Politikbegriffs“ gerecht – die Policy-

Dimension blieb in den vorhergehenden Analysen der EU weitgehend ausgeblen-

det. Dieses Konzept bietet sich konsequenterweise für die Erklärung der Entwick-

lung der Bereiche Justiz und Inneres an. 

 

2.1. Policy-Zyklen in der EU  
 

Um das „Policy-making“ auf EU-Ebene transparent zu machen, kann es sich als 

nützlich erweisen, das Phasenmodell zu benutzen.  

                                                           
27  Busch (1996), S.291. 
28  Schubert (1991), S.27. 
29  Vgl. Héritier (1993), S.432ff. und Schumann (1993), S.394. 
30  Schumann (1997), S.16. 
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Mit dem Policy-Zyklus-Modell wird der Prozess der Politikergenerierung in einzelne 

aufeinanderfolgende Phasen aufgeteilt und damit ein Zusammenhang zwischen 

Prozessen, Strukturen und Politikinhalten hergestellt: „Das Policy-Making wird [...] 

als dynamischer, in verschiedene Phasen bzw. Sequenzen gegliederter und rück-

gekoppelter Problemlösungsprozess verstanden“.31 Das Policy-Zyklus-Modell gibt 

es in vielen verschiedenen Ausformungen, die sich hinsichtlich der Anzahl der 

Phasen, ihrer Benennung und Komplexität unterscheiden, ihnen liegt aber die glei-

che Axiomatik zugrunde.32 Ein gebräuchlicher Ansatz ist das Phasenmodell von 

Windhoff-Héritier, das die Phasen Problemdefinition, Agendasetting, Politikformu-

lierung, Implementation und Politikneuformulierung unterscheidet.33 Im System der 

EU wurden für jede Phase bestimmte Charakteristika festgestellt.34  

1. Problemdefinition: Da Probleme „nicht an sich“ existieren, müssen sie von den 

relevanten Akteuren der EU in einem normativ geprägten Auswahlprozess erst 

perzipiert werden. Gerade bei den unterschiedlichen kulturellen Voraussetzun-

gen in den Mitgliedstaaten gibt es eine große Vielfalt an Prämissen, die oft kei-

nen Konsens über eine einheitliche Problemdefinition zulassen. 

2. Agendasetting: In der Phase des Agendasetting ist es notwendig, dass sich auf 

EU-Ebene eine Mehrheit der mitgliedstaatlichen Regierungen findet, um den 

„erkannten“ Problemgegenstand in die Tagesordnung einzubringen. Gerade mit 

der Betonung des Subsidiaritätsprinzips durch den Maastrichter Vertrag ist es in 

dieser Phase schwieriger geworden, neue Politikbereiche in eine gemeinsame 

Bearbeitung auf supranationaler Ebene einzubeziehen.  

3. Politikformulierung: Bei der Politikformulierung ist die je nach Politikfeld sehr di-

vergierende Interessenlage der verschiedenen Mitgliedstaaten zu berücksichti-

gen. Als Ergebnis kommen häufig aufgrund dieser Problematik nur Entschei-

dungen auf „kleinstem gemeinsamen Nenner“ oder Rahmenentscheidungen mit 

weiten Implementationsspielräumen zustande – auch bezeichnet als „Policy-

without-Law“. Die spezielle Fragestellung der Policy-Analyse bezieht sich jedoch 

                                                           
31  Görlitz/Burth (1998), S.142. 
32  Vgl. Schubert (1991), S.69ff. 
33  Vgl. Windhoff-Héritier (1987), S.64ff. 
34  Vgl. die detaillierte Darstellung in: Schumann (1996), S.162ff. 
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nicht allein auf das Zustandekommen, sondern umfasst auch eine Analyse ihrer 

Ergebnisse als notwendige Vorgabe für die nächste Phase.  

4. Implementation: In der Implementationsphase werden die vorgegebenen Rege-

lungen in konkrete Maßnahmen umgesetzt. Hier tritt häufig das Problem auf, 

dass mit der Verlagerung der Durchführung auf die mitgliedstaatliche Ebene es 

zu nicht intendierten Ergebnissen kommt. Ursachen dafür sind sowohl vage 

Formulierungen, als auch die großen Handlungsspielräume, die durch Rahmen-

lösungen eingeräumt werden. 

5. Politikneuformulierung: Die Phase der Politikneuformulierung wird entscheidend 

von supranationalen Institutionen geprägt. Hier kann nach einer Evaluation eine 

Revision der Policies stattfinden, in der natürlich wieder die unterschiedlichen In-

teressen der Mitgliedstaaten aufeinandertreffen. Die bereits durch die erste Poli-

tikformulierung bestehenden Regelungen bilden offensichtlich eine wichtige 

Voraussetzung, wie anhand der Beziehung beispielsweise zwischen der EEA 

und dem Maastrichter Vertrag deutlich wird.  

Das Policy-Zyklus-Modell – ungeachtet seiner jeweiligen Ausprägung – ist vielfach 

kritisiert worden. Sabatier nennt es in seiner Kritik eine „Phasenheuristik“, die kein 

Kausalmodell darstellt, keine Basis für das Testen empirischer Hypothesen bietet 

und an einer deskriptiven Ungenauigkeit sowie einer „Top-down-Perspektive“ lei-

det.35 Auch wenn in der vorliegenden Arbeit diese Kritik geteilt wird, soll das Policy-

Zyklus-Modell hier dazu dienen, den Integrationsprozess der Bereiche Justiz und 

Inneres der EU chronologisch grob zu gliedern und zu strukturieren, soweit es 

sinnvoll ist. Vor allem durch vertraglich festgelegte Termine für eine Revision der 

Policies, wie dies in der EU häufiger der Fall ist, kann die Abfolge der Phasen wie-

der relevant werden. Der prozessuale Aspekt soll mit dem Zyklus anschaulich dar-

gestellt werden, er hat jedoch keinen Erklärungsgehalt. 

                                                           
35  Sabatier (1993), S.118f.   
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2.2. Der „Advocacy-Koalitionen-Ansatz“ 
 

Sabatiers „Advocacy-Koalitionen-Ansatz“ als ein populäres Modell in der Policy-

Analyse setzt genau an der Kritik an dem Policy-Zyklus-Modell an. Er will mit sei-

nem Modell den Policy-Wandel über Veränderungen in Policy-Netzwerken inner-

halb bestimmter Policy-Subsysteme erklären. Sein Ansatz als Reaktion auf die De-

fizite der „Phasenheuristik“ – wie er die Zyklus-Modelle bezeichnet – basiert auf 

drei Grundannahmen:  
 
Erstens, daß der Prozeß des Policy-Wandels und die Rolle des policy-orientierten Lernens, 
auf dem dieser beruht, nur in einer Zeitperspektive von einem Jahrzehnt oder mehr ver-
standen werden kann. Zweitens, daß die sinnvollste Art und Weise, Policy-Wandel im 
Rahmen einer solchen Zeitspanne zu erfassen, darin besteht, daß man „Policy-
Subsysteme“ betrachtet, d.h. die Interaktionen von Akteuren verschiedener Institutionen, 
die an einem Policy-Bereich interessiert sind. Drittens, daß staatliche Maßnahmen in der 
gleichen Art konzeptualisiert werden können wie handlungsanleitende Orientierungen oder 
„belief systems [...]“.36 
 

Sabatier geht davon aus, dass sich innerhalb des untersuchten Policy-Subsystems 

– in diesem Fall wären es die Bereiche Justiz und Inneres der EU – zwei bis vier 

Advocacy-Koalitionen bilden, die „gemeinsame normative und kausale Vorstellun-

gen haben und ihre Handlungen oft abstimmen“.37 Die Koalitionen setzen sich aus 

Akteuren zusammen, die sich mit einem Policy-Problem beschäftigen und sich im 

politischen Prozess engagieren. Es sind ausdrücklich nicht nur Politiker einge-

schlossen, sondern auch Vertreter von Interessenverbänden, der Wissenschaft 

und Verwaltungsbeamte, die über ähnliche Belief-Systeme verfügen.  

 Die Advocacy-Koalitionen wenden gemeinsame Strategien an, um ihre Vorstel-

lungen zu realisieren. Ihre Durchsetzungskraft hängt von den zur Verfügung ste-

henden Ressourcen ab. Anhand der Perzeption eines Policy-Outputs – beispiels-

weise einer staatlichen Maßnahme – kann eine Koalition ihre Strategie verändern 

und neuen Zielsetzungen anpassen. Neben den Koalitionen führt Sabatier eine 

zweite Akteurskategorie ein, die sogenannten „Policy-Broker“. Sie versuchen einen 

„vernünftigen“ Kompromiss zwischen den Koalitionen zu finden und auch zu ver-

mitteln.   

                                                           
36  Ebd., S.119f. 
37  Ebd., S.121. 
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 Den Policy-Wandel führt Sabatier auf policy-orientiertes Lernen und ganz maß-

geblich auf systemexterne Ereignisse zurück. Policy-orientiertes Lernen ist nach 

Sabatier eine „relativ stabile Veränderung des Denkens oder von Verhaltensinten-

tionen“38 – also eine Veränderung der Belief-Systeme. Die Belief-Systeme beste-

hen aus dem Hauptkern, einem Policy-Kern und einem Set von sekundären As-

pekten. Er geht davon aus, dass der Hauptkern, also die grundlegenden normati-

ven und ontologischen Axiome, durch policy-orientierte Lernprozesse nahezu un-

verändert bleibt. Der Policy-Kern, bestehend aus grundlegenden Strategien und 

Wertvorstellungen in Abhängigkeit vom jeweiligen Policy-Subsystem, ist hingegen 

potentiell veränderbar. Am ehesten variabel sieht er jedoch die sekundären Aspek-

te an – beispielsweise bei Entscheidungen über Einzelfragen innerhalb eines Sub-

systems. Die Lernprozesse in Abhängigkeit von der geschilderten Veränderbarkeit 

der Belief-Systeme finden im Gegensatz zur „Phasenheuristik“ nicht nur in der 

Terminationsphase statt, sondern sie erstrecken sich über den gesamten Policy-

Prozess. 

 Die Hauptursache für Policy-Wandel liegt nach Sabatier jedoch in systemexter-

nen Ereignissen. Der Wandel der sozioökonomischen Bedingungen, der Wandel 

der öffentlichen Meinung und von Policy-Entscheidungen aus anderen Policy-

Subsystemen kann den Policy-Kern einer Koalition in seiner Substanz verändern, 

wenn sie von Minderheitskoalitionen geschickt ausgenutzt werden.39  

 Wird dieser Ansatz der Fragestellung gerecht? Zum einen stellt Sabatier mit 

dem Prozess des policy-orientierten Lernens und den systemexternen Faktoren 

unabhängige Variable zur Erklärung des Policy-Wandels bereit. Zum anderen ent-

wickelt er eine Reihe von Hypothesen, die Kausalverbindungen zwischen den ab-

hängigen und unabhängigen Variablen herstellen. Sein Modell besitzt durch die 

Einbeziehung des policy-orientierten Lernens als prozessuale Determinante dyna-

mischen Charakter. Dass sein Ansatz der policy-orientierten Fragestellung Rech-

nung trägt, ist durch die bisherigen Ausführungen einleuchtend.  

 Es sind allerdings Zweifel angebracht, ob der „Advocacy-Koalitionen-Ansatz“ 

ohne Modifikationen für diese Arbeit geeignet ist und den Spezifika des For-

                                                           
37  Ebd., S.121f. 
38  Vgl. ebd., S.136. 
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schungsgegenstands gerecht wird. Sabatier geht von einer relativen Stabilität 

grundlegender Rechtsstrukturen aus: In einem nationalstaalichen System ist diese 

Annahme mit hoher Wahrscheinlichkeit angebracht, im dynamischen Mehrebenen-

System der EU aber wegen den massiven Änderungen der Verfassungsgrundla-

gen in jüngster Zeit nicht gerechtfertigt.40 Gerade in den Bereichen Justiz und Inne-

res spielten die großen Verfassungsreformen der EU die entscheidende Rolle. Da 

der Wandel in Netzwerken, in Sabatiers Terminologie „Advocacy-Koalitionen“, von 

zentraler Bedeutung ist, ist zu bezweifeln, ob die Datenbasis im Bereich Justiz und 

Inneres ausreicht, insbesondere informelle Interaktionsgeflechte in diesem einge-

schränkten Untersuchungsrahmen nachzuweisen. Für gut erfasste Bereiche der 

EU, wie die WWU, ist die Anwendung mit Modifikationen denkbar41, im Falle der 

ZBJI scheinen die Spezifika des Forschungsgegenstands nicht zu den Prämissen 

von Sabatiers Ansatz zu passen. Nötig wären Primärdatenerhebungen und Befra-

gungen der Beteiligten.  

 

2.3. Das „erweiterte policy-analytische Modell“ 
 

In seinem Buch „Neue Wege in der Integrationstheorie“ leitet Wolfgang Schumann 

aus bestehenden Ansätzen42 – unter anderem auch dem besprochenen „Advoca-

cy-Koalitionen-Ansatz“ Sabatiers – und eigenen Forschungsarbeiten43 sein „erwei-

tertes policy-analytisches Modell“ ab, das explizit auf die Entwicklung des EU-

Systems abgestimmt ist. Das Forschungsinteresse seines Ansatzes gibt die fol-

gende Feststellung wieder:  
  
Die Notwendigkeit einer besseren Erfassung politikfeldexterner und politikfeldübergreifen-
der Faktoren [...]; die präzisere Bestimmung von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen [...] 
sowie nicht zuletzt die Erfordernis [...] gerade für das EU-System typische, allmähliche Her 
ausbildung von Politikfeldern analytisch zu erfassen und zu erklären.44 
 

                                                           
40  Dazu zählen die EEA, der Maastrichter und der Amsterdamer Vertrag. 
41  Vgl. Dürr (1999), S.28ff.  
42  Die ausführliche Theoriediskussion in Schumanns „Neue Wege in der Integrationstheorie“, S. 

37ff., soll hier nicht wiedergegeben werden.  
43  Vgl. dazu Schumann: EG-Forschung und Policy-Analyse. Das Beispiel der Milchquotenrege-

lung (1992). 
44  Schumann (1996), S.289.  
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Die Zielsetzung von Schumanns Modell lautet folglich, „die zentralen Einflussfakto-

ren, die die Ausformung von Policies bestimmen, zu identifizieren“.45 Im Modell 

werden abhängige und unabhängige Variable im EU-System konzeptualisiert und 

in Wirkungszusammenhänge gestellt, wie die folgende Erläuterung des Modells 

zeigt.  

 

2.3.1. Die abhängigen Variablen – Policy-Typen im EU-System   

 

Zunächst typologisiert Schumann die EU-Policies – die abhängigen Variablen – 

seines Modells.46 Auswahlkriterien dafür sind sowohl der Inhalt von verfassungspo-

litischen Elementen als auch die Reichweite von Policies (nur auf ein Politikfeld 

beschränkt oder verfassungsrechtlich übergreifend). Es werden vier verschiedene 

Policy Typen im EU-System unterschieden: 

1. Policy Typus I: Politikfeldübergreifende grundlegende verfassungspolitische und 

materielle Weichenstellungen (vgl. die EEA oder den Maastrichter Vertrag),  

2. Policy Typus II: Grundlegende verfassungspolitische und materielle Weichen-

stellungen innerhalb von Politikfeldern (beispielsweise die Einrichtung einer ge-

meinsamen Agrarpolitik),  

3. Policy Typus III: materielle Politik in einzelnen Politikfeldern (einzelne Entschei-

dungen, wie z. B. jährliche Preisbeschlüsse in der GAP),  

4. Policy Typus IV: Reaktion auf Politikfeldinterdependenzen: Um „Spill-over-

Prozesse“ zu berücksichtigen, führt Schumann einen weiteren Policy Typus 

ein.47 „Hier sollen diejenigen Entscheidungen erfasst werden, mit denen auf die 

wechselseitigen Zusammenhänge zwischen verschiedenen Politikfeldern bezie-

hungsweise auf die Kollisionen und Inkompatibilitäten nationaler Politiken mit 

dem vorhandenen Integrationsbestand reagiert wird“.48   

 

 

                                                           
45  Ebd., S.75.  
46  Vgl. ebd., S.196ff.  
47  Vgl. ebd., S.234. 
48  Ebd., S.273.  
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Da die maßgeblichen Entscheidungen in den Bereichen Justiz und Inneres – ihre 

Einrichtung und die Revision – im Rahmen des Maastrichter und Amsterdamer 

Vertrags stattgefunden haben, lassen sie sich in die Typologie der abhängigen Va-

riablen einordnen. Die Besonderheit ist allerdings, dass es sich in beiden Fällen 

um Inhalte im Rahmen eines Policy Typus I handelt.  

 

2.3.2. Konzeptualisierung der unabhängigen Variablen 

 

Anhand der Konzeptualisierung der unabhängigen Variablen sollen die wechselsei-

tigen Bezüge von abhängigen und unabhängigen Variablen hergestellt werden. 

Schumann entwirft dafür ein fünfteiliges Raster unabhängiger Variablen und be-

zieht zur Erfassung von „Spill-over-Effekten“ und „Feeback-Prozessen“ die EU-

Policies – bereits als abhängige Variable typologisiert – in ihrer Wirkung als unab-

hängige Variable mit ein.  

2.3.2.1. Das fünfteilige Raster zur Erfassung der unabhängigen Variablen 
 

Schumann entwirft ein detailliertes Raster zur Erfassung der unabhängigen Variab-

len. Dazu zählen:49 

1. vorhandene institutionelle Arrangements,  

2. Art und Eigenschaften der Akteure,  

3. Charakteristika der Akteursbeziehungen,   

4. die Situations- und 

5. Problemstruktur.  

Diese Variablen wirken sich in unterschiedlichen Konstellationen auf die Entste-

hung von EU-Policies aus:  

(1) Zu den vorhandenen institutionellen Arrangements, als erstem Element des 

Rasters, zählen im EU-System auf supranationaler Ebene die Kompetenzvertei-

lung zwischen den einzelnen Organen sowie die Entscheidungsabläufe in den Ver-

fahren.  

                                                           
49  Vgl. ebd., S.229. 
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Auch auf nationaler und subnationaler Ebene müssen relativ stabile länderspezifi-

sche Bestimmungsfaktoren beachtet werden, die in den institutionellen Vorgaben 

sehr unterschiedlich in den verschiedenen Mitgliedstaaten sind.50 Mit den instituti-

onellen Arrangements werden strukturelle Vorgaben als Rahmenbedingungen für 

Interaktionen von Akteuren gesetzt. In den Bereichen Justiz und Inneres müssen 

dabei auf supranationaler Ebene die institutionellen Arrangements im EU-Vertrag, 

geschaffen durch den Vertrag von Maastricht, einbezogen werden.  

(2) Art und Eigenschaften der Akteure bildet die nächste zentrale unabhängige Va-

riable. Durch die Differenzierung nach der Art der Akteure sollen alle relevanten 

Handlungsträger im EU-System erfasst werden. Deshalb werden staatliche und 

nichtstaatliche sowie individuelle und korporative Akteure unterschieden.51 Beson-

derheiten zeigen sich gerade bei den korporativen Akteuren (z.B. Kommission oder 

Europäisches Parlament), die institutionellen Eigeninteressen vertreten. Bei staatli-

chen Akteuren, Regierungen der Mitgliedstaaten, besteht das Recht zur Vornahme 

autoritativer Wertzuweisungen. Dass es sinnvoll ist, auch individuelle Akteure ge-

sondert einzubeziehen, wird bei der Betrachtung der Rolle von Akteuren, wie Kohl, 

Mitterand oder Delors, im europäischen Integrationsprozess deutlich. 

 Die Eigenschaften der Akteure werden durch ihre Wertesysteme geformt. Die 

verschiedenen Wertedimensionen, in die Wertesysteme unterteilt sind, unterliegen 

einer unterschiedlichen Wahrscheinlichkeit von Veränderungen. Damit stellt 

Schumann einen Bezug zu Sabatiers Unterscheidung zwischen einem Hauptkern 

aus grundsätzlichen normativen und ontologischen Axiomen und einem Policy-

Kern, der sich auf einzelne Politikfelder richtet, und sekundären Aspekten her.52 

Die Grundeinstellungen der Akteure zur EU äußern sich im EU-System hauptsäch-

lich in der recht stabilen Haltung der Akteure zu den Abstimmungsmodalitäten 

(Einstimmigkeit oder qualifizierte Mehrheit), ihren Einstellungen zur staatlichen Un-

abhängigkeit sowie zur Rolle der EU-Institutionen. Daneben bilden die Interessen, 

die empirisch geklärt werden müssen, und die daraus resultierenden Bedürfnisse 

ein zentrales Merkmal der Akteurseigenschaften. Da es sich bei den Bereichen 

                                                           
50  Vgl. ebd., S.133. 
51  Vgl. ebd., S.236. 
52  Vgl. Abschnitt 2.2. 
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Justiz und Inneres um Sachgegenstände der nationalen Souveränität handelt, sind 

besonders die Grundeinstellungen der mitgliedstaatlichen Regierungen zur EU zu 

identifizieren. 

(3) Die Akteursbeziehungen als weitere unabhängige Variable ergibt sich zwar lo-

gisch, aber nicht unmittelbar aus der Art und Eigenschaft. Diese sind meist, aber 

nicht immer, institutionell determiniert. Die beteiligten Akteurstypen und deren Ei-

genschaften erfahren „ihre konkrete Ausprägung erst aus deren Aufeinandertref-

fen“ und gehen „deutlich über rein situative [...] Akteursinteraktionen bei einzelnen 

konkreten Entscheidungen hinaus“.53 Drei verschiedene Kategorien spezifizieren 

die Akteursbeziehungen konkreter. Die lokalen Schwerpunkte der Beziehungen 

betreffen die Ebene, auf der die Verbindungen von Akteuren zu verorten sind. Aus-

tausch- und Machtbeziehungen beziehen sich auf die Ressourcen der Akteure, 

Entscheidungen durchzusetzen. 
 
Dabei können die Austauschbeziehungen auf einem Kontinuum zwischen den Polen Res-
sourcenautonomie und -interdependenz, die Machtbeziehungen zwischen Hierarchie sowie 
de facto Gleichrangigkeit und damit horizontaler Koordination eingeordnet werden.54 
 

Die Intensität und Art einer Beziehung ergibt die dritte Unterkategorie der Akteurs-

beziehungen. Die Intensität wird gemessen daran, inwieweit die Beziehung institu-

tionalisiert ist: Handelt es sich nur um punktuelle oder um in hohem Maße instituti-

onalisierte Beziehungen. Die Art der Beziehung soll beschreiben, ob sie konfliktiv 

oder kooperativ ist. 

(4) Die Situationsstruktur wird „definiert als das Zusammenspiel“ der bisher ge-

nannten Variablen „zum Zeitpunkt einer Entscheidung einerseits, mit den jeweili-

gen, ausschließlich situativen Variablen [...] andererseits.“55 Die situativen Faktoren 

Erfolgszwang und Zeitdruck in Kombination mit den drei erstgenannten Variablen 

bilden wichtige Determinanten in einem Aushandlungsprozess. Diese Faktoren 

müssen im Einzelfall ermittelt werden und sind nicht zu generalisieren. Als Beispie-

                                                           
53  Ebd., S.250. 
54  Ebd., S.252. 
55  Ebd., S.268. 
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le für einen situativen Faktor nennt Schumann die „zeitliche Koinzidenz von Uru-

guay-Runde und Reformentscheidungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik“.56 

(5) Ähnlich wie bei der Situationsstruktur handelt es sich bei der Problemstruktur 

um eine abstraktere Variable, als die vier ersten. Die Art des Sachgegenstands, 

über den entschieden wird, ist die zentrale Größe der zu fällenden Entscheidung: 

Da dieser jedoch von den Akteuren je nach Wertesystem unterschiedlich aufge-

fasst wird, lässt sich die Problemstruktur in eine „objektive“ und eine „subjektive“ 

Struktur aufteilen. Die „objektive“ Struktur der Relevanz und Reichweite einer Ent-

scheidung wird in Schumanns Modell einem der vier Policy-Typen des Modells zu-

geordnet. Die „subjektive“ Struktur dagegen hängt von der Perzeption durch die 

Akteure ab. Hervorzuheben ist die Auswirkung sowie die inhaltliche Thematik des 

Sachgegenstands.  

2.3.2.2. EU-Policies in ihrer Wirkung als unabhängige Variable 
 

Im zeitlichen Verlauf bezieht Schumann EU-Policies in ihrer Wirkung als unabhän-

gige Variable mit ein.57 So werden die Politikinhalte des EU-Systems, die zunächst 

die abhängige Variable des Modells darstellen, über Feedback-Prozesse zu unab-

hängigen Variablen. Unterschieden werden die Kategorien Art, Zeitpunkt und Ort 

ihrer Wirkung.  

(1) Die Art der Wirkung von EU-Policies äußert sich in der Beeinflussung der Ak-

teurseigenschaften, -verhalten und -beziehungen und in der Beeinflussung der 

Problemstruktur. Bei Betrachtung der Auswirkungen der Einheitliche Europäische 

Akte (EEA) wird dies offensichtlich, denn „die wichtigste Bestimmung der EEA war, 

bis Ende 1992 den Gemeinsamen Binnenmarkt zu vollenden“.58 Damit war die 

EEA zwar an sich nicht der große Durchbruch für Bereiche Justiz und Inneres, die 

damit implizierte Freizügigkeit kann aber mit Sicherheit als Beeinflussung der Prob-

lemstruktur gesehen werden. Diese Annahme kann ebenfalls den Maastrichter 

Vertrag von ausschlaggebender Bedeutung sein, wie Schumann explizit bemerkt:  
 

                                                           
56  Ebd., S.268. 
57  Ebd., S.279ff. 
58  Woyke (1998), S.47. 
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Genau darauf hebt beispielsweise Nugent [...] in seiner Würdigung der Ergebnisse des EU-
Vertrags zu den Bereichen Justiz und Inneres ab, indem er darauf hinweist, daß damit eben 
nicht nur Politikfelder, die vorher Kernbereiche nationaler Souveränität bildeten, einer Ab-
stimmung im EU-Rahmen unterworfen würden, sondern damit gleichsam ein Einfallstor für 
eine Entwicklung in Richtung supranationaler Elemente geschaffen worden.59 
 

Für die Untersuchung der Entwicklung des Amsterdamer Vertrags bedeutet dies, 

dass der Maastrichter Vertrag auf jeden Fall als unabhängige Variable herangezo-

gen werden sollte.  

(2) Der Zeitpunkt der Wirkung der Policies als unabhängiger Variable kann sofort 

oder mit langer zeitlicher Verzögerung eintreten. Als Beispiel für eine direkte Wir-

kung nennt Schumann die Einführung des Kooperationsverfahrens im Rahmen der 

EEA, für einen langen zeitlichen Vorlauf hingegen die Einrichtung des Währungs-

ausschusses.60  

(3) Der Ort der Wirkung, „an dem die Wirkung primär ihren Niederschlag findet“, 

zielt auf die Ebene im EU-System ab. Die Einführung des Kooperationsverfahrens 

wirkte beispielsweise hauptsächlich auf die supranationale Ebene. 

 

2.3.3. Anwendung des Modells 

 

Die dargestellten abhängigen und unabhängigen Variablen des „erweiterten policy-

analytischen Modells“ stellt Schumann in einem Gesamtmodell zusammen.61 Da-

bei wird der Einfluss der einzelnen unabhängigen Variablen je nach Policy-Typus 

unterschieden. So spielen die institutionellen Arrangements bei der Konstellation 1 

(Beispiel für Policy-Typus I: EWG-Vertrag) eine eher untergeordnete Rolle: „Die Si-

tuation glich vielmehr [...] weitgehend der bei zwischenstaatlichen Verhandlungen 

im Internationalen System“62. Bei den Policy-Typen II und III nimmt ihre Bedeutung 

dagegen zu. Bei der Art und Eigenschaft der Akteure zeigt sich nach Schumann 

bei Typus I Einflussmöglichkeiten für Staats- und Regierungschefs, wohingegen 

bei den Typen II und III politikfeldinterne Akteure stärkeren Einfluss ausüben. 

                                                           
59  Schumann (1996), S.282.  
60  Vgl. ebd., S.281. 
61  Vgl. ebd. das Schaubild 12, S.290. 
62  Ebd., S.232. 
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 Aus diesen Zusammenhängen leitet er das Grundmuster für die Herausbildung 

und Etablierung von Politikfeldern in der EU bzw. EG ab, mit denen die Determi-

nanten für die Dynamik des Integrationsprozesses beschrieben und erklärt werden 

sollen. Als Beispiel für die Anwendung dient in Schumanns Monographie das Poli-

tikfeld Umweltpolitik.63 So wird das „Erste Umweltaktionsprogramm“, zunächst als 

abhängige Variable betrachtet, auf die Wirkungen des EWG-Vertrags als unab-

hängige Variable zurückgeführt. Als auf nationaler Ebene die Umweltpolitik an Be-

deutung gewann, wurde Interdependenzen zwischen den einzelstaatlichen Politi-

ken durch Einrichtung des gemeinsamen Markts erkennbar. Ergebnis der wider-

streitenden Grundeinstellungen der Akteure war ein Mischmodell aus hauptsäch-

lich intergouvernementalen und wenigen supranationalen Elementen. Die danach 

in Gang gesetzte Dynamik des ersten, völlig rudimentären Aktionsprogramms wa-

ren jedoch äußerst wichtig für die Herausbildung des Politikfelds Umweltpolitik: Es 

kamen Lernprozesse in Gang, die die Akteursbeziehungen und -eigenschaften be-

einflussten und Referenzpunkte für Aktivitäten der Kommission bildeten. Auch in 

den Bereichen Justiz und Inneres wurden mit dem Maastrichter Vertrag zunächst 

nur rudimentäre Regelungen geschaffen, die durch die unterschiedlichen Grund-

einstellungen der Mitgliedstaaten geprägt waren. Diese bildeten jedoch für die be-

teiligten Akteure die Möglichkeit, Veränderungen anzustreben. Es bestehen also 

klare Analogien zu der Dynamik der ZBJI.  

 Im Bezug auf die Entwicklung der Bereiche Justiz und Inneres, die entscheidend 

durch die verfassungspolitischen Elemente des Maastrichter und Amsterdamer 

Vertrags geprägt wurden, scheint dies ein plausibler Ansatz, um die Determinanten 

der Integrationsentwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inne-

res der EU zwischen dem Maastrichter und dem Amsterdamer Vertrag zu bestim-

men. Mit den einbezogenen Feedback-Prozessen erfüllt der Ansatz den dynami-

schen Anspruch der Forschungsfrage. Der policy-orientierten Fragestellung wird 

Rechnung getragen, weil sich der Ansatz auf inhaltliche Dimensionen der EU-

Politik bezieht. Außerdem genügt das Modell durch den klaren Bezug auf das 

Mehrebenensystem der Europäischen Union den Spezifika des Forschungsge-

genstands.  
                                                           
63  Vgl. ebd., S.289f. 
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 Nach der Diskussion verschiedener Ansätze wird das hier dargestellte Modell 

von Schumann für die vorliegende Arbeit als theoretischer Ansatz ausgewählt, weil 

er den Spezifika des Forschungsgegenstands64 am ehesten gerecht zu werden 

scheint. Anhand seiner Anwendung soll in der „Bilanz der Analyse“ die zweite For-

schungsfrage geklärt werden, ob das gewählte Modell geeignet ist, die Entwicklung 

der Bereiche Justiz und Inneres zu erklären. 

 

2.4. Methodik und Vorgehensweise 
 

Das „erweiterte policy-analytische Modell“ wird im weiteren Verlauf der Arbeit dazu 

dienen, die vorliegenden Informationen über die Justiz und Inneres in sein analyti-

sches Raster einzuordnen und weiter zu untersuchen.  

 Die Dynamik der Integrationsentwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen  

Justiz und Inneres der EU durch den Amsterdamer Vertrag soll dabei über die 

Veränderungen der unabhängigen Variablen erklärt werden: Zunächst wird die 

Konstellation der fünf Elemente des Rasters in Kombination mit der Wirkung von 

EU-Policies (Wirkung der EEA) als unabhängige Variable auf die Inhalte zur ZBJI 

im Maastrichter Vertrag als abhängiger Variable untersucht. Analog dazu soll im 

Anschluss die Wirkung der unabhängigen Variablen auf den Amsterdamer Vertrag 

herausgearbeitet werden – zentral dabei natürlich der Maastrichter Vertrag in sei-

ner Wirkung als unabhängige Variable. Die Veränderung der Konstellationen der 

unabhängigen Variablen soll über die Bestimmungsfaktoren der Integrationsent-

wicklung Auskunft geben.65  

 Die Hypothesengewinnung ist abhängig von der Fragestellung und dem dazu 

ausgewählten Modell.66 Das „erweiterte policy-analytische Modell“ impliziert eine 

Vermutung über Ursachen- und Wirkungszusammenhänge, die den Policy-Wandel 

in den Bereichen Justiz und Inneres der EU durch eine Reihe von unabhängigen 

Variablen erklären sollen. Schumann schlägt vor, „die mit dem Modell erfassten 

                                                           
64  Siehe Abschnitt 1.3. 
65  Die Anwendung des Modells folgt weitgehend der beispielhaften Anwendung Schumanns auf 

das Politikfeld Umweltpolitik, S.289ff.  
66 Vgl. Popper (1989), S.3ff: Gemeint sind Hypothesen im Sinne Poppers, die als induktive erste 

Schritte einer Forschungsarbeit oder Theorie bezeichnet werden können. 
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Zusammenhänge in Hypothesen für konkrete empirische Arbeiten umzusetzen“67. 

Das Modell stellt einige unabhängige Variable zur Verfügung, die sich in ihrer Ver-

änderlichkeit unterscheiden. Besonderes Augenmerk ist bei der kurzen Zeitraum 

auf diejenigen Variablen zu richten, die eher veränderbar scheinen und nicht wie 

die Grundhaltungen der Akteure nur längerfristigen oder gar keinen Veränderun-

gen unterworfen sind. Daher werden die folgenden Kausalzusammenhänge 

vermutet: 

1. Wenn es maßgebliche Veränderungen der Akteursbeziehungen und Akteursei-

genschaften gibt, dann ist eine Voraussetzung für weitergehende Integrations-

schritte in der EU gegeben.  

2. Wenn in der EU erste, auch nur rudimentäre Regelungen in einem Politikfeld 

geschaffen werden, dann ergeben sich Möglichkeiten für Lernprozesse, die den 

Verlauf der weiteren Integration prägen.  

3. Wenn durch vorhergehende Policies starke Funktionsbezüge zwischen EU-

Policies geschaffen werden, ergibt sich eine Tendenz zur Integration neuer Poli-

tikfelder.  

Die Methodik dieser Arbeit basiert auf einer Sekundärliteraturanalyse, das heißt, 

dass vorliegende Erkenntnisse aus Publikationen und Dokumente zu den Regie-

rungskonferenzen in das ausgewählte Analyseraster eingeordnet werden. Die Vor-

gehensweise und damit die Gliederung entspricht überwiegend dem chronologi-

schen Ablauf der Entwicklung der Bereiche Justiz und Inneres der EU. Erfasst wird 

dabei der Ablauf mit den Phasen der in 2.1. vorgestellten zyklischen Perspektive 

des Policy-Making-Prozesses. Innerhalb der einzelnen Phasen sollen die Elemente 

des „erweiterten policy-analytischen Modells“ identifiziert und in den anschließen-

den Modellanwendungen das Zustandekommen der einzelnen Policies dargestellt 

werden. Nach der detaillierten Beschreibung der Vertragswerke von Maastricht 

und Amsterdam folgt eine Bilanz der Integrationsentwicklung, in der ihre Bestim-

mungsfaktoren herausgearbeitet werden. Anhand der Ergebnisse werden die 

Hypothesen überprüft, und eine Einordnung in den Forschungsstand findet statt. 

                                                           
67  Schumann (1996), S.300. 
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3. Maastricht in der Analyse – Errichtung der „dritten Säule“ 
 
Mit der Unterzeichnung des Maastricht Vertrags am 7. Februar 1992 war erstmals 

eine Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (ZBJI) im Rahmen der 

EU geschaffen worden. Zielsetzung dieses Kapitels ist es, systematisch darzustel-

len, wie es zu den Regelungen des Maastrichter Vertrags kam. Zu untersuchen ist 

dabei die Konstellation der unabhängigen Variablen, die als Referenzebene für die 

vermuteten Veränderungen nach Ratifizierung des Maastrichter Vertrags dienen 

sollen. 

 Zunächst wird in Abschnitt 3.1. „Der Zeitraum vor Maastricht – allmähliche Ent-

wicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres“ die Ausgangs-

lage für die Regierungskonferenz zur Gründung der politischen Union dokumen-

tiert. Über Jahre hinweg entwickelte sich einerseits eine Zusammenarbeit auf zwi-

schenstaatlicher Ebene in einem System von Arbeitsgruppen, andererseits gab es 

Initiativen, die auf eine Behandlung der Problematik im Rahmen der Gemeinschaft 

abzielten. Die unterschiedlichen Voraussetzungen der Mitgliedstaaten in der Ge-

meinschaft führten zu divergierenden Einstellungen über die Problemdefinition.  

 In Abschnitt 3.2. wird mit der „Regierungskonferenzen von 1990/91“ der Kern-

punkt dieses Kapitels behandelt. In der Darstellung des Agendasetting-Prozesses 

und der Programmformulierung wird deutlich, welche Einflussfaktoren für die erst-

malige Einrichtung einer Zusammenarbeit in der Justiz- und Innenpolitik in der EU 

eine Rolle gespielt haben. 

 Die resultierende Policy – die institutionellen Arrangements der ZBJI im Maast-

richter Vertrag – ergibt wiederum eine wesentliche Variable zur Erklärung der fol-

genden Ereignisse in der Perspektive des „erweiterten policy-analytischen Mo-

dells“. Daher sollen in Abschnitt 3.3. detailliert aufgezeigt und die Widersprüchlich-

keiten und Defizite der Regelungen des Maastrichter Vertrags bewertet werden.   

Abschließend sollen in der ersten Modellanwendung die Konstellation der unab-

hängigen Variablen, die in den einzelnen Phasen transparent geworden sind, fest-

gehalten werden. Es ist gleichsam ein erster Anhaltspunkt für die Reform der 

Maastrichter Regelungen und damit für die Integrationsentwicklung der Bereiche 

Justiz und Inneres. 
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3.1.  Der Zeitraum vor Maastricht – allmähliche Entwicklung der Zusammen-
arbeit in den Bereichen Justiz  und Inneres  

 
Der EWG-Vertrag von 1957 enthielt so gut wie keine Vorschriften in den Bereichen 

Justiz und Inneres. Seine Regelungen über die Freizügigkeit in der Gemeinschaft 

betrafen ausschließlich wirtschaftlich begründete Personenbewegungen. Darunter 

fielen die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, das Niederlassungsrecht für Unterneh-

men und Selbständige sowie die aktive und passive Dienstleistungsfreiheit.68  

 Erst ab den 70er Jahren waren Ansätze für eine Zusammenarbeit in der Justiz- 

und Innenpolitik (ZJIP) in Europa erkennbar. Sie lassen sich in zwei Kategorien dif-

ferenzieren: Auf der einen Seite entstand ein System von Arbeitsgruppen, das sich 

mit der Problemdruck auf rein zwischenstaatlicher Ebene und Ad-hoc-Basis ausei-

nandersetzte. Auf der anderen Seite waren Initiativen auf mitgliedstaatlicher und 

supranationaler Ebene erkennbar.69  

 

3.1.1. Das System der intergouvernementalen Arbeitsgruppen 

 
Dass vor Maastricht nie ein Gesamtkonzept für die Bereiche Justiz und Inneres 

vorhanden war, zeigt die Zusammenarbeit in den intergouvernementalen Arbeits-

gruppen. Mit der „Gruppe Justitielle Zusammenarbeit“, der „TREVI-Kooperation“, 

der „Gruppe Einwanderung“, der „Zusammenarbeit im Zollwesen (GAM)“, den „Ko-

ordinatoren Freizügigkeit“ und dem „Ausschuß der Drogenkoordinatoren (CELAD)“  

bildete sich seit den 70er Jahren eine Kooperation der Mitgliedstaaten auf rein zwi-

schenstaatlicher Ebene heraus, die vollständig außerhalb des Rahmens der Euro-

päischen Gemeinschaften stattfand und erst „im Jahr 1989 öffentlich bekannt wur-

den“70.  

 Die „Gruppe Justitielle Zusammenarbeit“ beschäftigte sich seit Mitte der 70er 

Jahre mit Fragen der justitiellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafrecht. Ihr Ziel 

war die Vertiefung der justitiellen Zusammenarbeit und Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten. Im Bereich der Verbrechensbekämp-

                                                           
68  Vgl. Nanz (1992), S.126.  
69  Vgl. Pechstein/Koenig (1998), S.179. 
70  De Lobkowicz (1996), S.42.  
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fung kooperierten die Mitgliedstaaten ab 1975 im Rahmen der TREVI-Kooperation 

(Abkürzung für Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence International). 

Zweimal im Jahr trafen die TREVI-Minister zusammen, um nach Vorbereitung 

durch hohe Beamte über aktuelle Probleme zu beraten.  
 
Diese bestand zunächst aus zwei Arbeitsgruppen, erstens der Gruppe Bekämpfung des 
Terrorismus (seit 1975), zweitens der Gruppe Öffentliche Ordnung, Polizeitechnik, Ausbil-
dung (seit 1975), sowie den späteren Gruppen Bekämpfung des organisierten Verbrechens 
(1985), TREVI 92 - Koordination der Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Binnenmarkt-
programms (1988-1992) und der Ad hoc-Gruppe Europol (1991).71 
 

Damit ist erkennbar, dass das Binnenmarktprogramm seit Mitte der 80er Jahre 

Ausgleichsmaßnahmen im Bereich der ZBJI erforderlich machte. Die Folge war ei-

ne Ausweitung der Aktivitäten in den Arbeitsgruppen. In der „Gruppe Einwande-

rung“ trafen sich seit 1986 die für Einwanderungsfragen zuständigen Minister 

zweimal im Jahr – die Treffen fanden in Verbindung mit den Tagungen der TREVI-

Minister statt. Dabei ging es vor allem um die Zuständigkeit bei Asylanträgen, Kon-

trollen an Außen- und Binnengrenzen, die Visumpolitik und den Informationsaus-

tausch der Einwanderungsbehörden.  

 Im Bereich des Zollwesens beschäftigte sich die Arbeitsgruppe GAM mit Aus-

gleichsmaßnahmen beim Wegfall der Binnengrenzen sowie der Verhinderung von 

Schmuggel. Hierbei handelte es sich um Bereiche, die noch nicht durch die Ge-

meinschaft geregelt waren. Dazu gehören Rauschgift, strategische Güter, Waffen 

und Pornografie. Seit 1988 tagten die „Koordinatoren Freizügigkeit“, die eine Über-

sicht der mit Ausgleichsmaßnahmen befaßten Gruppen erstellte und vom Europäi-

schen Rat auch mit der Erstellung eines Europäischen Informationssystems nach 

Vorbild des Schengener Informationssystems (SIS) beauftragt worden war.72  

 Die Bekämpfung der Drogenkriminalität in den EG-Ländern wurde koordiniert 

von einem Ausschuss von Drogenkoordinatoren (CELAD), der 1989 durch den Eu-

ropäischen Rat eingesetzt wurde. Neben gemeinsamen Maßnahmen der EG-

Länder sollten auch Kontakte zu anderen Staaten und internationalen Organisatio-

                                                           
71  Winkler (1998), S.46. 
72  Ausführungen zum Schengener Abkommen folgen in Abschnitt 3.1.2. 
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nen hergestellt werden. Als erstes Ergebnis wurde „Ende Juni 1990 die Grundzüge 

eines europäischen Rauschgiftbekämpfungsplanes vorgelegt“.73  

 Im Zeitablauf ist eine quantitative Zunahme der Arbeitsgruppen zu konstatieren. 

Vor allem im Zuge des Binnenmarktprojekts, dessen Genese später behandelt 

wird, sind damit schon erste „Spill-over-Effekte“ auf die Bereiche Justiz und Inne-

res erkennbar.  

 
3.1.2. Initiativen der Zusammenarbeit  

 

Neben diesen Arbeitsgruppen gab es auch Initiativen auf mitgliedstaatlicher und 

supranationaler Ebene, die Maßnahmen in den Bereichen Justiz und Inneres ein-

schlossen. Dazu gehörten die Überlegungen des Europäischen Rates über das 

„Europa der Bürger“ im Dezember 1974. Dieses Konzept beinhaltete die Schaffung 

des Europapasses, das Aufenthaltsrecht für Nichterwerbstätige sowie die Einfüh-

rung des Kommunalwahlrechts für EG-Angehörige.74 Schon ein halbes Jahr später 

legte mit der Kommission ein supranationaler Akteur erste Vorschläge zur Pass-

union vor. Diese sahen auch „eine Harmonisierung des Ausländerrechts im Hin-

blick auf Drittstaatsangehörige als quasi notwendige Folge der Passunion“75 vor.  

 Das Ziel, die Personenkontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen und an 

die Außengrenzen zu verlagern, wurde im Europäischen Rat geschlossen ange-

nommen. Die Mitgliedstaaten selbst waren jedoch geteilter Meinung: Im Gegensatz 

zu den sechs Gründungsstaaten lehnten die neu hinzugekommen Mitglieder Dä-

nemark, Großbritannien, Griechenland und Irland die „weitreichenden neuen Integ-

rationsschritte“76  ab, wie die Tabelle zeigt.  
 
Länder B D F I LUX NL DK GB GR IRL 
Eher dafür X X X X X X     
Dagegen       X X X X 

Tabelle 1:  Interessenkonstellation im Problemfeld Passunion um 1979/84  
  (Quelle: Gehring 1998, S.49) 
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73  Nanz (1992), S.129. 
74  Vgl. Oberleitner (1998), S.2. 
75  Winkler (1998), S.46f. 
76  Vgl. Gehring (1998), S.48. 
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Nachdem das Politikziel der Freizügigkeit in Europa damit Ende der 70er Jahre 

vorläufig als gescheitert angesehen werden musste, wurde es jedoch wenige Jah-

re später auf zweierlei Weise vorangetrieben. Akteure der supranationalen Ebene 

– Europäischer Rat und Europäische Kommission – einerseits und mitgliedstaatli-

che Akteure – namentlich Deutschland und Frankreich – andererseits wollten sich 

mit dem Rückschlag nicht abfinden. So enthielt der Adonnino-Bericht des Europäi-

schen Rates von Fontainebleau im Juni 1984 „eine Fülle von Vorschlägen und be-

faßte sich auch intensiv mit der Abschaffung der Kontrollen an den Binnengren-

zen“.77  

 Erst das Weißbuch der Kommission wies einen konkreten Zeitplan für die For-

derungen auf: Bis 1992 sollten die Binnengrenzen völlig abgeschafft werden und 

eine Reihe von Ausgleichsmaßnahmen in den Bereichen Einwanderung und Asyl 

in Kraft treten. Da die Kommission die Kompetenzen der Gemeinschaft möglichst 

weit ausreizen wollte, waren mit diesem Programm bereits viele Regelungen der 

Bereiche Justiz und Inneres geplant. 
 
Die Einzelprojekte zur Abschaffung der Personenkontrollen an den Binnengrenzen, die die 
Gesetzgebungsaktivitäten der Gemeinschaft unweigerlich weit in den Bereich der Justiz- 
und Innenpolitik hinein ausweiten würden, waren nun Bestandteil eines im wesentlichen 
von ökonomischen Interessen vorangetriebenen Gesamtprojektes.78 
 

Weil ein Weißbuch aber kein Gesetz ist, sondern eher eine Wunschliste darstellt, 

konnten die Gegner von Maßnahmen der positiven Integration – Großbritannien, Ir-

land, Dänemark und Griechenland – erfolgreich eine Trennung der unterstützten 

ökonomischen Teile des Binnenmarktprogramms von den personenbezogenen er-

reichen. Am 1. Juli 1987 wurde das Weißbuch mit Inkrafttreten der Einheitlichen 

Europäischen Akte (EEA) zu einem rechtlich gültigen Gesamtprogramm ausgear-

beitet: Bis 1. Januar 1993 sollte ein Raum ohne Binnengrenzen geschaffen wer-

den, was auch die Freiheit des Personenverkehrs beinhaltete.79 Die Forcierung der 

Zusammenarbeit im Polizei- und Einwanderungsbereich durch dieses Projekt kam 

bereits durch die quantitative Zunahme der Arbeitsgruppen zum Ausdruck. 

                                                           
77  Nanz (1992), S.127.  
78  Gehring (1998), S.50. 
79  Artikel 8a EWG-Vertrag. 



3. Maastricht in der Analyse – Errichtung der „dritten Säule“ 
    

 36

 Parallel zu den Aktivitäten auf der supranationalen Ebene unterstützten auf nati-

onalstaatlicher Ebene wichtige Akteure die Zusammenarbeit in den Bereichen Jus-

tiz und Inneres. Frankreich und die Bundesrepublik Deutschland einigten sich 1984 

im Saarbrückener Abkommen auf den schrittweisen Abbau der Kontrollen an der 

zwischenstaatlichen Grenze. Das Abkommen beinhaltete einen sofortigen Über-

gang zu einfachen Sichtkontrollen bei verminderter Fahrtgeschwindigkeit sowie die 

Absicht, weitere Schritte zum Abbau der Grenzkontrollen anzugehen: Die Kontrol-

len sollten an die Außengrenzen verlagert, die Zusammenarbeit von Zoll- und Poli-

zeiverwaltungen verstärkt, die Visabestimmungen sowie die Regelungen im Aus-

länder-, Betäubungsmittel- und Waffenverkehrsrecht angeglichen werden.80 Ande-

re mitgliedstaatliche Akteure und Akteursbeziehungen wurden dadurch maßgeblich 

beeinflußt. Die Benelux-Staaten, untereinander schon seit 1960 durch eine Pass-

union verbunden, unterzeichneten mit Frankreich und Deutschland in der luxem-

burgischen Kleinstadt Schengen im Juni 1985 ein multilaterales Abkommen zum 

schrittweisen Abbau der Kontrollen an den betreffenden Grenzen. 
 
Das Schengener Abkommen folgte dem deutsch-französischen Vorläufer weitgehend, rich-
tete sich jedoch grundsätzlich auf die Reduzierung der Kontrollen für den Warenverkehr per 
Lastwagen und die Beschleunigung des grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs.81 
 

Das Ziel war zwar die vollständige Abschaffung der Personenkontrollen, verhandelt 

wurden aber in erster Linie die möglichen Ausgleichsmaßnahmen. Nach einem 

Aushandlungsprozess über diese Maßnahmen, der sich über vier Jahre hinzog, 

wurde schließlich Ende 1989 das „Übereinkommen zur Durchführung des Überein-

kommens von Schengen (SDÜ)“ fertiggestellt. Neben einer Wiederholung von Be-

stimmungen, die schon im Binnenmarktprogramm festgelegt waren, kam es zu ei-

ner Reihe „echter“ Neuerungen. Sie hatten zum Gegenstand:   

1. Überwachung der Außengrenzen,  

2. Grundsteinlegung für eine gemeinsame Visa-Politik, 

3. Aufstellen von Kriterien für die Bestimmung des für einen Asylbewerber zu-

ständigen Staates, 

4. ausführliche Regelungen zur polizeilichen Kooperation und 

                                                           
80  Gehring (1998), S.53. 
81  Ebd., S.54. 
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5. Einrichtung eines Schengen-Informationssytems (SIS). 

Durch eine Generalklausel stellten die Schengen-Staaten sicher, „daß die Rege-

lungen des Regimes nicht mit dem bestehenden und zukünftigen Gemeinschafts-

recht in Konflikt gerieten“.82 Mit dem Europäische Gerichtshof wurde sogar eine 

supranationale Institution als oberste Schiedsinstanz eingesetzt. Die Schengen-

Bestimmungen sollten generell nur anwendbar sein, wenn sie mit dem Gemein-

schaftsrecht vereinbar sind. Um die Regelungen im Rahmen der Gemeinschaft 

ausbauen zu können, war der Eintritt offen für Mitgliedstaaten, verschlossen je-

doch gegenüber Drittstaaten – „it was intended to serve as a testing ground for 

measures that could be adopted later by the EC“.83  

 Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Italien zeigte als erstes EG-

Land Interesse an einem Beitritt, es folgten Spanien und Portugal. Überraschen-

derweise war 1991 auch Griechenland, obgleich ohne gemeinsame Grenzen zu 

einem anderen Mitgliedstaat, an einem Beitritt interessiert.84 Zunächst wurde die-

sen Staaten der Beobachterstatus zugesichert, „um den Erfolg der schwierigen 

Verhandlungen nicht zu gefährden“.85 Sogar die Nicht-EG-Staaten Österreich und 

Schweiz bekundeten ihr Interesse, wurden aber entsprechend der Bestimmungen 

nicht berücksichtigt. So konnten durch bi- und multilaterale Alleingänge erste wich-

tige Schritte für die Freizügigkeit und den Aufbau von Ausgleichsmaßnahmen in 

den Bereichen Justiz und Inneres in Europa unternommen werden. Italien trat 

1990 bei, darauf folgten Spanien und Portugal am 25.Juni 1991. Die beiden 

Schengener Übereinkommen stellen bis dahin den größten Fortschritt der Zusam-

menarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres der EU dar.  

 Unabhängig davon unterzeichneten die Mitgliedstaaten am 15. Juni 1990 das 

Dubliner Abkommen über die Bestimmung eines zuständigen Staates für die Prü-

fung eines Asylantrages. Der Grundgedanke dieses Abkommens lautet, dass ein 

Asylbewerber innerhalb der EG nur einmal die Gelegenheit hat, „ein Asylverfahren 

in Gang zu setzen“.86 

                                                           
82  Ebd., S.57. 
83  Anderson/den Boer/Miller (1994), S.114. 
84  Vgl. Taschner (1997), S.26. 
85  Gehring (1998), S.58. 
86  Oberleitner (1998), S.4. 
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3.1.3. Ausgangslage für die Regierungskonferenzen zur Politischen Union 

 
Welche Ausgangslage stellt sich bei Betrachtung des Zeitraums vor dem Vertrag 

von Maastricht dar? Seit Gründung der EWG bis zur Regierungskonferenz von 

Maastricht konnten sich so gut wie keine Regelungen in den Bereichen der Justiz 

und Inneres auf gemeinschaftlicher Ebene etablieren. Die Zusammenarbeit hatte 

rein zwischenstaatlichen Charakter und wurde von keinen institutionellen Arran-

gements auf supranationaler Ebene eingerahmt. Es kann allerdings nicht davon 

gesprochen werden, dass es keine Entwicklungen zu erkennen waren. Mit dem 

Schengener Durchführungsübereinkommen hatte der „koordinierte Alleingang“ 

wichtiger mitgliedstaatlicher Akteure ein vorläufiges Zwischenergebnis, das unbe-

streitbar eine große integrative Wirkung entwickelte. Die Wertesysteme und Inte-

ressenkonstellationen der nationalstaatlichen Akteure – vor  allem auch die Gruppe 

von „harten Gegnern“ gemeinsamer Maßnahmen in den Bereichen Justiz und In-

neres auf supranationaler Ebene – können gerade hier frühzeitig identifiziert wer-

den.  

 Im Schengener Aushandlungsprozess zeigte sich deutlich der Sonderstatus der 

Mitgliedstaaten Dänemark, Irland und Großbritannien, der auch in der Diskussion 

um die Passunion auffiel. Die ambitionierte Initiative der Kommission mit ihrem 

Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarkts, das die Einführung von Elementen 

der Innen- und Justizpolitik vorsah, führte zwar zu keiner Institutionalisierung in der 

EEA, sie entfaltete aber schon frühzeitig Wirkungen in den Bereichen Justiz und 

Inneres. Bei den Arbeitsgruppen war ein quantitativ steigender Trend auszuma-

chen: Vor der Regierungskonferenz von Maastricht setzten sich sechs Arbeits-

gruppen mit Aspekten der Bereiche Justiz und Inneres auseinander, von denen 

drei erst Mitte der 80er Jahre gebildet worden waren. Ihre „Spill-over-Effekte“ wa-

ren praktisch schon von der Kommission im „Weißbuch zur Vollendung des Bin-

nenmarkts“ antizipiert worden. 

 Letztendlich wurde damit auch die Bedeutung der Mehrebenendynamik in der 

EG deutlich: Von den Akteuren auf der supranationalen Ebene Europäischer Rat 

und Europäische Kommission gingen verschiedene Anstöße aus, aber auch von 

mitgliedstaatlicher Ebene gab es mit dem Schengener Durchführungsüberein-
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kommen, den Arbeitsgruppen und der Dubliner Asylkonvention ernstzunehmende 

Vorhaben. Daher war diese Phase schon mehr als lediglich eine Definition der 

Problematik der inneren Sicherheit. Die Ausgangslage für Maastricht in der Kombi-

nation aller Komponenten war jedoch ein schwer überschaubares Geflecht von in-

tergouvernementalen Kooperationen, die über keinen gemeinsamen Überbau ver-

fügten.  

 

3.2. Die Regierungskonferenzen von 1990/91  
 

Der Vertrag von Maastricht war das Ergebnis der Verhandlungen in den Regie-

rungskonferenzen über die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) und über die 

Politische Union in den Jahren 1990/91. Den Auftakt bildete die erste Sitzung der 

Regierungskonferenz am 15. Dezember 1990. Die Verhandlungen endeten mit der 

Unterzeichnung des Vertrags über die Gründung der Europäischen Union (EUV) 

durch die Außen- und Finanzminister der Mitgliedstaaten am 7. Februar 1992. 

Damit fand nach der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) von 1987 die zweite 

grundlegende Reform der Verfassungsgrundlagen der Europäischen 

Gemeinschaften statt. 

 Relevant für die Beantwortung der Fragestellung ist dieser Zeitraum deshalb, 

weil mit dem Vertrag von Maastricht zum ersten Mal in der Geschichte der Ge-

meinschaft ein institutioneller Rahmen für die Zusammenarbeit in den Bereichen 

Justiz und Inneres geschaffen wurde. Einzelne Fragen der Visapolitik wurden ver-

gemeinschaftet, der weitaus größte Teil der Bereiche fiel jedoch in den Titel VI 

EUV „Bestimmungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inne-

res (ZJIB)“ – der sogenannten „dritten Säule“.  

 Neben der neuen „dritten Säule“ umfasste die „Drei-Säulen-Konstruktion“ des 

Unionsvertrags von Maastricht als erste Säule die Gründungsverträge – den Ver-

trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV), die Europäische Ge-

meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) und die  Europäische Atomgemeinschaft 

(EAG) – und als zweite Säule die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

(GASP). Zeichnete sich die erste Säule durch ihren supranationalen Charakter 
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aus, so verblieben die beiden anderen im wesentlichen in zwischenstaatlicher Zu-

sammenarbeit. 

 

Schaubild 1:  „Drei-Säulen-Konstruktion“ des Vertrags über die Europäische Union 

 (Quelle: Jopp/Schmuck 1996, S. 249) 
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Der Abschnitt über die Regierungskonferenzen von 1990/91 umfasst das Agenda-

setting und der Politikformulierung. Dieser Zeitraum soll nun analysiert werden, um 

zu zeigen, welche Determinanten für das Zustandekommen der Regelungen von 

Maastricht maßgeblich waren.  
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3.2.1. Justiz und Inneres auf der Tagesordnung 

 
Forderungen nach Maßnahmen in den Bereichen Justiz und Inneres hatte die 

Kommission mit ihrem Weißbuch bereits lange vor der Regierungskonferenz von 

Maastricht gestellt, die abwehrende Haltung der mitgliedstaatlichen Akteure Dä-

nemark, Griechenland und Großbritannien ließ eine Einigung darüber jedoch 

scheitern. Folglich stellt sich die Frage, wie der Themenkomplex dennoch auf die 

Agenda der Regierungskonferenz von Maastricht kam.  

 In der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) war das Datum 1993 für die  

Vollendung des Binnenmarkts festgelegt worden.87 An Tagesordnungspunkten für 

die entscheidende Regierungskonferenz nannte die EEA vor allem wirtschaftspoli-

tische Fragen – die Einberufung einer neuen Regierungskonferenz sollte den ein-

geschlagenen Weg zur Vollendung des Binnenmarkts weiterführen.88 Im Zuge die-

ses Grundgedankens legten sich die Teilnehmer zunächst auf eine Regierungs-

konferenz zur Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) fest. Auf der Grundlage 

des Delors-Berichts vom 17.4.1989 und des Europäischen Rats vom 8./9.12.1989 

wurden die Vorbereitungen für die Verhandlungen über die WWU begonnen. Die 

Einsicht, dass „diese aber letztendlich eine Politische Union mit einem entspre-

chenden institutionellen Rahmen“89 bedingen würde, führte daraufhin zu den Ver-

handlungen zur Vorbereitung der Politischen Union.  

 Aktueller Anlass für einen Ausbau der Wirtschaftsgemeinschaft zur politischen 

Union waren Ende der 80er Jahre hauptsächlich situative Faktoren. Angesichts der 

Rolle der Mitgliedstaaten im Golfkrieg war der Druck zum Aufbau einer Gemein-

samen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) evident. In erster Linie war die Situa-

tionsstruktur jedoch auch von globalen Veränderungen bestimmt, wie dem Fall des 

„Eisernen Vorhangs“, der damit verbundenen Osterweiterung der Gemeinschaft 

sowie der deutschen Wiedervereinigung.  

 Diese Begründung nannten im Vorfeld der Regierungskonferenz verschiedene 

Initiativen, die sich mit der Reform der Europäischen Gemeinschaften auseinan-

dersetzten: 
                                                           
87  Artikel 8a EWG-Vertrag. 
88  Die Einberufung der Regierungskonferenz war in Art 102a EWGV festgehalten. 
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• Das belgische Memorandum argumentierte für eine Verstärkung der Effizienz 

des institutionellen Rahmens, einen Ausbau der demokratischen Elemente der 

Gemeinschaft sowie für eine Förderung der Gemeinschaftspolitik. Aspekte der 

Innen- und Justizpolitik wurden mit Bezug auf die Freizügigkeit im Rahmen des 

Binnenmarkts angeführt: Es sollte Recht und Pflicht der Mitgliedstaaten sein, 

mit qualifizierter Mehrheit im Rat „auf dem Gebiet der Einwanderung und der 

Terrorismus- und Verbrechensbekämpfung tätig zu werden“.90   

••   Die deutsch-französische Initiative von Francois Mitterand und Helmut Kohl for-

derte neben der Regierungskonferenz zur Wirtschafts- und Währungsunion 

(WWU) auch Arbeiten zur Vorbereitung einer Regierungskonferenz zur politi-

schen Union einzuleiten. Die Themen bezogen sich auf die Verstärkung der 

demokratischen Legitimität der Union sowie die effizientere Ausgestaltung ihrer 

Institutionen. Ferner war die Einheit der Union sicherzustellen und eine gemein-

same Außen- und Sicherheitspolitik festzulegen.91      

Der Europäische Rat beschloss daraufhin in seiner Tagung in Dublin am 28. April 

1990 die Einberufung der Regierungskonferenzen zur WWU und zur Politischen 

Union. Mit der Regierungskonferenz von Maastricht sollten die Europäischen Ge-

meinschaften zu einer Union umgestaltet werden, die „der veränderten weltpoliti-

schen Lage in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht gerecht wird“.92  

 Als Diskussionspunkte für die politische Union wurden größtenteils Aspekte auf-

gegriffen, die schon in den Initiativen im Vorfeld präsent waren. Bei der Umwand-

lung einer hauptsächlich „auf der wirtschaftlichen Integration und der politischen 

Zusammenarbeit beruhenden Einrichtung“93 stellte sich die Frage nach der Trag-

weite der Union. Mit Berücksichtigung der angestrebten Freizügigkeit im europäi-

schen Binnenraum musste auch die zukünftige Zusammenarbeit im Bereich der 

Drogenbekämpfung sowie der Polizei- und Justizbehörden in Betracht gezogen 

werden.  
                                                                                                                                                                                 
89  Streinz (1999), S.15. 
90  Dok. 5519/90. In: Weidenfeld (1994), S.101. 
91  Pressemitteilung des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 19. April 1990, Nr. 

154/90. In: Weidenfeld (1994), S.103. 
92  Weidenfeld (1994), S.475. 
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 Kohl und Mitterand bekräftigten kurz vor Beginn der Konferenz ihren Stand-

punkt, die Kompetenzen der Union auf Bereiche der Justiz und Inneres zu erwei-

tern – darunter die Gebiete der Einwanderungs- und Sichtvermerkspolitik, des A-

sylrechts, der Drogenbekämpfung und -prävention, des Kampfes gegen die orga-

nisierte Kriminalität auf internationaler Ebene sowie die Schaffung eines Rats der 

Innen- und Justizminister.94  

 Die endgültige Agenda für beide Regierungskonferenzen wurde schließlich in 

den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates am 14./15. Dezember 1990 fi-

xiert. Neben der demokratischen Legitimität der Union, der GASP und der Europa-

bürgerschaft wurden in der Passage „Ausweitung und Verstärkung der Tätigkeit 

der Gemeinschaft“ auch Aspekte der Bereiche Justiz und Inneres als Tagesord-

nungspunkte festgehalten. Mit besonderer Berücksichtigung des Subsidiaritäts-

prinzips sollte die damals zwischenstaatliche Zusammenarbeit in diesen Bereichen 

geprüft werden.  
 
Außerdem sollte erwogen werden, auf welche Weise gegenwärtig im zwischenstaatlichen 
Rahmen abgewickelte Tätigkeiten in den Geltungsbereich der Union einbezogen werden 
könnten; dies gilt insbesondere für bestimmte Schlüsselbereiche wie Innen- und Justizpoli-
tik, namentlich Einwanderung, Regelungen für Visum- und Asylfragen sowie Bekämpfung 
des Drogenmißbrauchs und des organisierten Verbrechens. Der Europäische Rat erkennt 
die große Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips an, und zwar nicht nur hinsichtlich der 
Ausweitung der Zuständigkeit der Union, sondern auch hinsichtlich der Durchführung der 
Politiken und Entscheidungen der Union.95 
 

Die Betonung des Subsidiaritätsprinzips läßt schon zu einem frühen Zeitpunkt die 

Konflikthaftigkeit des Sachgegenstands erahnen. Das Subsidiaritätsprinzip stellt 

nämlich die Verpflichtung dar, „[...] die nationale Identität der Mitgliedstaaten zu 

wahren und deren Befugnisse so weit wie möglich zu erhalten“.96 

 An dieser Stelle ist festzuhalten, dass zumindest eine Mehrheit der Mitgliedstaa-

ten damit einverstanden war, die Tätigkeit der Union auf diesen Gebieten auszu-

weiten, um dem Problemdruck des Sachgegenstands zu begegnen. Möglich wurde 

dies nur, weil mit der EEA der Binnenmarkt und die daraus resultierende WWU 
                                                                                                                                                                                 
93  Bulletin, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 30. Juni 1990, Nr. 84. In: Weiden-

feld (1994), S.198. 
94  Bulletin, Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 11. Dezember 1990. In: Weiden-

feld (1994), S.116. 
95  Ebd., S.242. 
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quasi durch einen „Spill-over-Effekt“ die Regierungskonferenz zur Politischen Uni-

on bedingt hatte. Die situativen Faktoren waren damit auch von deutlicher Rele-

vanz.   

 

3.2.2. Das Zustandekommen der Vertragsinhalte 

 

Der Prozess der Politikformulierung für alle Materien des Maastrichter Vertrags 

fand auf der Regierungskonferenz zur Politischen Union statt. Im Gegensatz zur 

vorangegangenen Agendasetting reichte hier nicht die Mehrheit der Mitgliedstaa-

ten aus, um ein Ergebnis zu erzielen, sondern alle Interessen und alle Vorstellun-

gen der Mitgliedstaaten mussten berücksichtigt werden. Das impliziert „häufig nur 

eine Einigung auf kleinstem gemeinsamen Nenner“97, oder es werden lediglich 

Rahmenentscheidungen getroffen – sogenannte „Policies-without-Law“.98 Deshalb 

soll anhand der vorliegenden Informationen ein Überblick geschaffen werden, wie 

die Regelungen des Maastrichter Vertrags auf der Regierungskonferenz in den Po-

litikfeldern der Innen- und Justizpolitik konkretisiert wurden. 

 Nachdem die Regierungskonferenz zur Politischen Union am 15. Dezember 

1990 in Rom eröffnet worden war, konzentrierte sich die anschließende Diskussion 

vor allem auf die Einrichtung der GASP, die Stärkung der demokratische Legitimi-

tät der Union sowie auf Fragen der Währungspolitik. Schon auf der vierten Sitzung 

der Regierungskonferenz wurde im sogenannten „Non-Paper“ der luxemburgi-

schen Präsidentschaft deutlich, welche Form die neue Union annehmen würde - 

die „Drei-Säulen-Konstruktion“ mit der ZBJI als „dritter Säule“.      

 Die Bereiche der Justiz und Inneres – hier bezeichnet als Bestimmungen über 

die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Inneren Angelegenheiten und die justitiel-

le Zusammenarbeit – enthielten schon viele Elemente ihrer endgültigen Fassung. 

So sollte die Zusammenarbeit im Wesentlichen auf intergouvernementalen Prinzi-

pien basieren, angegliedert an den institutionellen Rahmen der Gemeinschaft. Die 

                                                                                                                                                                                 
96  Gimbal (1994), S.77. 
97  Schumann (1996), S.165. 
98  Windhoff-Héritier (1987), S.83. 
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Mitgliedstaaten sollten im Rat einstimmig auf eigene Initiative oder die der Kom-

mission gemeinsame Aktionen und Entwürfe für Übereinkommen verabschieden.99  

Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse waren die Kontrollen der Außen-

grenzen, die Einreisepolitik (darunter die Visums- und Asylpolitik), die Bekämpfung 

des Drogenhandels sowie die justitielle Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen, 

wie auch die Zusammenarbeit im Zollwesen. Nicht aufgeführt war die Gründung 

von Europol, es gab keine Visumpolitik in der Gemeinschaftskompetenz, und die 

Asylpolitik hatte nicht ihren späteren Umfang. Dass die Aufrechterhaltung der öf-

fentlichen Ordnung und die Wahrung der inneren Sicherheit nicht in die Zusam-

menarbeit einbezogen würden, stand auch hier schon fest.  

 Als Vorbereitungsebene für die Arbeiten im Rat wurde der Koordinierungsaus-

schuss neben dem Ausschuss der ständigen Vertreter eingeführt. Er sollte aus ho-

hen Beamten der Mitgliedstaaten bestehen. Einer verstärkten Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten – zum Beispiel den Schengen-Staaten – räumt der 

Entwurf auch ein rechtliches Fundament ein, sofern die Zusammenarbeit diesem 

Titel nicht zuwiderläuft.100 Das Europäische Parlament wäre mit dem Recht auf Un-

terrichtung und der Möglichkeit, „die Aufmerksamkeit des Rates und der Kommis-

sion auf alle Fragen [zu] lenken, die den Artikel A betreffen“101, weitgehend aus 

den Arbeiten des Bereichs ausgeschlossen geblieben. Die enge Anlehnung an die 

Konstruktion an die GASP zeigte der Querverweis102 auf das Instrument der ge-

meinsamen Standpunkte.  

 Ohne alle Details erschöpfend zu erläutern, zeigte dieser Entwurf schon eine 

große Anzahl von Übereinstimmungen mit den Regelungen des Maastrichter Ver-

trags. Dennoch gab es im weiteren Verlauf viele Kontroversen über diesen ersten 

Überblick. Vor allem die supranationalen Organe, Europäisches Parlament und 

Kommission, sprachen sich nach der Vorlage des Vertragsentwurfs gegen das 

                                                           
99  CONF-UP 1800/1/91, REV 1 (d) R/LIMITE. In: Weidenfeld (1994), S.301. 
100  Vgl.: CONF-UP 1800/1/91, REV 1 (d) R/LIMITE. In: Weidenfeld (1994), S.300. 
101  Ebd., S.302. 
102  Art. A Absatz 2 der Bestimmungen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Inneren An-

gelegenheiten und die justitielle Zusammenarbeit im Non-Paper der luxemburgischen Präsi-
dentschaft. In: Weidenfeld (1994), S.300. 
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Konzept der luxemburgischen Ratspräsidentschaft aus und forderten die Einheit-

lichkeit der Verträge.  

 Der zweite Luxemburger Vertragsentwurf vom 18. Juni 1991 unterschied sich in 

den wesentlichen Aspekten nicht vom ersten. Die Staats- und Regierungschefs 

hielten ihn gleichwohl auf der folgenden Tagung des Europäischen Rates für eine 

qualifizierte Grundlage der weiteren Beratungen. Auf der gleichen Tagung stellten 

die Ergänzungen der deutschen Delegation – bezogen auf ein gemeinsames Vor-

gehen in den Bereichen Justiz und Inneres – einen wesentlichen Fortschritt dar.103 

Die deutschen Anmerkungen enthielten als Ziel für die Regierungskonferenz, die 

Asyl-, Einwanderungs-, und Ausländerpolitik in formeller und materieller Hinsicht 

zu harmonisieren sowie eine europäische kriminalpolizeiliche Zentralstelle („Euro-

pol“) bis Ende 1993 festzulegen und einzurichten. Bis dahin sollten stufenweise die 

Handlungsbefugnisse von „Europol“ entwickelt werden. Dazu waren einstimmige 

Ratsbeschlüsse auf Initiative der Mitgliedstaaten oder der Kommission vorgese-

hen. Ferner regte die deutsche Delegation auch Sofortmaßnahmen und vorberei-

tende Maßnahmen in beiden Bereichen an: Die zuständigen Minister sollten bis 

Dezember 1991 entsprechende Berichte mit konkreten Vorschlägen ausarbeiten. 

Auch diesen zweiten Entwurf kritisierte das Europäische Parlament, das dabei von 

italienischen und belgischen Parlamentsmitgliedern unterstützt wurde, „die ihre Zu-

stimmung [zum Vertrag von Maastricht – der Verf.] von der Billigung des Europäi-

schen Parlamentes abhängig“104 machten.  

 Der vorgelegte erste niederländische Vertragsentwurf vom 24. September 1991 

war „ein Einheitskonzept für die Europäische Gemeinschaft, die Außenbeziehun-

gen und innere Sicherheit“105, das die Spaltung der Union in drei Säulen überwin-

den sollte. In Bezug auf die Bereiche der Justiz- und Innenpolitik sah es lediglich 

eine enge Zusammenarbeit vor. Obwohl die einbezogenen Politikbereiche gemäß 

der deutschen Vorschläge detaillierter als bei dem luxemburgischen Vertragsent-

wurf waren, gab es offensichtliche keine einschneidenden Unterschiede zum vor-

                                                           
103  EG-Nachrichten Nr.7, 08. Juli 1991. In: Weidenfeld (1994), S.248. 
104  Weidenfeld (1994), S.488. 
105  Ebd., S.488. 



3. Maastricht in der Analyse – Errichtung der „dritten Säule“ 
    

 47

herigen Entwurf. Doch der erste niederländische Vertragsentwurf wurde von den 

die Außenministern nahezu einhellig zurückgewiesen.  

  Der zweite niederländische Vertragsentwurf richtete sich dann wieder stärker 

nach dem luxemburgischen Vorschlag und enthielt die Einführung einer „gemein-

samen Innen- und Justizpolitik, die auch die Bereiche Asyl- und Einwanderungspo-

litik“106 umfasste. Aber auch in der Folge bestanden noch erhebliche Differenzen in 

den Bereichen Justiz und Inneres.  

 Erst kurz vor Ende der Regierungskonferenz von Maastricht gelang eine Eini-

gung. Auf der Tagung der Innen- und Justizminister am 2./3. Dezember 1991 in 

Den Haag wurde ein Konsens über Asyl- und Einwanderungspolitik erzielt. 
 
Es handelt sich besonders um Aspekte der Ursachen von Auswanderung und ihre Beseiti-
gung sowie die Zulässigkeit anderer Asylgründe - z. B. Familienzusammenführung und die 
illegale Einwanderung. Im Gespräch ist die Einführung einer Liste von sogenannten „siche-
ren Ländern“, in denen es keine politische Verfolgung gibt. Ein Bericht über die stufenweise 
Einrichtung von „Europol“ wird verabschiedet. „Europol“ soll zunächst eine Zentralstelle zur 
Sammlung kriminalitätsrelevanter Daten und Koordination ohne exekutive Befugnisse wer-
den.107 
 

Nur eine Woche später billigte der Europäische Rat auf seiner Tagung in Maast-

richt den Vertragsentwurf zur Gründung der Europäischen Union. Die Bereiche 

Justiz und Inneres blieben in der intergouvernementalen Zusammenarbeit, nur Tei-

le der Visapolitik sollten der Zuständigkeit der Gemeinschaft unterliegen. 

 Bei der Programmformulierung auf der Regierungskonferenz ist festzuhalten, 

dass mit dem ersten luxemburgischen Vertragsentwurf schon zu einem recht frü-

hen Zeitpunkt feststand, wie die ZBJI in groben Züge aussehen sollte. Die Inter-

ventionen des Europäischen Parlaments und einzelner Mitgliedstaaten, die allge-

mein eine Einheitlichkeit des Vertrags forderten, waren im Bezug auf die ZBJI rela-

tiv erfolglos. Die Vorschläge der deutschen Delegation trugen dagegen wesentlich 

zum Ergebnis des Maastrichter Vertrags bei.  

                                                           
106  Ebd., S.492. 
107  Ebd., S.494. 
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3.3. Regelungen von Maastricht in den Bereichen Justiz und Inneres  
 

Das Ergebnis der Regierungskonferenz von Maastricht war, wie schon beschrie-

ben, die „Drei-Säulen-Konstruktion“. Die einzelnen Regelungen sollen nach Be-

schreibung ihres Zustandekommens jetzt ausführlich dargestellt werden. Zunächst 

wird dabei der Titel IV „Bestimmungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen 

Justiz und Inneres“ im Vertrag zur Gründung der Europäischen Union beleuchtet, 

darauf folgen die Regelungen im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft. Wichtig bei dem Fokus auf der Integration ist die Rolle der EU-Institutionen, 

die Spielregeln und die Aufgabenaufteilung zwischen den EU-Institutionen und den 

Mitgliedstaaten. 

 

3.3.1. Die „dritte Säule“  

 

Der Hauptanteil der Zusammenarbeit im Bereich der Justiz und Inneres wurde mit 

dem Maastrichter Vertrag – wie bereits erwähnt – in der „dritten Säule“ des Ver-

trags zur Gründung der Europäischen Union (EUV) verankert. Das Ziel der Freizü-

gigkeit wurde in Artikel K mit einer Reihe von Maßnahmen im Bereich der Justiz- 

und Innenpolitik in Verbindung gebracht. Dabei blieb die Zusammenarbeit in die-

sen Bereichen zwar intergouvernemental geregelt, durfte jedoch nicht mehr außer-

halb des einheitlichen institutionellen Rahmens der EU erfolgen. Sie war ausge-

richtet auf die Koordination und gegenseitigen Konsultation der Mitgliedstaaten im 

Rat.108  

 Eine Weiterführung bilateraler Kooperationen war nach Artikel K.7 nur dann 

möglich „soweit sie der nach diesem Titel vorgesehenen Zusammenarbeit nicht 

entgegenläuft oder behindert“.109 So erhielt beispielsweise die Kooperation der 

Schengen-Staaten außerhalb des EU-Rahmens ihre rechtliche Legitimation.  

                                                           
108  Vgl. Winkler (1998), S.47. 
109  Vgl. Weidenfeld (1994), S. 419. 
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3.3.1.1. Politikbereiche der „dritten Säule“ 
 

Angelehnt an die bisherige Zusammenarbeit in den bestehenden Arbeitsgruppen 

wurden in Artikel K.1 „folgende Bereiche als Angelegenheiten von gemeinsamen 

Interesse erklärt“.110   
 
1. die Asylpolitik;  
2. die Vorschriften für das Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaaten durch Personen 

und die Ausübung der entsprechenden Kontrollen; 
3. die Einwanderungspolitik und die Politik gegenüber den Staatsangehörigen dritter Länder;  
a) die Voraussetzungen für die Einreise und den Verkehr von Staatsangehörigen dritter Länder im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten;  
b) die Voraussetzungen für den Aufenthalt von Staatsangehörigen dritter Länder im Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten einschließlich der Familienzusammenführung und des Zugangs zur Be-
schäftigung; 

c) die Bekämpfung der illegalen Einwanderung, des illegalen Aufenthalts und der illegalen Arbeit 
von Staatsangehörigen dritter Länder im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten; 

4. die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit und der Betrügereien im internationalen Maßstab, 
soweit dieser Bereich nicht durch die Nummern 7,8 und 9 erfaßt ist; 

5. Die Bekämpfung von Betrügereien im internationalen Maßstab, soweit dieser Bereich nicht 
durch die Nummern 7,8 und 9 erfaßt ist; 

6. die justitielle Zusammenarbeit in Zivilsachen;  
7. die justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen; 
8. die Zusammenarbeit im Zollwesen; 
9. die polizeiliche Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus, des illegalen 

Drogenhandels und sonstiger schwerwiegender Formen der internationalen Kriminalität, erfor-
derlichenfalls einschließlich bestimmter Aspekte der Zusammenarbeit im Zollwesen in Verbin-
dung mit dem Aufbau eines unionsweiten Systems zum Austausch von Informationen im Rah-
men eines Europäischen Polizeiamtes (Europol).111 

 
In Artikel K.1 war die Thematik der Asylpolitik einer der am weitesten gefassten Be-

reiche, weil sie durch keine andere Vorschrift eingeschränkt wurde. Ab dem Zeit-

punkt des Inkrafttretens des Vertrags konnten alle politischen und rechtlichen As-

pekte dieses Bereichs im Rahmen der „dritten Säule“ behandelt werden. Im Vor-

dergrund der Absicht stand die formelle und materielle Harmonisierung des Asyl-

rechts und Vereinheitlichung des Asylrechtsverfahrens.112 Obwohl eine Harmoni-

sierung auf kurze Sicht wegen der sehr unterschiedlichen Verwaltungs- und Ge-

richtsorganisationen der Mitgliedstaaten nicht zu erreichen war, bestand mit der 

Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) von 1951 und der Europäischen Konvention 

zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (ERMK) eine gemeinsame 
                                                           
110  Ebd., S. 417 
111  Art. K.1 EUV. 
112  Vgl. Pechstein/Koenig (1998), S.184. 
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Basis.113 Die in beiden Abkommen enthaltenen Freiheits- und Bürgerrechte waren 

zwar schon in das nationale Recht aller Mitgliedstaaten aufgenommen, dass sie in 

Artikel K.2 noch einmal festgehalten wurden, kann als „politisches Signal“ gewertet 

werden.114 Ein darauf abgestimmtes Harmonisierungsprogramm billigte der Euro-

päischen Rat in Maastricht, und wurde  durch die „Ad-hoc-Gruppe Einwanderung“ 

ausgearbeitet. 

Die Grenzenübertrittspolitik wurde in Art. K.1 Absatz 2 aufgenommen. Mit den ma-

teriellen Anforderungen zur Überschreitung der Grenzen und den Vorschriften zur 

Durchführung der Grenzkontrollen wurden beide Aspekte der Grenzübertritts erör-

tert – einerseits die Ausstellung von Reisedokumenten und andererseits Stichpro-

ben oder systematische Kontrollen der Reisedokumente. Dabei gibt es in materiel-

ler Hinsicht Bezugspunkte zu den Visabestimmungen im Gemeinschaftsrecht115 

und des Schengener Durchführungsübereinkommens und Artikel K.1 Abs. 2 über 

die Voraussetzungen für die Einreise und den Aufenthalt Drittstaatsangehöriger.  

 Lange Jahre war umstritten, ob Bestimmungen der Freizügigkeit sich nur auf 

Staatsangehörige der EG beziehen sollten. Alle Regelungen zur Freizügigkeit von 

Angehörigen der Gemeinschaft des EG-Vertrags, waren in dem neugeschaffenen 

Art. 8a EGV zur Einführung der Unionsbürgerschaft geregelt. Die Einreise- und 

Aufenthaltsrechte von Drittstaatsangehörigen wurden ab Maastricht in Art. K.1 Ab-

satz 3 in der dritten Säule behandelt. Neben den Voraussetzungen für ihre Ein-

wanderung und ihren Aufenthalt sollte damit vor allem die Bekämpfung der „illega-

len Einwanderung, des illegalen Aufenthalts und der illegalen Arbeit“116 von Dritt-

staatsangehörigen vorangetrieben werden. Fast das ganze Ausländerrecht war 

damit eine Materie, die in die Kompetenz der Union fiel. Die Ad-hoc-Gruppe Ein-

wanderung sollte die Arbeiten dafür mit einem Harmonisierungsprogramm fortfüh-

ren.  

 Die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit und Betrügereien im Internationalen 

Maßstab, sofern sie nicht schon durch die K.1 Absatz 7 bis 9 abgedeckt waren, 

werden durch K.1 Absatz 4 und 5 institutionalisiert. Bei der Beschäftigung mit der 
                                                           
113  Art. K.2 Absatz 1. 
114  Gimbal (1994), S.77. 
115  Vgl. Abschnitt 3.3.2. dieser Arbeit. 
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Drogenabhängigkeit ergeben sich – wie auch an anderen Stellen des Art. K – Ü-

berschneidungen mit dem Gemeinschaftsrecht. Da der Aspekt der Drogenabhän-

gigkeit als Krankheit in der ersten Säule117 festgehalten war, konnte sich die Union 

nur mit den strafrechtlichen und polizeilichen Aspekten dieses Themenkomplexes 

auseinandersetzen. Die Arbeitsgruppe CELAD, bisher beschäftigt mit beiden Be-

reichen der Abhängigkeit, wurde daher aufgelöst. Auch der Begriff der Betrügerei-

en birgt Unklarheiten: Einerseits gibt es nationale Unterschiede bei der Definition 

der Strafrechtstatbeständen, andererseits war „auch die Frage der Größenordnung 

der international zu bekämpfenden Betrügereien [...] unklar“.118 

 Mit der justitiellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen wurden nur zwei 

Aspekte, nicht aber eine umfassende justitielle Zusammenarbeit in den Artikel K.1 

aufgenommen. Auch hier blieb aufgrund der unterschiedlichen Begrifflichkeiten der 

einzelnen Mitgliedstaaten offen, inwieweit diese Bereiche klar abgrenzbar sind. Die 

Zusammenarbeit der Gruppe „Justitielle Zusammenarbeit“ sollte auch im neuen 

Rahmen des Artikels K.1 Absatz 6 und 7 weitergeführt werden.  

 Auch das Zollwesen ist eine Angelegenheit von gemeinsamen Interesse. Der 

zugehörige Abschnitt bezog sich in erster Linie auf die Zusammenarbeit der Zoll-

behörden, „soweit dies nicht durch die Zollunion (Art. 9ff. EGV) geregelt“119 war. 

Auch hier sollte die Gruppe GAM 92 die Arbeiten fortführen. 

 Die Entwicklung einer europäischen Zusammenarbeit im Rahmen des Europäi-

schen Polizeiamtes (Europol) war ein wesentlicher Schwerpunkt der dritten Säule 

nach Maastricht. Bekämpft werden sollten dabei vor allem Terrorismus, illegaler 

Drogenhandel und sonstige schwerwiegende Formen der internationalen Kriminali-

tät. Stufenweise sollten die Befugnisse dieser Behörde auf- und ausgebaut wer-

den: Angefangen bei Informations- und Erfahrungsaustausch der nationalen Poli-

zeibehörden bis hin zu einem wirksamen Faktor in der internationalen Verbre-

chensbekämpfung. Aufbauend auf den Bericht der TREVI-Minister an den Europä-

ischen Rat über die Gründung von Europol wurde die erste Stufe der Kooperation 

festgehalten: 
                                                                                                                                                                                 
116  Art. K.1 Abschnitt 3 lit. c. 
117  Art. 129 EGV. 
118  Pechstein/Koenig (1998), S.187. 
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- Unterstützung der einzelstaatlichen Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden, insbeson-
dere bei der Koordinierung von Ermittlungen und Fahndungen;     
- Aufbau von Informationsdateien; 
- Zentrale Bewertung und Auswertung von Informationen zur Herstellung von Lagebildern 
und zur Gewinnung von Ermittlungsansätzen; 
- Sammlung und Auswertung einzelstaatlicher Präventionskonzepte zur Weitergabe an die 
Mitgliedstaaten und zur Ausarbeitung gesamteuropäischer Präventionsstrategien;  
- Maßnahmen im Bereich der beruflichen Fortbildung, der Forschung, der Kriminaltechnik 
und des Erkennungsdienstes.120 

 
Bis 1994 sollte ein Bericht als Grundlage für weitere Schritte einer gemeinsamen 

Zusammenarbeit ausgearbeitet werden. Mit dem Aufbau von Europol war die Ad-

hoc-Arbeitsgruppe im Rahmen „TREVI-Kooperation“ beauftragt. 

 

3.3.1.2. Organisation der ZBJI  
 

In den behandelten Bereichen wurde – mit Weiterführung des Großteils der Ar-

beitsgruppen – weitgehend die zwischenstaatliche Zusammenarbeit der Arbeits-

gruppen aufgegriffen. Die Staaten kooperierten dabei nach Art. K.3 Abs. 1 EUV im 

Rat – „für die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres tagt er als 

Gremium der in ihm vertretenen Regierungen“.121 Die Zwischenschaltung der dip-

lomatischen Ebene war also ab Inkrafttreten des Maastrichter Vertrags  nicht mehr 

nötig. Der Rat konnte einstimmig auf Initiative eines Mitgliedstaats oder der Kom-

mission122 in den Bereichen des Artikels K.1 gemeinsame Standpunkte und ge-

meinsame Maßnahmen erlassen sowie Übereinkommen erarbeiten. Er verfügte 

damit in der dritten Säule nicht über die Kompetenz, Richtlinien zu erlassen oder 

Verordnungen zu beschließen, wie im Gemeinschaftsrecht.  

 Die gemeinsamen Standpunkte sollten die Mitgliedstaaten in internationalen Or-

ganisationen und auf internationalen Konferenzen zum Ausdruck bringen.123 Um-

stritten war allerdings die völkerrechtliche Verbindlichkeit dieser Standpunkte: 

Nach Auffassung der meisten Mitgliedstaaten handelte es sich um keine völker-
                                                                                                                                                                                 
119  Ebd., S.189. 
120  Nanz (1992), S.136f.  
121  Gimbal (1994), S.78. 
122  Das Initiativrecht der Kommission war im Gegensatz zu dem der Mitgliedstaaten eingeschränkt 

auf die Absätze 1-6 des Artikel K.1. 
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rechtlich bindenden Regelungen. Sie sollten eher eine Art „Unionstreue“ - eine en-

ge Anbindung an die Union - zum Ausdruck bringen. 

 Das Handeln der Gemeinschaft in Bereichen der ZBJI sollte durch gemeinsame 

Maßnahmen der Union koordiniert werden. Das Prinzip der Subsidiarität wird hier 

durch die Formulierung „soweit sich die Ziele der Union [...] durch gemeinsames 

Vorgehen besser verwirklichen lassen als durch Maßnahmen der einzelnen Mit-

gliedstaaten“ ausgedrückt.124 Die rechtliche Verbindlichkeit und die Rechtsnatur 

dieser Instrumente waren in Artikel K.3 EUV nicht klar festgelegt. 

 Daneben konnten auch Übereinkommen erarbeitet werden, die der Rat „den 

Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihrer verfassungsmäßigen Bestimmungen“ 

empfehlen konnte.125 Es besteht Konsens darüber, dass ein völkerrechtliches Ü-

bereinkommen immer dann abgeschlossen werden muss, „wenn nach dem Ge-

genstand des beabsichtigten Abkommens die Verfassung auch nur eines Mitglied-

staates den Abschluss eines völkerrechtlichen Vertrags vorsieht, der der inner-

staatlichen Zustimmung im Sinne einer parlamentarischen Genehmigung be-

darf".126  

 Vorbereitet werden sollten die Sitzungen des Rates durch den Koordinierungs-

ausschuss, nach dem zugehörigen Artikel auch „K.4-Ausschuss“. Mit ihm wurde 

ein aus hohen Beamten bestehendes Gremium eingeführt, das allein für die Ko-

operation der Bereiche Justiz und Inneres zuständig war. Das Gremium ist auch 

verantwortlich für die Bereiche des Artikels 100c EGV – „[...] inasmuch as the 

committee can successfully coordinate and serve the council like a specialised 

Coreper [...].“127 Drei Lenkungsgruppen, die sich ihrerseits in Arbeitsgruppen un-

tergliedern, unterstützten die Arbeit des „K.4-Ausschusses“. 

 Die Kommission wurde zwar in vollem Umfang an den Arbeiten beteiligt, sie er-

hielt jedoch kein „Initiativmonopol“ wie im Gemeinschaftsrecht, sondern teilte es mit 

den Mitgliedstaaten in den Politikbereichen Asylpolitik, Einwanderungspolitik, Poli-

tik gegenüber Staatsangehörigen dritter Länder, justitielle Zusammenarbeit in Zivil-

                                                                                                                                                                                 
123  Art. K.5 EUV 
124  Weidenfeld (1994), S.418. 
125  Ebd., S.418. 
126  Oberleitner (1998), S.17. 
127  Anderson/den Boer/Miller (1994), S.117. 
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sachen und – eingeschränkt – bei der Bekämpfung von Drogenabhängigkeit und 

Betrügereien. In den restlichen Bereichen behielten die Mitgliedstaaten das alleini-

ge Initiativrecht.  

 Die Mitwirkungsrechte des Europäische Parlaments (EP) und vor allem des Eu-

ropäische Gerichtshofs waren in den Regelungen zur ZBJI äußerst schwach aus-

geprägt.  

Das EP wurde, basierend auf Artikel K.6 EGV, ab diesem Zeitpunkt regelmäßig un-

terrichtet und angehört. Ferner hatte es das Recht, Anfragen und Empfehlungen 

an den Rat zu richten.128 Der Europäische Gerichtshof (EuGH) war bis auf eine 

Ausnahme überhaupt nicht beteiligt: Bei der den Übereinkommen konnte vorgese-

hen werden, dass der EuGH bei ihrer Durchführung zur Auslegung von Streitigkei-

ten herangezogen wird.129  

 Mit Artikel K.9 war eine sogenannte „Evolutivklausel“130 verankert, die einen Teil 

der Reformen des Amsterdamer Vertrags inhaltlich vorwegnahm: Eine Vergemein-

schaftung weiter Teile der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres – 

alle Materien des Artikel K.1, mit Ausnahme der justitiellen und polizeilichen Zu-

sammenarbeit in Strafsachen sowie dem Zollwesen – wurde durch eine kleine Ver-

tragsrevision ermöglicht. Es bestand also bereits im Maastrichter Vertrag annä-

hernd Einigkeit darüber, welche Politikbereiche am ehesten für eine Vergemein-

schaftung in Frage kommen würden.   

 

3.3.2. Gemeinschaftskompetenzen für einzelne Fragen der Visumspolitik 

 

Aus integrationspolitischer Sicht stellte die Vergemeinschaftung einzelner Fragen 

der Visumspolitik den am weitesten fortgeschrittenen Teil der Bereiche Justiz und 

Inneres dar, weil sie direkt in Artikel 100c EGV aufgenommen wurden. Damit konn-

ten durch einstimmigen Ratsbeschluss diejenigen Länder festgelegt werden, deren 

Staatsangehörige bei Überschreiten der EU-Grenzen im Besitz eines Visums sein 

                                                           
128  Art. K.6 EUV. 
129  Art. K.3 Abs. 2 Buchstabe c Unterabsatz 3 EUV. 
130  Eine sogenannte „Passerelle“ oder Brückenklausel. 
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mussten.131 Der Gemeinschaft wurde somit die Befugnis zur Einführung einer so-

genannten Negativliste auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des 

Parlaments eingeräumt. 

 Ab 1. Januar 1996 sollten Entscheidungen, die diesen Absatz betreffen, mit qua-

lifizierter Mehrheit getroffen werden. Ebenfalls ab diesem Zeitpunkt sollen auf Vor-

schlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Maß-

nahmen zur Harmonisierung der Visagestaltung vom Rat ebenfalls mit qualifizierter 

Mehrheit getroffen werden.132  

 Verursachte eine Notlage in einem dritten Land einen Flüchtlingsstrom in einem 

Land der Gemeinschaft, könnte eine Visumpflicht für eine Zeitraum von sechs Mo-

naten eingeführt werden. Dies geschieht auf Vorschlag der Kommission und mit 

qualifizierter Mehrheit des Rats. Weitere Fragen der Visapolitik sowie die Aufrecht-

erhaltung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit verblieben in der 

Befugnis der Mitgliedstaaten.133 Der in Artikel K.4 eingeführte Koordinationsaus-

schuss trägt auch in den Bereichen des Artikels 100c zur Vorbereitung der Arbei-

ten im Rat bei.  

 Es ist also offenkundig, dass nur zwei Fragen der Visapolitik vergemeinschaftet 

wurden, alle restlichen Fragen blieben in der Kompetenz der intergouvernementa-

len Zusammenarbeit in der dritten Säule.134 

 

3.3.3. Bewertung der Regelungen 

 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinschaft wurde mit dem Vertrag von 

Maastricht ein institutioneller Rahmen für die Zusammenarbeit in den Bereichen 

Justiz und Inneres (ZBJI) in der EU geschaffen. Die ZBJI sowie  die Gemeinsame 

Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) wurden mit dem Konzept der politischen U-

nion an die Institutionen der Gemeinschaft herangeführt, aber bewusst nicht sup-

ranational geregelt. Obwohl damit im Prinzip der zwischenstaatliche Charakter der 

                                                           
131  Art. 100c Abs. 1, EGV. 
132  Art. 100c Abs. 3 EGV. 
133  Art. 100c Abs. 5 EGV. 
134  Artikel K.1, Nr. 2 und 3a EUV. 
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Zusammenarbeit aufrecht erhalten wurde, vollzog sich mit der Erklärung zur Uni-

onsaufgabe ein qualitativer Sprung.  

 Diese Tatsache stellte aus integrationspolitischer Sicht mit Sicherheit einen we-

sentlichen Fortschritt für die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres 

in der EU dar, denn in das schwer überschaubares Geflecht intergouvernementaler 

Kooperationen war damit ein gewisses Maß an Ordnung gebracht worden.  

Treffend formuliert Andrew Duff: „The Maastrich Treaty attempts to impose some 

order on this patchwork of diplomacy, and associates it more closely with the EC it-

self.“135 Im Vergleich zu den Regelungen von Amsterdam war dies jedoch nur ein 

Anfang: Der Maastrichter Vertrag zeigt deutlich den Druck zur Kooperation, aber 

mindestens ebenso offensichtlich den Widerwillen der Mitgliedstaaten, Kontroll-

möglichkeiten aufzugeben.136  

 Vor allem mit Blick auf das Thema dieser Arbeit, bezogen auf die zyklische Per-

spektive in der Policy-Analyse, ist zu untersuchen, welche inhaltlichen Vorgaben 

das in Maastricht formulierte Programm für die nächste Phase spielte. Gerade die 

Politikspaltung zwischen den Säulen barg in sich wesentliche Widersprüche und 

Defizite, die eine adäquate Antwort auf die Problemstruktur vermissen ließen.  

 Die inhaltlichen Vorgaben durch Maastricht in den vorangegangenen Abschnit-

ten genannt und bereits bei der Erläuterung und Kommentierung der Vertragsvor-

schriften machten sich eine Vielzahl von Unklarheiten bemerkbar. Da sich die Ver-

änderungen des Amsterdamer Vertrag direkt auf die Maastrichter Regelungen be-

zogen haben, soll nun eine erste Bewertungen der Vertragsbestimmungen noch 

ohne Bezug auf ihre Implementation vorgenommen werden. Dabei wird versucht, 

die grundsätzlichen Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten aufzuzeigen. Sie äu-

ßern sich vor allem in den folgenden Punkten:  

1. Es fehlten klare Zielsetzungen sowie exakte zeitliche Vorgaben in fast allen As-

pekten.  

2. Gemeinschafts- und Unionsrecht überschnitten sich in vielen Punkten. 

3. Unklarheiten der Vorschriften sorgten für große Interpretationsspielräume.  

                                                           
135  Duff (1994), S.25. 
136  Vgl. Anderson/den Boer/Miller (1994), S.115. 
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4. Instrumente sowie Entscheidungsstrukturen waren dem Sachgegenstand nicht 

angemessen.   

5. Eine demokratische und rechtliche Kontrolle existierte kaum. 

6. Insgesamt mangelte es an Transparenz. 

7. Mit Schengen bestand in den Bereich Justiz und Inneres ein alternatives Re-

gime von EU-Staaten außerhalb des institutionellen Rahmens von Gemein-

schaft und Union.  

Zwar wurden die Hauptproblemfelder der Justiz- und Innenpolitik aufgenommen, 

genaue Zielformulierungen fehlten im Artikel K.1 jedoch fast vollständig. Es lag 

ganz bei den Mitgliedstaaten, sich darauf zu einigen, „in welchem Umfang sie von 

dem bereitgestellten Gerüst Gebrauch machen“.137 Durch das fast durchgängige 

Einstimmigkeitsprinzip war mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass Eini-

gungen nur auf „kleinstem gemeinsamen Nenner“ stattfinden würden – vor allem, 

weil es eindeutige Interessendivergenzen im Bereich der ZBJI zu konstatieren gibt 

– die zwei Gegenpole Großbritannien und Deutschland sollen hier nur exempla-

risch genannt werden. Es würde vielleicht zu weit führen, die verfassungspolitische 

Weichenstellung des Maastrichter Vertrags als „Policy-without-Law“ zu bezeich-

nen. Festzuhalten ist aber, dass – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – die 

Regelungen des Artikels K.1 Rahmenentscheidungen. 

Hinzu kam die unklare Kompetenzverteilung durch die Politikspaltung zwischen 

„erster Säule“ und „dritter Säule“. Insbesondere auf den Gebieten, in denen bereits 

einzelne Gemeinschaftskompetenzen im Bereich der Justiz- und Innenpolitik vor-

lagen, gab es Unbestimmtheiten und Widersprüchlichkeiten. Die Vorschriften zur 

Visapolitik im Gemeinschaftsrecht beispielsweise überschnitten sich mit den Rege-

lungen zur Grenzüberschreitung in der „dritten Säule“. Auch die Bereiche der Dro-

genpolitik und der Bekämpfung von Betrügereien im internationalen Maßstab sind 

oft voneinander nicht klar abgrenzbar.138 

Die unklaren Bestimmungen der Regelungen führten zu divergierenden Ansich-

ten über ihre Auslegung. Dazu gehört zum Beispiel im Bereich der Visapolitik die 
                                                           
137  Pechstein/Koenig (1998), S.192. 
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Ansicht  der Kommission, dass die in Art 100c vorgeschriebene „Negativliste“ 

gleichzeitig auch eine „Positivliste“ implizieren würde.139 Hier geht es um die Frage, 

welche Angehörige von Drittstaaten beim Überschreiten der Außengrenzen der 

Mitgliedstaaten im Besitz eines Visums sein müssen und welche nicht. Ferner wa-

ren die Instrumente dem Sachgegenstand nicht angemessen.   

Zu den markanten Defiziten der Regelungen des Maastrichter Vertrags auf den 

Gebieten Justiz und Inneres gehört definitiv die mangelnde demokratische und 

rechtliche Kontrolle in der „dritten Säule“.140 Das Demokratiedefizit äußerte sich vor 

allem  darin, dass das Parlament mit bloßen Anhörungsrechten weitgehend aus 

der Entscheidungsfindung ausgeschlossen bleibt – „vor allem die Behandlung der 

Inneren Sicherheit auf zwischenstaatlicher Ebene begegnet demokratischen und 

rechtsstaatlichen Bedenken, weil sie ungenügende politische, parlamentarische 

und rechtliche Kontrollmechanismen aufweist“.141 Somit blieb das einzige, direkt 

durch die Bürger Europas legitimierte Organ ein „Statist“ in der Innen- und Justiz-

politik. Obwohl gerade die Politikfelder des „Dritten Pfeilers“ besondere Gefahren 

hinsichtlich der Verletzung von Individualrechten mit sich bringen – der Daten-

schutz im Rahmen der polizeilichen Zusammenarbeit ist ein Beispiel von vielen – 

existierte aufgrund des Ausschlusses der ZBJI von der Jurisdiktion des EuGH kei-

ne oberste Rechtschutzinstanz auf EU-Ebene.142 Trotz Anlehnung an das Europe-

an Convention of Human Rights (ECHR) blieben eine Reihe von Fragen offen, die 

die praktische Umsetzung betreffen.143  
 
The potential threat to fundamental rights was of course a significant risk in the choice of 
the intergouvernemental method, and it was here that normative concerns about legal 
remedies and democratic accountability overlapped.144 
 

                                                                                                                                                                                 
138  Überschneidungen der K.1 Artikel im Bereich der Visapolitik Art. 100c EGV bei der Bekämp-

fung der Drogenabhängigkeit 129 EGV sowie den Betrügereien Art 209a EGV. Detaillierter in: 
Müller-Graff (1997), S.272f.  

139  Vgl. Pechstein/Koenig (1998), S.180. 
140  Vgl. Monar (1996), S.69f. 
141  Gimbal (1994), S.87. 
142 Vgl. Monar (1996), S.69. 
143  Vgl. Anderson/den Boer/Miller (1994), S.119. 
144  Ebd., S.119f. 
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Ebenfalls nicht gerichtlich überprüfbar ist der Rechtsschutz der Angehörigen dritter 

Staaten gegen Diskriminierung. Bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-

nung kann es ebenso zu Konflikten mit Individualrechten kommen, was eine recht-

liche Herausforderung darstellt.  

 Die Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten führten eindeutig zu einer mangeln-

den Transparenz in der dritten Säule – „durch häufige Querverweise, vage Zielfor-

mulierungen und undeutliche Ausdrucksweise sind Entscheidungsprozesse viel-

fach unklar.“145 Die Politikspaltung zwischen den Säulen ist vor allem in einem der-

art in der öffentlichen Diskussion stehenden Politikfeld ein großes Problem für die 

neu entstandene Union. Besonders die Beschlussfassung des Rates ist mehr als 

diffus - ebenso die Zusammenarbeit zwischen K.4-Ausschuss und dem Ausschuss 

der ständigen Vertreter. 

 Mit Schengen bestand im Bereich Justiz und Inneres eine verstärkte Zusam-

menarbeit von EU-Staaten außerhalb des institutionellen Rahmens von Gemein-

schaft und Union, wobei es große Ähnlichkeiten zwischen dem SDÜ und der Über-

einkunft über die Überwachung des Außengrenzen gab. Somit bestanden faktisch 

Unterschiede im Integrationsniveau zwischen den EU-Staaten im den Bereichen 

Justiz und Inneres.146 

 So muss schon anhand Betrachtung der Regelungen gefragt werden, ob eine 

effiziente Zusammenarbeit und damit der Schutz der Unionsbürger durch diese 

Bestimmungen wirklich zu gewährleisten sein würde. 

 

3.4. Modellanwendung – Maastricht als eine Kompromisslösung 
 

Nach Analyse der Regelungen des Maastrichter Vertrags und dem Aufzeigen der 

enthaltenen Widersprüchlichkeiten an, die bisherigen Erkenntnisse zu den unab-

hängigen Variablen systematisch aufzuarbeiten. Im Hinblick auf die Weiterentwick-

lung der EU durch Amsterdam stellt sich einerseits die Frage, weshalb sich die 

„dritte Säule“ im Rahmen der EU überhaupt herausbilden konnte und welche zent-

ralen Determinanten für die Ausprägung dieser Policy bestimmend waren, die als 

                                                           
145 Gimbal (1994), S.88. 
146   Anderson/den Boer/Miller (1994), S.121. 
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Teil des Maastrichter Vertrags (Typus I) wegen ihrer speziellen Charakteristika und 

Einflussfaktoren als Reaktion auf Politikfeldinterdependenzen (Typus IV) interpre-

tiert wird.   

 In den Bereichen Justiz und Inneres der EU konnten offensichtlich institutionel-

len Arrangements auf supranationaler Ebene nur in geringem Umfang einen kana-

lisierenden Rahmen für die Entscheidungen des Maastrichter Vertrags bilden – 

auch die Einführung der Möglichkeit von Mehrheitsentscheidungen durch die EEA 

trug nicht zur Ausgestaltung der ZBJI bei. So wurden die supranationalen Organe 

nur rudimentär angeschlossen, der Rat als klassisches intergouvernementales Or-

gan nahm die zentrale Stellung ein. Nicht die gemeinschaftlichen Mittel zur Erlas-

sung des Sekundärrechts, wie Verordnungen, Richtlinien oder Einzelakte wurden 

vorgeschrieben, sondern besondere Entscheidungsinstrumente und Aktionsmittel – 

gemeinsame Standpunkte und Maßnahmen – eingeführt. Die Politikbereiche 

betreffend wurden viele Aspekte der informellen Arbeitsgruppen aus der Vor-

Maastricht-Zeit aufgegriffen: Ein Großteil der Bereiche, die durch Maastricht in die 

EU integriert wurden, war schon vorher eine Zusammenarbeit auf informeller Basis 

vorhanden.  

 Eine wichtige Rolle bei der Entstehung der „dritten Säule“ kam Art und Eigen-

schaften der Akteuren zu. Von der Problemdefinition bis zur Programmformulie-

rung war die Kooperation der Staaten im Europäischen Rat entscheidend: Er ver-

folgte weitgehend seine Aufgabe, die für die Entwicklung erforderlichen Impulse zu 

geben und die allgemeinen politischen Zielvorstellungen festzulegen. Seit seiner 

Gründung 1974 förderte er Initiativen auf der Gemeinschaftsebene im Bereich der 

Freizügigkeit.  

 Bei der Ausarbeitung der Vorschläge zur Einführung des Europapasses, war die 

Kommission ausschlaggebend für die Erkennung der Problematik in einem Raum 

ohne Binnengrenzen. Sie entwickelte diesen Gedanken weiter und erkannte früh-

zeitig die Folgeprobleme im Bereich der justitiellen und polizeilichen Zusammenar-

beit, was in ihrem „Weißbuch zur Vollendung des Binnenmarkts“ dokumentiert ist. 

Im Aufbau der Regelungen spiegeln sich deutlich die Grundeinstellungen der Ak-

teure wieder und finden ebenfalls in Entscheidungsabläufen und Verfahren ihren 

Niederschlag. 
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 Das Agendasetting zur Regierungskonferenz wurde vor allem von den individu-

ellen und mitgliedstaatlichen Akteuren geprägt. Die deutsch-französische Initiative 

von Kohl und Mitterand sowie das belgische Memorandum trugen wesentlich dazu 

bei, dass auch die Bereiche Justiz- und Innenpolitik als Tagesordnungspunkte der 

Regierungskonferenz aufgenommen wurden. In der Phase der Programmformulie-

rung verfolgte die deutsche Delegation konsequent ihre Ziele. Trotz der Konzentra-

tion auf interne Probleme aufgrund der Deutschen Wiedervereinigung war 

Deutschland Anfang der 90er ein starker Befürworter der Integration der ZBJI – „It 

was the Germans who had pushed most strongly for these matters to come under 

the EC.“147 In den Anhang der Schlussfolgerungen des Europäischen Rats vom 

28./29. Juni 1991 wurden mit den Bestimmungen über das Asylrecht, die Einwan-

derungs- und Ausländerpolitik sowie über die Schaffung von „Europol“ auf Initiative 

des deutschen Bundeskanzlers aufgenommen. Die Rolle des Europäischen Par-

laments beschränkte sich hingegen darauf, die „Säulen-Konstruktion“ der EU zu 

verurteilen. Trotz der Einberufung von interinstitutionellen Konferenzen konnte das 

EP und die Kommission wenig zu den Regelungen der ZBJI beitragen. Wichtig na-

türlich als Gegenpol die entgegengesetzten Grundpositionen, für die Großbritan-

nien fast schon paradigmatisch genannt werden kann.  

 Die Charakteristika der Akteursbeziehungen wurden in den Bereichen Justiz 

und Inneres schon in der Vorgeschichte deutlich. Ausgeprägt dabei sind die politik-

feldinternen Akteursbeziehungen aufgrund des Schengen-Regimes: „[...] wesentli-

cher enger ist die Zusammenarbeit der sogenannten Schengener-Staaten auf-

grund des 1990 von den Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich geschlos-

senen Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ) [...]“.148 Zum Zeitpunkt 

der Regierungskonferenz hatten die fünf Gründungsstaaten mit Italien, Spanien 

und Portugal Beitrittsverträge ausgehandelt. Selbst Griechenland nahm einen Be-

obachterstatus ein.149 Diese institutionalisierten und stabilen Beziehungen hatten 

ihren lokalen Schwerpunkt vor allem auf der mitgliedstaatlichen Ebene – mit der 

Absicht, ein Modell für eine Zusammenarbeit  auf EU-Ebene zu schaffen.  

                                                           
147  George (1993), S.183.  
148  Rupprecht (1997), S.264. 
149  Vgl. Gehring (1998), S.58. 
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  Signifikante Akteursbeziehungen lassen sich auch bei den Skeptikern identifizie-

ren. Großbritannien und Irland sind durch die „Free Travel Area“ miteinander ver-

bunden, in der die Freizügigkeit zwischen beiden Ländern gewährleistet ist. Die In-

teressenlage der beiden Mitgliedstaaten erklärt sich teilweise durch ihre besondere 

geografische Lage ohne Landgrenzen zu anderen Mitgliedstaaten. Zwischen den 

beiden Ländern und den Schengen-Staaten hatte es bisher kaum Kontakte gege-

ben.150 Auch für Dänemark gilt ein ähnlicher Sachverhalt: Es war mit den anderen 

skandinavischen Ländern in die „Nordische Passunion“ eingebunden.  

 Die ersten drei Variablen der Konstellation unabhängiger Variabler 4 – institutio-

nelle Arrangements, Art und Eigenschaften der Akteure sowie die Akteursbezie-

hungen – sind ein aussagekräftiger Indikator für die inhaltliche Ausgestaltung der 

Regelungen. Maastricht kann daher als Kompromisslösung gesehen werden, die 

jeden Akteur als Gewinner dastehen ließ. Auf der einen Seite war die ZBJI aus 

deutscher Sicht und der Haltung der Kommission klar an die EG herangeführt wor-

den, britische oder dänische Interessen waren mit ihrem zwischenstaatlichen Cha-

rakter jedoch nicht verletzt worden. Man kann also von einer „gemischten Vari-

ablenlage“ sprechen: Einerseits Faktoren, die in Richtung Vergemeinschaftung 

drängen, andererseits Faktoren, die dagegen sprechen.151 

 Entscheidende Ursachen für die Einrichtung der ZBJI in der Regierungskonfe-

renz zur politischen Union können hauptsächlich in der Situationsstruktur und in 

der damit eng verknüpften Problemstruktur gesehen werden, was vor allem wäh-

rend des Agendasettings zur Regierungskonferenz zum Ausdruck kam. Die globa-

len Veränderungen verlangten nach einer angemessenen Reaktion auf den ent-

stehenden Problemdruck. Die situativen Variablen am Ende der 80er Jahre waren 

geprägt durch die Rolle der Mitgliedstaaten bei den gerade stattfindenden globalen 

Veränderungen. Dazu zählen in erster Linie der Fall des „Eisernen Vorhangs“, die 

damit verbundene Osterweiterung der Gemeinschaft, die deutsche Wiedervereini-

gung und nicht zuletzt der Golfkrieg. Die deutsche Frage verlangte eine Einbin-

dung der potenziellen Hegemonialmacht auf dem europäischen Kontinent. 

                                                           
150  Vgl. Taschner (1997), S.29. 
151  Vgl. Schumann (1996), S.293. 
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 Aus sicherheitspolitischen Gesichtspunkten ergaben sich praktisch „neue Märk-

te“ für die organisierte Kriminalität in den neu entstandenen Demokratien Osteuro-

pas, vor allem auch für den Binnenraum der EU: Europa wurde „ein einheitlicher 

kriminalgeographischer Raum“.152 Ein Hauptbereich der inhaltlichen Thematik der 

Problemstruktur war mit Sicherheit der Druck von der internationalen Ebene – mit 

den Hauptfeldern Immigration und internationales Verbrechen.  
 
In addition to minority residents, the early 1990s saw a new wave of refugees to western 
Europe from central and eastern Europe, the former Yugoslavia, North Africa, the Horn of 
Africa (Ethiopia and Somalia) and the Great Lakes region of Africa (especially Rwanda and 
Burundi).153 
 

Der Problemdruck wurde eindeutig verschärft durch den Funktionsbezug („Spill-

over“) zum Binnenmarktprojekt: Dieser Sachverhalt kreierte eine Situationsstruktur 

bei den Verhandlungen der Regierungskonferenz, die eine Lösung in den Berei-

chen Justiz und Inneres forderte, was von verschiedenen Akteuren, wie Kommissi-

on und einzelne Mitgliedstaaten, thematisiert wurde. Der Problemdruck, hervorge-

rufen durch die geplante Verwirklichung der vier Grundfreiheiten – Freiheit des Wa-

ren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenverkehrs – und der damit verbundene 

Überschneidung nationaler Rechtssysteme, machte es notwendig, die Effizienz der 

flankierenden Maßnahmen zu verbessern.154  
 
The aim of creating a single market without internal frontiers laid down in the Single Act and 
in the Commission’s 1985 White Paper on Completing the Internal Market implied that the 
Treaty’s provisions on freedom of movement should apply to all individuals and not to cer-
tain categories of the economically active.155 
 

Festgelegt wurde das Datum zur Vollendung der Binnenmarkts in der Einheitlichen 

Europäischen Akte (EEA). Die Rolle der EEA in ihrer Wirkung als vorhergehende 

EU-Politik – wie in der Vorgeschichte auch schon dokumentiert – wird damit deut-

lich. Die Schaffung des Binnenmarkts kann dabei nicht unbedingt als Ursache für 

mehr Migration und Verbrechen angesehen werden. Die Beseitigung der Grenzen 

für Waren, Dienstleistungen und letztendlich auch für Personen erschwerte es je-

doch den einzelnen Mitgliedstaaten, eine eigene effektive, den wachsenden Her-
                                                           
152  Schelter (1996), S.102.  
153  Hix (1999), S.319.  
154  Vgl. dazu Müller-Graff (1997), S.272.  
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ausforderungen gerecht werdende Politik zu betreiben.156 Somit wurde die Prob-

lemstruktur beeinflusst, weil inhaltliche Bezüge und Interdependenzen zwischen 

den mitgliedstaatlichen Aktivitäten in den Bereichen Justiz und Inneres geschaffen 

wurden. Die „dritte Säule“ als Policy-Typus IV ist somit als Reaktion auf Politikfeld-

interdependenzen zu verstehen. Der Zeitpunkt der Wirkung war relativ direkt auf 

die geplante Regierungskonferenz und der Ort der Wirkung mit Beeinflussung der 

Problemstruktur die supranationale und nationale Ebene. 

                                                                                                                                                                                 
155  Anderson/den Boer/Miller (1994), S.107.  
156  Vgl. Hix (1999), S.321.  
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1. Policy-Wirkung der EEA (Typus I) 
2. Konstellation der unabhängigen Variablen 4 
 

Schaubild 2:  Konstellation der unabhängigen Variablen 4 sowie Policy-Wirkung der EEA 
und ihr gemeinsamer Einfluss auf die Regelungen Inhalte zu den Bereichen Justiz und In-
neres (angelehnt an: Schumann 1996, S.292). 

Konstellation unabhängiger 
Variabler 4:  
Art und Eigenschaft der Ak-
teure: widerstreitende Inte-
ressen und  Grundeinstellun-
gen  zur EU 
Akteursbeziehungen: Schen-
gen-Staaten, Free Travel A-
rea, nordische Passunion, 
deutsch-französische Partner-
schaft 
Situationsstruktur: epochaler 
Umbruch Anfang der 90er 
Jahre, Politische Union 

EEA (I) 
Art der Wirkung: 
Beeinflussung der Problem-
struktur: flankierende Maß-
nahmen zum Binnenmarkt-
programm in den Bereichen 
Justiz und Inneres werden er-
forderlich 
Zeitpunkt der Wirkung: 
Relativ direkt zu den Regie-
rungskonferenzen zur Politi-
schen Union 
Ort der Wirkung: 
Supranationale und nationale 
Ebene 

„Dritte Säule“ nach 
Maastricht (IV) 
„Mischmodell“ aus inter-
gouvernementalen und 
supranationalen Elemen-
ten als Reaktion auf Poli-
tikfeldinterdependenzen: 
Angliederung an die Ge-
meinschaft, aber nur ein-
zelne Fragen der Visapo-
litik supranational gere-
gelt. 
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Die wesentlichen Faktoren, die dazu führten, dass mit dem Maastrichter Vertrag 

die ZBJI als dritte Säule eingerichtet wurde, sind vor allem das Binnenmarktprojekt 

der EEA und die situativen Elemente, die beide auf die Problemstruktur wirkten. 

Wie beim Agendasetting deutlich geworden ist, wurde die Konferenz zur Politi-

schen Union aufgrund der veränderten globalen Situation und der verfassungs-

übergreifenden Wirkung der EEA einberufen. Die inhaltliche Ausgestaltung der 

Regelungen mit all ihren Widersprüchlichkeiten und Defiziten ist jedoch den Eigen-

schaften der Akteure und den Akteursbeziehungen zuzuweisen. Vor allem auf mit-

gliedstaatlicher Ebene standen sich widerstreitende Interessen und Grundhaltun-
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gen gegenüber. Resultierend aus den unterschiedlichen Interessen entstand letzt-

lich „keine einheitliche Lösung, sondern ein Mischmodell“.157 Gleichsam als Garan-

tieklausel für die Erhaltung nationaler Souveränität war die „dritte Säule“ von dem 

Einstimmigkeitsprinzip durchdrungen. Die Konstellation der unabhängigen Variab-

len 4 und die Policy-Wirkung der EEA sind in Schaubild 2 systematisiert.  

 Ohne die institutionellen Arrangements der durch den Maastrichter Vertrag ein-

gerichteten „dritte Säule“, wäre die weitere Entwicklung durch den Amsterdamer 

Vertrag kaum denkbar gewesen. Es stellt sich fast zwangsläufig die Frage nach 

Veränderungen der unabhängigen Variablen zwischen Maastricht und Amsterdam. 

                                                           
157  Nanz (1992), S.130 
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4. Der Vertrag von Amsterdam – entscheidende Veränderungen in 
der „dritten Säule“ 
 

Mit der Unterzeichnung des Maastrichter Vertrags kann vom Beginn einer neuen 

Ära für die Gemeinschaft gesprochen werden, weil stärker als jemals zuvor ein 

Kompetenztransfer auf die EU-Ebene stattgefunden hatte. Es handelte sich hierbei 

jedoch keinesfalls um den Endpunkt einer Integrationsentwicklung, sondern um ei-

ne Verstärkung der Langzeittrends: Neben der Einführung der ZBJI waren die Poli-

tikbereiche der Union durch die Einführung der WWU, der GASP, der Bildungs- 

sowie Gesundheitspolitik deutlich ausgeweitet worden. Seither war es der Union 

möglich, sich mit fast allen traditionellen Staatsaufgaben zu beschäftigen.158 Die 

stärkste Weiterentwicklung fand im institutionellen Ausbau und in den Verfahren 

der Union statt: Dazu zählt beispielweise die Einführung des Mitentscheidungsver-

fahrens, das dem Europäischen Parlament de facto ein Vetorecht einräumt. So 

brachte der Maastrichter Vertrag als eine politikfeldübergreifende, grundlegende 

verfassungspolitische und materielle Weichenstellung in der Schumann’schen 

Terminologie eine Veränderung der Rahmenbedingungen der Union.  

 Nur wenige Jahre nach Unterzeichnung des Maastrichter Vertrags wurde mit 

dem Amsterdamer Vertrag seine Revision vollzogen, es kam zu entscheidenden 

Veränderungen der „dritten Säule“. In diesem Kapitel wird analog zu „Maastricht in 

der Analyse“ die Beschaffenheit der Konstellation unabhängiger Variabler, die Art 

der Policy-Wirkung und das Zusammenspiel dieser beiden Faktorenbündel unter-

sucht, die zu der Neuregelung der ZBJI im Amsterdamer Vertrag führten. Die Ent-

wicklung der ZBJI nach Maastricht wird in den folgenden drei Abschnitten chrono-

logisch und thematisch dargestellt, grob orientierend an den Phasen. 

 Als zentral für die Revision der ZBJI wird ihre Implementation angesehen. In 

Abschnitt 4.1. der ZBJI steht daher im Mittelpunkt, welche Konstellation der unab-

hängigen Variablen zum Implementations-Output der ZBJI führte. Parallel dazu 

wird die wichtige Weiterentwicklung der Akteursbeziehungen im Rahmen des 

Schengen-Regimes dargestellt.   

                                                           
158  Vgl. Wessels (1992), S.3. 
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 Die Evaluation der Ergebnisbilanz der ZBJI, die durch ein breites Akteurspekt-

rum vorgenommen wurde, wird in Abschnitt 4.2. dargestellt. Sie lässt sich trotz der 

zeitlichen Überschneidung mit der laufenden Implementation relativ gut abgrenzen, 

weil Kommission und EP zu einem bestimmten Zeitpunkt Berichte über das Funk-

tionieren des Vertrags anfertigten; in der eigens eingesetzten „Reflexionsgruppe“ 

waren diese Berichte die Grundlage für die Diskussion über die Revision des Ver-

tragswerks. Bei der Gestaltung der Agenda für Amsterdam zeigten sich bereits die 

wesentlichen Konfliktlinien auf konkrete Inhalte bezogen. 

 Mit der Betrachtung der folgenden Regierungskonferenz 1996/97 soll die Poli-

tikneuformulierung näher beleuchtet werden: Wie einigten sich die Akteure auf die 

Revision der Regelungen und wie wurden erkannte Defizite beseitigt? Abschie-

ßend werden die resultierenden Neuerungen der ZBJI dargestellt, analysiert und 

bewertet. 

 

4.1. Die EU zwischen Ratifikationskrise und Revision 
 

Der Maastrichter Vertrag fand in der breiten Öffentlichkeit erst durch die schlep-

pend verlaufenden Ratifikationsverfahren Aufmerksamkeit, denn die Regierungs-

konferenzen von 1990/91 waren durch den epochalen Umbruch Anfang der 90er 

Jahre nahezu überdeckt worden war. Fast ein Jahr nach dem ursprünglich anvi-

sierten Termin159 trat der Vertrag am 1. November 1993 in Kraft, was auf die sehr 

unterschiedlich verlaufenden Prozesse in den einzelnen Mitgliedstaaten zurückzu-

führen ist. Das negativ ausgefallene erste dänische Referendum vom 2. Juni 1992 

und das langwierige Verfahren in Großbritannien prägten den Ratifizierungspro-

zess. 
 
Der negative Ausgang des dänischen Referendums (eine knappe Mehrheit von 50,7 Pro-
zent der Wähler hatte sich gegen den Vertrag ausgesprochen) ließ erstmals Zweifel auf-
kommen, ob der ‚Vertrag über die Europäische Union‘ jemals wirksam werden könne. 
Gleichzeitig löste er jedoch schlagartig eine Diskussion über den Vertrag aus, dessen Ab-

                                                           
159  Vorgesehen war, dass der Vertrag am 1. Januar 1993 in Kraft tritt, „sofern alle Ratifikationsur-

kunden hinterlegt worden sind, oder andernfalls am ersten Tag des auf die Hinterlegung der 
letzten Ratifikationsurkunde folgenden Monats“. Vgl. Art. R, Schlussbestimmungen des Maast-
richter Vertrags. 
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schluss die Bevölkerung in den Mitgliedsstaaten bis dahin kaum zur Kenntnis genommen 
zu haben schien.160   
 

Vor der Implementation der Maastrichter Neuerungen rückten unvermittelt länder-

spezifische Faktoren161 in den Vordergrund: Vor allem Dänemark, das durch seine 

institutionellen Arrangements auf nationaler Ebene ein hohes Maß an Responsivi-

tät gewährleistet, war davon betroffen. 

 Als Ursachen für die Ratifikationskrise kristallisierte sich die mangelnde Trans-

parenz, die ökonomisch dominierte Architektur sowie die unsichere politische Qua-

lität des künftigen Europa heraus.162 Somit stand gerade die Implementation der 

„dritten Säule“ unter hohem Erfolgsdruck, weil dieser bürgernahe Bereich wesent-

lich zur Wiedererlangung des Vertrauens der europäischen Bürger beitragen wür-

de und damit auch zur Steigerung der Legitimität der Union.163  

 

4.1.1. Implementation der ZBJI 

 

Die Einführung der „dritten Säule“ war eine Neuerung, die sich erst bewähren 

musste und unter besonderem politischen Erfolgszwang stand.164 Wie in Abschnitt 

3.3.3. festgestellt, gab es bereits in den Bestimmungen des Titels VI EUV eine 

ganze Reihe von Widersprüchlichkeiten, die das Funktionieren stark von der Ko-

operationsbereitschaft der Mitgliedstaaten abhängig machte. Deshalb ist zu fragen, 

wie sich die Neuregelungen der hauptsächlich zwischenstaatlichen Zusammenar-

beit in den völlig veränderten „kriminalgeographischen Verhältnissen“165 nach Öff-

nung des Eisernen Vorhangs in der „Praxis“ bewähren würden. Mit Blick auf die 
                                                           
160  Hölscheidt/Schotten (1993), S. 31f. 
161  Erst nach einer Reihe von Zugeständnissen kam es in einem zweiten Referendum am 18. Mai 

1993 zur Zustimmung der Dänen. Frankreich und Großbritannien wurden direkt beeinflusst 
durch die Vorgänge in Dänemark: Der französische Staatspräsident entschloss sich nach dem 
ersten dänischen Referendum überraschend, auch in Frankreich ein Referendum durchzufüh-
ren, und im englischen Unterhaus wurde die Ratifizierungsdebatte zunächst ausgesetzt. Aber 
auch in Deutschland verzögerte sich die Ratifizierung des Maastrichter Vertrags durch die Ver-
fassungsbeschwerde einiger Maastricht-Gegner: Erst am 12. Oktober 1993 unterzeichnete der 
deutsche Bundespräsident die Ratifikationsurkunde.  

162  Vgl. Meinert (1998), S.164f. 
163  Vgl. ebd., S.165. 
164  Vgl. De Lobkowicz (1996), S.49. 
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Fragestellung nach den Determinanten der Weiterentwicklung der ZBJI durch den 

Amsterdamer Vertrag wird die Implementation bis zu dem Zeitpunkt betrachtet, ab 

dem die unterschiedlichen Akteure ihre Evaluation der Funktionsweise des Ver-

tragswerks vor der Regierungskonferenz 1996 abgegeben haben. 

 Nach Inkrafttreten des Maastrichter Vertrags stellte der Rat der Justiz- und In-

nenminister noch 1993 einen Arbeitsplan auf, der im Dezember des selben Jahres 

durch den Europäischen Rat von Brüssel genehmigt wurde. Im Mittelpunkt stand 

dabei die sofortige Arbeitsaufnahme der Europol-Drogenstelle und der Abschluss 

des Europol-Übereinkommens bis Mitte 1994. Realisiert wurden die Vorhaben mit 

unterschiedlichem Erfolg.166 Die Ergebnisbilanz167 in den einzelnen Politikfeldern 

der ZBJI liest sich wie folgt:  

1. In der Asylpolitik wurden einheitliche Kriterien zur Anerkennung des Flüchtlings-

status‘ durch einen gemeinsamen Standpunkt definiert. Der bisher größte Fort-

schritt auf diesem Gebiet, das Dubliner Übereinkommen von 1990, trat jedoch 

erst „nach einem langwierigen Prozess der einzelstaatlichen Ratifikationsverfah-

ren“168 am 1. September 1997 in Kraft – also nach Unterzeichnung des Amster-

damer Vertrags. Bis dahin wurden nur unverbindliche Entschließungen ange-

nommen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Zahl der gestellten Asyl-

anträge von 180.000 im Jahr 1987 auf fast 700.000 im Jahr 1992 anwuchs und 

trotz rückläufiger Tendenz im Jahr 1993 auf einem hohen Niveau blieb. Die An-

zahl der in Deutschland gestellten Anträge übertraf die aller anderen Staaten 

beträchtlich: So wurden 1993 über 60 Prozent aller Asylanträge in Deutschland 

gestellt, das jedoch nur einen Anteil von 22 Prozent an der EU-Bevölkerung ein-

nimmt.169 Erklärbar wird dadurch das erhöhte Interesse der Deutschen an einer 

Harmonisierung der Asylgesetze.  

 

 

                                                                                                                                                                                 
165  Schelter (1996), S.20. 
166  Vgl. Lobkowicz (1997) 
167  Detaillierter in: Monar (1996), S.66ff.  
168  Oberleitner (1998), S.23. 
169  Siehe Anhang 1 und 2. 
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2. Bei den Vorschriften zur Überschreitung der Außengrenzen gab es Fortschritte 

bei der Einführung eines einheitlichen EU-Visums – eine Liste der Länder wurde 

aufgestellt, für deren Staatsangehörige Visumzwang bestehen soll. Gerade in 

diesem Bereich ließen „sich  Überschneidungen mit Art. K.1 Nr. 3 und Art. 100c 

EGV nicht vermeiden“.170 Ein Übereinkommen über die Überschreitung der Au-

ßengrenzen scheiterte hauptsächlich wegen der ungeklärten Gibraltar-Frage: 

Spanien und Großbritannien konnten sich nicht über die Ausübung der Kontrol-

len einigen. Erschwert wurde diese ungeklärte Frage dadurch, dass der EuGH 

über keine Kompetenzen als Schiedsinstanz in der ZBJI verfügte, weil er nach 

Titel EUV IV fast völlig ausgeschlossen war.  

3. Auf dem Gebiet der Einwanderungspolitik konnte mit der gemeinsamen Maß-

nahme über Reiseerleichterungen für Schüler von Drittstaaten ein Fortschritt er-

zielt werden. Daneben wurde auch in diesem Politikbereich hauptsächlich auf 

die klassischen Instrumente der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit zurück-

gegriffen, darunter die Entschließung über die Beschränkung für die Einreise 

von Staatsangehörigen dritter Länder zur Ausübung einer Beschäftigung sowie 

die Empfehlung des Rats „Justiz und Inneres“ zur Harmonisierung der Mittel, um 

die illegale Einwanderung und Beschäftigung zu bekämpfen.171  

4. Im Bereich der Drogenbekämpfung nahm 1994 die Europol-Drogenstelle ihre 

Arbeit auf. Gerade in diesem brisanten Feld lassen sich auch außenpolitische 

Aspekte der ZBJI erkennen, weil der Dialog mit Ländern des Andenpakts sowie 

den mittel- und osteuropäischen Ländern gesucht wurde. 

5. Im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivil- und Strafsachen konnten mit 

den Übereinkommen zum vereinfachten Auslieferungsverfahren und zum 

Schutz der finanziellen EG-Interessen Fortschritte erzielt werden. 

6. Die Nutzung von EDV-Systemen durch die Zollbehörden war bei der Zusam-

menarbeit im Zollwesen ein zentrales Thema. 

7. Neben der Asyl- und Einwanderungsproblematik war die polizeiliche Zusam-

menarbeit ein Schwerpunkt der dritten Säule: Zentrale Bedeutung bei der Be-

kämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und des organisierten Verbre-

                                                           
170  Oberleitner (1998), S.25. 
171  Vgl. ebd., S.26. 
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chens war der Aufbau des Europäischen Polizeiamts „Europol“. Durch den Weg-

fall des Eisernen Vorhangs, der früher die grenzüberschreitende Kriminalität er-

schwerte, „werden heute internationale Verbindungen krimineller Gruppen durch 

nahezu ungehinderten Reise-, Dienstleistungs- und Warenverkehr erheblich er-

leichtert“.172 Als anziehend für kriminelle Energien gilt darüber hinaus das enor-

me Gefälle des Wohlstands- und Wirtschaftsniveaus zwischen Ost und West. 

Die Größenordnung der organisierten Kriminalität, lässt sich kaum quantifizie-

ren. Es gibt jedoch Schätzungen: „[...] Approximately 20 percent of the gross na-

tional product in individual Central European states are ‚earned‘ in context with 

organised crime“.173 Wichtigstes Ergebnis war die Einigung auf das Europol-

Übereinkommen im Juli 1995 und eine Reihe von Empfehlungen auf den Gebie-

ten Geldwäsche, Menschenhandel sowie zur Überwachung des Fernmeldever-

kehrs. Operative Kompetenzen wurden Europol jedoch nicht übertragen.  

8. In der ersten Säule (Art. 100c EGV) wurde 1995 die Visummarke-Verordnung 

auf gemeinschaftsrechtlicher Ebene erlassen, die alle Visa für einen Aufenthalt 

in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der Union umfassten. Zu Meinungsver-

schiedenheiten zwischen Kommission, Parlament und Mitgliedstaaten kam es 

bei der Frage, ob die Erstellung einer Positivliste auch in die Kompetenz der 

Gemeinschaft fallen würde, weil durch den Maastrichter Vertrag nur zwei Fragen 

der Visapolitik in die erste Säule übertragen worden waren. Die Überschneidung 

von Gemeinschafts- und Unionsrecht wurde in diesem Punkt deutlich und führte 

zu Unklarheiten in der Auslegung. Ferner wurde eine Verordnung über den 

Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft erlassen und zwei Ent-

schließungen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ange-

nommen.  

Der Vollzug des Maastrichter Vertrags in konkrete Maßnahmen, ihre Implementati-

on, verlief – trotz der strukturellen Neuerungen – in der ZBJI äußerst schleppend. 

Konkret umgesetzt wurden bis zum Bericht der Kommission an die „Reflexions-

gruppe“ am 10. Mai 1995, der maßgeblich für die Evaluation des Maastrichter Ver-

trags war, nur zwei gemeinsame Maßnahmen: die Reiseerleichterung für Schüler 

                                                           
172  Schelter (1996), S.23. 
173  Weidenfeld (1997), S.41.  
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von Drittstaaten mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat sowie die Ausweitung der Tä-

tigkeiten der Europol-Drogenstelle. Lediglich das vereinfachte Auslieferungsverfah-

ren wurde als einziges Übereinkommen angenommen. Kein gemeinsamer Stand-

punkt wurde festgelegt, und die Möglichkeit, gemeinsame Maßnahmen mit qualifi-

zierter Mehrheit zu beschließen, nicht ein einziges Mal angewandt.174 Hingegen 

nahm der Rat knapp 50 unverbindliche Maßnahmen an, wie Entschließungen, 

Empfehlungen, Schlußfolgerungen, Erklärungen und Beschlüsse.175 Selbst diese 

wurden durch zahlreiche Ausnahmen und Sonderegelungen verwässert.176  

 Folglich standen im Zentrum der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und 

Inneres die klassischen, nicht bindenden Instrumente der zwischenstaatlichen Ko-

operation aus der Vor-Maastricht-Zeit. Es ergaben sich durch die institutionellen 

Arrangements des Maastrichter Vertrags keine wesentlichen Verbesserungen im 

Bereich der ZBJI – dem gestiegenen Problemdruck wurde diese Entwicklung nicht 

gerecht. Eine Harmonisierung der Vorschriften und Einführung neuer Rechtsnor-

men kam nicht zustande.  

 

4.1.2. Parallele Entwicklung  – die Expansion des Schengen-Regimes 

 

Eine bemerkenswerte Veränderung der Akteursbeziehungen in der EU im Zeit-

raum zwischen Maastricht und Amsterdam, die in engem Zusammenhang mit den 

Politikbereichen Justiz und Inneres steht, war die Expansion des Schengen-

Regimes. Wie vor der Regierungskonferenz 1990/91 schon zum Ausdruck kam, 

entfaltete das Schengen-Regime eine große integrative Wirkung, denn bis Maast-

richt waren acht der zwölf Mitgliedstaaten der EU beigetreten. 

 Darüber hinaus schloss sich Griechenland, das schon 1991 Interesse an einem 

Beitritt angemeldet hatte, am 6. November 1992 als erster Mitgliedstaat nach der 

Unterzeichnung des Maastrichter Vertrags dem Schengener Übereinkommen 

(SDÜ) an. Österreich hatte bereits seit 1985 als Nicht-EU-Mitgliedstaat Interesse 

an einem Beitritt gezeigt. Doch das SDÜ von 1990 legte fest, dass die Mitglied-
                                                           
174  Vgl. Art. K.3 Nr. 2 EUV. 
175  Alle angenommenen Texte im Bereiche Justiz und Inneres bis zur Bewertung durch die Kom-

mission in Anhang 3.  
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schaft in der EU Voraussetzung des Anschlusses sei. Erst als Österreich sich am 

1. Januar 1995 der EU anschloss, folgte konsequenterweise sein Beitritt zum 28. 

April des gleichen Jahres.    

 Grundsätzlich war auch Dänemark seit Herbst 1994 an Gesprächen mit den 

Schengen-Staaten interessiert, die Zugehörigkeit zur nordischen Passunion177 

stellte jedoch einen entscheidenden Hinderungsgrund dar. Nach dem EU-Beitritt 

von Finnland und Schweden 1995 – ihr Beitritt zum Schengen-Regime folgte ein 

Jahr später – wurde ein Kooperationsvertrag mit Norwegen und Island abge-

schlossen. Er führte zu einer faktischen Mitgliedschaft und verband somit die 

Schengen-Staaten mit der Nordischen Passunion, somit auch mit Dänemark.178   

 Das SDÜ kann nach der gemeinsamen Erklärung zu Artikel 139 SDÜ erst bei 

Erfüllung der Voraussetzungen in Kraft treten. Ab 26. März 1995 fand das SDÜ für 

die fünf Gründerstaaten sowie Spanien und Portugal Anwendung. Dieser Zeitraum, 

geprägt von Konflikten um die Auslegung der Bestimmungen, verdeutlicht die Bri-

sanz des Sachgegenstands – auch bei Staaten, die durchaus gewillt waren, eine 

Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres zu begründen. Dennoch brachte es 

„reale Fortschritte insbesondere bei den Erfolgen der Kontrollen an den Außen-

grenzen und bei der gemeinsamen Drogenbekämpfung und führte zu weiteren Ko-

operationen einzelner Schengen-Staaten untereinander“.179 So unterzeichneten 

die Benelux-Staaten ein Abkommen zur grenzüberschreitenden polizeilichen Zu-

sammenarbeit.  

 Der Schengen-Erfolg äußerte sich jedoch vor allem darin, dass die überwiegen-

de Mehrheit der Mitgliedstaaten – mit Ausnahme Irlands und Großbritanniens – 

dem Durchführungsübereinkommen beigetreten war. Selbst Irland bekundete spä-

ter in der Schlussakte des Amsterdamer Vertrags, dass es „nolens volens als ‚Ge-

fangener‘ der Reisefreiheit in der Free Travel Area mit dem Vereinigten Königreich 

verhandelt“180 hatte. Die Kooperationsbereitschaft der Irländer zeigte sich an ihrer 

                                                                                                                                                                                 
176  De Lobkowicz (1996), S.52.  
177  Außer Dänemark gehören zur „Nordischen Passunion“ noch Norwegen, Island, Finnland und 

Schweden. 
178  Vgl. Taschner (1997), S.27f. 
179  Oberleitner (1998), S.58. 
180  Winkler (1998), S.60 
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Teilnahme an einem Programm, das vorsah, die Personenkontrollen für EG-Bürger 

durch besonders gekennzeichnete Durchgänge in Flug- und Seehäfen zu erleich-

tern. 
 
Diese Überlegungen, diskutiert unter dem Begriff „blue wave“, führten bisher im Verhältnis 
zu Großbritannien zu keinem Ergebnis. Irland jedoch, durch die „Common Travel Area“ eng 
an Großbritannien gebunden, führte einseitig den „blue wave“ für EU-Bürger ein.181  
 

Mit der Expansion des Schengener Abkommens veränderten sich die Akteursbe-

ziehungen entscheidend, denn Schengen stellte keinen Selbstzweck dar, sondern 

man kann es als „Experimentierfeld“ betrachten für Regelungen, um die Freizügig-

keit im Binnenraum der EU herzustellen und notwendige Ausgleichsmaßnahmen 

zu schaffen: „Das Hauptziel für die Schengen-Staaten muss es daher sein, das 

Schengener Übereinkommen zugunsten einer entsprechenden Regelung der Uni-

on zum Verschwinden zu bringen.“182 Zum einen nahm die Intensität der Akteurs-

beziehungen durch institutionalisierte, kontinuierliche und stabile Kontakte zu, zum 

anderen war die Art der Beziehungen geprägt durch das kooperative Klima und 

den gemeinsamen Willen zur Zusammenarbeit. Dies führte aber auch zu Über-

schneidungen mit der „dritten Säule“ – es war möglich, entsprechende Maßnah-

men im Rahmen der Schengen-Regelungen zu verwirklichen, der Rückgriff auf die 

schwerfällige ZBJI somit nicht nötig. Die Implikationen dieser Expansion werden im 

nächsten Abschnitt diskutiert. 

 

4.1.3. Modellanwendung – Ursachen der Ineffizienz  

 

Welche Ursachen können für die Ineffizienz die Entscheidungen nach Ratifizierung 

des Maastrichter Vertrags bis zum Zeitpunkt der Berichte der supranationalen Or-

gane an die „Reflexionsgruppe“ und damit der Implementation der „dritten Säule“ 

identifiziert werden? Die Entscheidungen in diesem Zeitraum fallen durchweg in 

den Rahmen des Policy-Typus III, da keine Entscheidungen von der Größenord-

nung des Typus II (z.B. Einführung des EWS) gefällt wurden. Beim Zustandekom-

men des Entscheidungen im Rahmen des Policy-Typus III standen die Akteursei-

                                                           
181  Taschner (1997), S. 29. 
182  Nanz (1994), S.105. 
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genschaften und die „politikfeldspezifischen institutionellen Vorgaben“183 der „drit-

ten Säule“ im Vordergrund der Konstellation unabhängiger Variabler 3 (vgl. Schau-

bild 3).  

 Die Auswirkungen der noch vorhandenen Konstellation unabhängiger Variablen 

3 ließen jedoch die Umsetzung der „dritten Säule“ hinter den Erwartungen zurück-

bleiben. Die mangelnde Akzeptanz beteiligter mitgliedstaatlicher Akteure zurückzu-

führen auf ihre Grundhaltungen gegenüber der EU in Kombination mit der fehlen-

den Konkretisierung der Rahmenprogramme ließen die Umsetzung fehlschla-

gen.184 So scheiterte beispielsweise „eine konsequente Entscheidung für Europol 

an der halsstarrigen Haltung der britischen Regierung“185 auf dem 95er EU-Gipfel 

in Cannes. Obwohl die Entscheidung über die Ausgestaltung der ZBJI auf „kleins-

tem gemeinsamen Nenner“ zustande kam, erwies sich nicht einmal dieser Kom-

promiss als praxistauglich. Die Relevanz und Reichweite der Entscheidungen als 

Teil der Problemstruktur spielte im Rahmen des Typus III eine wichtige Rolle: Nicht 

etwa die sekundären Aspekte der Wertesysteme, die normalerweise bei ähnlichen 

Entscheidungen im Vordergrund stehen, sondern die Grundhaltungen der Akteure 

zur EU wurden in der „Auseinandersetzung“ bei Fragen der Umsetzung angespro-

chen. So wurde von „einzelnen Ländern auch Entscheidungen vom Policy-Typus 

III ein grundsätzlicher und kontroverser Charakter“186 beigemessen. Dieser Um-

stand kann zurückgeführt werden auf den besonders sensiblen Sachgegenstand, 

der Entscheidungsblockaden evozierte. Kaum verwunderlich, dass eine Verge-

meinschaftung der „dritten Säule“ nach Art. K.9 EUV vor der Regierungskonferenz 

1996 nicht umgesetzt wurde.  

 Um die Logik des „Policy-Zyklus-Modells“ hier kurz aufzugreifen, zeigte sich 

somit bei der Umsetzung der Regelungen zur ZBJI ein wesentliches Merkmal der 

Implementationsphase:  
 
Die Bedeutung der Politikdurchsetzung [...] besteht darin, dass politisches Handeln offen-
sichtlich durch Zielvorgaben, Handlungsprogramme, Gesetze usw. nicht endgültig steuer-
bar ist, und daher in dieser Phase politische Programme und deren Intentionen verzögert, 

                                                           
183  Schumann (1996), S.233. 
184  Vgl. Görlitz/Burth (1998), S.143. 
185  Langguth (1996), S.39. 
186  Schumann (1996), S.272. 
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verändert oder sogar vereitelt werden können, z.B. weil in der Phase der Politikformulierung 
unterlegene Interessen sich hier durchsetzen können.187 
 

Vor allem das durchgängige Einstimmigkeitsprinzip hatte sich nicht als geeignet 

erwiesen, anstehende Probleme zu lösen: Sichtbar wird der Art der Entscheidun-

gen des Typus III, denn es wurde hauptsächlich auf die klassischen zwischenstaat-

lichen Instrumente zurückgegriffen und kaum auf die neuen Aktionsmittel des Titels 

VI EUV. Der weitgehende Ausschluss der supranationalen Organe, insbesondere 

des EuGH, sowie die Widersprüchlichkeiten und Unklarheiten der Regelungen 

verhinderten bei den unterschiedlichen Grundpositionen der Akteure zur EU eine 

effiziente Unionspolitik. Entscheidungen wurden verzögert, verwässert und verhin-

dert.  

 Die signifikante Veränderung der politikfeldinternen Akteursbeziehungen durch 

die Expansion des Schengen-Regimes im Zeitraum zwischen 1993 und 1995 er-

wies sich für die materielle Politik sogar als kontraproduktiv, weil sich für einen 

Großteil der Mitgliedstaaten die Möglichkeit bot, Lösungen innerhalb dieses Re-

gimes und nicht im Rahmen der „dritten Säule“ zu finden. Auch der Beitritt neuer 

Mitgliedstaaten im Jahr 1995 konnte sich in der Kürze der Zeit nicht mehr auswir-

ken. So sind die Auswirkung der veränderten Akteursbeziehungen hauptsächlich 

im Prozess der Politikneuformulierung zu suchen. 

 Auch durch die situativen Variablen nach Maastricht konnten sich effizienzorien-

tierte Erwägungen in den bestehenden strukturellen Rahmenbedingungen nicht 

durchsetzen. Die Problemstruktur zeichnete sich somit durch die aus der Ratifikati-

onskrise resultierenden Legitimationskrise der Union im Vergleich zur Zeit vor 

Maastricht durch noch höhere Komplexität aus. Unter dem Blickwinkel, dass sich 

Politik durch ihre Ergebnisse legitimiert, blieb in der „dritten Säule“ dieser Beleg 

eindeutig aus. Die ZBJI hat als „bürgernaher“ Bereich den Test mit Blick auf den 

gestiegenen Problemdruck nicht bestanden.  

 

 

  

         
                                                           
187  Jann (1981), S.20f. 
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3. Policy-Wirkung der „dritten Säule“ nach Maastricht 
4. Konstellation der unabhängigen Variablen 3 
5. Einfluss der Policy IV auf die Konstellation 3 
 

Schaubild 3:  Zentrale unabhängige Variable und Policy-Wirkungen und ihr Einfluss auf 
Entscheidungen in den Bereichen Justiz und Inneres im Zeitraum zwischen 1993-1995 (an-
gelehnt an: Schumann 1996, S.295). 

Materielle Politik 
in der ZBJI (III): 
z.B.: gemeinsame 
Maßnahme über 
Reiseerleichterun-
gen für Schüler von 
Drittstaaten: kaum 
Rückgriff auf die 
Instrumente des Ti-
tels VI EUV, die 
klassischen zwi-
schenstaatlichen In-
strumente werden 
quantitativ viel häu-
figer genutzt Konstellation unabhän-

giger Variabler 3:  
Institutionelle Arrange-
ments: vgl. Abschnitt 
3.3.3 
Art und Eigenschaft der 
Akteure: widerstreitende 
Interessen und  Grundein-
stellungen  zur EU 
Situationsstruktur: Legi-
timationskrise als Folge 
der Referenden   

Policy-Wirkungen 
Art der Wirkungen: 
Beeinflussung der Ak-
teurseigenschaften, 
Bezugspunkte für die 
Kommission 
Subjektive Problemstruk-
tur: hohe Relevanz und 
Reichweite der Entschei-
dungen  
Zeitpunkt der Wirkungen: 
Zeitraum 1993-95 
Ort der Wirkungen: Sup-
ranationale und nationale 
Ebene 

Policy  Typus 
IV: Inhalte der 
„dritte Säule“ 
und Art. 100c 
EGV: Vgl. 
Abschnitt 3.3. 
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Nichtsdestotrotz waren die Folgewirkungen der „dritten Säule“ (Policy-Typus IV) 

auf die Akteurseigenschaften für die Entwicklungen im Amsterdamer Vertrag be-

reits festzustellen: Es war die Notwendigkeit geschaffen worden, sich auf Unions-

ebene mit den Bereichen Justiz und Inneres auseinander zu setzen, was die Mög-

lichkeit für Lernprozesse in sich barg. Für die Kommission wurden Bezugspunkte 

geschaffen und damit die Möglichkeit, diese einzuklagen. Auch das Parlament und 

der Gerichtshof – kaum einbezogen in die „dritte Säule“ – konnten auf dieses Defi-

zit aufmerksam machen. Ferner zeigte sich, dass sich die Trennung der „ersten“ 

und „dritten Säule“ – vor allem im Bereich der Visapolitik – nicht als praktikabel er-
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wiesen hat. Es wurden Interdependenzen zwischen der Gewährung der Freizügig-

keit und der Sicherheit für die Unionsbürger geschaffen. Der Problemdruck, enorm 

gestiegen durch den entstehenden Binnenmarkt und das Ende des Ost/West-

Konflikts, konnte ebenfalls nicht erwirken, dass die entsprechenden Maßnahmen 

effektiver eingesetzt wurden. Da sich gerade im Rahmen der Regierungskonferenz 

1996 die Möglichkeit für Modifikationen bei den institutionellen Arrangements bot, 

müssen diese Auswirkung im nächsten Abschnitt näher untersucht werden. 

 

4.2. Evaluation der Ergebnisbilanz und Reformvorschläge  
 

Parallel zur Implementation der Maastrichter Regelungen setzte schon frühzeitig, 

ab Mitte 1995, eine Reformdiskussion ein, weil die Revision des Maastrichter Ver-

trags in mehreren Bestimmungen für 1996 explizit vorgesehen war.188 Im Mittel-

punkt stand dabei die Frage, wie die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Osterwei-

terung und die erfolgte Erweiterung um Österreich, Schweden und Finnland effi-

zienter zu gestalten sei. Die institutionelle Organisation der EU zeigte selbst bei 

Betrachtung des Status Quo der Integration „deutliche Anzeichen einer Überforde-

rung“.189 Mit den Debatten der Ratifikationskrise nach Maastricht war die Union 

nachdrücklich in Begründungszwang geraten, die eine adäquate Antwort des poli-

tischen Systems der EU herausforderten. Dazu zählten hauptsächlich das verän-

derte weltpolitische Umfeld, die anstehende Osterweiterung und die Krisen im Hin-

blick auf die GASP.  

 In 4.2.1. werden die Reformvorschläge der Mitgliedstaaten näher beleuchtet. 

Besonders zu beachten ist im Prozess der Evaluation die sogenannte „Reflexions-

gruppe“ (Abschnitt 4.2.2.), eingesetzt durch den Europäischen Rat von Korfu.190 Ih-

re Aufgabe war es, Überlegungen in Bezug auf die Bestimmungen des Vertrags 

über die Europäische Union anzustellen und mögliche Verbesserungen im Geiste 

von Demokratie und Transparenz auszuarbeiten. Mit den Vorschlägen wurden ei-

nerseits die Implementation der Maastrichter Regelungen explizit einer Bewertung 

                                                           
188  Die Revision war unter anderem festgehalten in Artikel N Absatz 2 EUV. 
189  Weidenfeld (1996), S.3. 
190  Der Europäischen Rat in Korfu tagte am 24./25. Juni 1994. 
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unterzogen, andererseits damit die Agenda der Regierungskonferenz mit Vor-

schlägen gestaltet.  

 

4.2.1. Stellungnahmen der Mitgliedstaaten 

 

Im Gegensatz zu 1990/91 hielten es die Mitgliedstaaten – als nationale Positionen 

werden die der Regierungen verstanden – vor der anstehenden Regierungskonfe-

renz für nötig, ihre Haltungen zu formulieren und somit eine größere Öffentlich-

keitswirkung zu erzielen.191 Aus der Ratifikationskrise nach Maastricht wurde mit 

Blick auf die kommende Aushandlungsphase und die Ratifizierungsverfahren in 

den einzelnen Mitgliedstaaten der Schluss gezogen, nicht nur eine bessere Infor-

mationspolitik zu betreiben, sondern auch die eigene Position ausführlicher zu er-

läutern. Dazu legten sie zwischen 1995 und Anfang 1996 in Weißbüchern, Regie-

rungserklärungen und Memoranden ihre Forderungen fest. 

 Die verschiedenen Vorschläge der Mitgliedstaaten als Reaktionen auf die feh-

lende Effizienz der ZBJI sind in Tabelle 3 aus Gründen der Übersichtlichkeit verein-

facht systematisiert.192 Es kristallisieren sich im Wesentlichen drei Gruppen heraus:  

1. In der größten Gruppe herrschte überwiegende Zustimmung für eine Verge-

meinschaftung von Teilbereichen der ZBJI – ausgenommen davon polizei- und 

strafrechtliche Aspekte. Diese Gruppe befürwortet weitgehend auch die Einfüh-

rung qualifizierter Mehrheiten, eine stärkere Beteiligung der Institutionen sowie 

die Einbeziehung des Schengen-Besitzstandes. Dazu gehören Österreich, die 

Benelux-Staaten, Deutschland, Italien sowie Portugal. 

2. Die zweite Gruppe präsentiert sich eher uneinheitlich. Frankreich, Spanien, 

Griechenland, Schweden, Irland und Finnland lehnten zwar in einigen Bereichen 

die Abgabe von Souveränitätsrechten ab, können aber im Gegensatz zur letzen 

                                                           
191  Vgl. Piepenschneider (1996), S.76. 
192  Anmerkung des Verfassers: Die Mehrzahl der Dokumente zur Regierungskonferenz 1996/97 

stammen von der CD-ROM „Amsterdam in der Analyse – Dokumentation“, einer Beilage zu der 
Veröffentlichung Amsterdam in der Analyse (1998), herausgegeben von Werner Weidenfeld. In 
den Fußnoten ist jeweils der Titel des zitierten Dokuments und die URL angegeben, über die 
es im Browser angewählt werden kann. 
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klassifiziert werden.  

3. Dänemark und vor allem Großbritannien waren eindeutig gegen eine Einführung 

von gemeinschaftlichen Verfahren im Bereich der ZBJI.  

Einigkeit bestand in allen Gruppen darüber, die Rechte über Polizei und Strafjustiz 

in der Kompetenz der Mitgliedstaaten zu belassen.  
 
Länder Beteiligung der 

Institutionen 
Entscheidungsverfah-

ren 
Vergemeinschaftung Schengen 

A + (=Stärkung) + (= Qualifiz. Mehrheit) + (Ausnahme Strafrecht) +  (Übernahme) 
B + + + (Ausnahme Strafrecht) + 
D + + (Einstim. bei Polizei) + (Ausnahme Strafrecht) + 
DK + Unklar 0 ( = beibehalten)  
ES Fehlt 0 (beibehalten/Einstim.) + (nur Asyl/Einwanderung) + 
F 0 (= uneinheitlich) 0 (aber uneinheitlich) + (aber nur Teilgebiete) - Kein Kommentar 
GB 0 (= unverändert) 0 (=beibehalten) 0 0 (dagegen) 
GR + 0 + (nur Asyl/Einwanderung) 0  
I + + (Einstim. bei Polizei) + (nur Asyl/Einwanderung) + 
IRL + + + (außer Justiz/Polizei) 0  
LUX + + + (außer Polizei/Strafrecht) + 
NL + + + (außer Polizei/Strafrecht) + 
P + + + (nur Asyl/Einwanderung) + 
S + 0 + (nur Asyl/Einwanderung) + 
SF + und 0 + 0 (= beibehalten) 0  

 
Tabelle 2:  Einstellungen der Mitgliedstaaten zur ZBJI 1994-97 (Eigene Darstellung, Quelle: 

Synopse, CD-ROM Weidenfeld, 1998)193 
81 

 

Die erste Gruppe vereint die starken Befürworter einer Ausweitung von Gemein-

schaftskompetenzen in der ZBJI. Deutschland, traditionell an der Konsolidierung 

der EG/EU interessiert, blieb ein wichtiger Faktor der Förderung der Integration. 

Ähnlich wie Deutschland sich auch auf anderen Gebieten für die Vertiefung und 

Erweiterung der EU einsetzte, so war es auch entschlossen, die Bereiche „Visapo-

litik, Asylrecht und die Zusammenarbeit im Zollwesen“ in das Gemeinschaftsrecht 

zu überführen. Die Zusammenarbeit in Fragen der inneren Sicherheit – der Kampf 

gegen die organisierte Kriminalität, gegen den Terrorismus und gegen die Dro-

genmafia – sollte auch mit verstärkten Rechten für die Kommission und das EP an 

die Gemeinschaft angebunden werden. Als Kompromisslösung wurde auch eine 

                                                           
193 Synopse über die Positionen der EU-Mitgliedstaaten in der Regierungskonferenz, zusammen-

gestellt von Sascha Meinert, file:///E|/data/synopse.htm#IV. Zusammenarbeit in der Innen- und. 
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Art Öffnungsklausel angesehen, „bei der nach drei, vier oder fünf Jahren die Mög-

lichkeit gegeben ist, das bisher Erreichte auf Gemeinschaftsebene zu übertra-

gen“194. 

 Die Benelux-Staaten als Gründerstaaten der EG zählen zu den stärksten Ver-

fechtern einer integrationsfördernden Politik der ZBJI. Das geht auch zweifellos 

aus ihrer Zuordnung zur ersten Gruppe der Mitgliedstaaten hervor: Gemeinsam 

forderten sie im Benelux-Memorandum195, die „Ermittlung jener Bereiche, die im 1. 

Pfeiler besser untergebracht sind, als im 3. Pfeiler (Bereiche, die mit dem freien 

Personenverkehr und der Einwanderungspolitik zusammenhängen)“196. Außerdem 

sollte auch die verbleibende „dritte Säule“ an die Gemeinschaft durch Co-

Initiativrecht der Kommission, Konsultationsrechte des EP für alle gesetzgeberi-

schen Vorschläge und die Einbeziehung nationaler Parlamente in die Beschluss-

fassung des Rats angegliedert werden.197 

 Zur zweiten Gruppe zählt Frankreich, das zuvor eigentlich als starker Befürwor-

ter der ZBJI auf EU-Ebene aufgefallen war. Vor allem 1995, nach dem Wechsel im 

französischen Präsidentenamt, mussten zwischen Deutschland und Frankreich 

wieder gemeinsame Standpunkte und Überlegungen ausgearbeitet werden. Unter 

dem Eindruck der Krise nach Maastricht präsentierte sich die Position Frankreichs 

dann auch nicht so einheitlich und pragmatisch wie bei der Regierungskonferenz 

1990/91. Frankreich war „kaum an einer Auflösung der Säulenstruktur des Ver-

trags interessiert [...]“198. Allerdings wurden Annäherungen an das Gemeinschafts-

recht der ZBJI und die Intensivierung der europäischen Anstrengungen in diesen 

Bereichen gefordert. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Annäherung 

mitgliedstaatlicher Positionen durch die Akteursbeziehungen.199 In der Erklärung 

von Jacques Chirac und Helmut Kohl in Baden-Baden kam die gemeinsame Posi-

tion der beiden Länder zum Ausdruck. Das Ziel der „Schaffung eines einheitlichen 

europäischen Raums [...], in dem die Freizügigkeit der Bürger gewährleistet 

                                                           
194  Piepenschneider (1996a), S.74. 
195  Das Memorandum Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs vom 7. März 1996. 
196  Piepenschneider (1996a), S.221. 
197  Vgl. ebd., S.221. 
198   Hrbek (1997), S.86. 
199  Vgl. dazu auch Hoyer (1995), S.196. 
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wird“200 sollte durch die Vergemeinschaftung der Asyl- und Einwanderungspolitik 

begleitet werden. Die Sicherheit der Unionsbürger sei durch eine Verstärkung des 

Schutzes vor Terrorismus, vor dem international organisierten Verbrechen und der 

Drogenkriminalität zu garantieren. Signifikant an diesem Standpunkt ist, dass 

Frankreich sich in der einzelstaatlichen Position eher uneinheitlich präsentierte, 

sich in der gemeinsamen Position jedoch stärker der deutsche Haltung anpasste.  

 In der zweiten Gruppe fällt Irland als einziges Nicht-Schengen-Mitglied auf. Es 

plädierte in seinem Weißbuch vom März 1996 neben der Ausweitung von Kompe-

tenzen für die Kommission außerdem für die Übertragung der Felder der Asyl- und 

Einwanderungspolitik in die Gemeinschaft. Daneben trat es auch für qualifizierte 

Mehrheiten im Rat und für eine verstärkte parlamentarische Kontrolle ein – auf na-

tionaler oder europäischer Ebene. Da Irland kein Schengen-Mitglied war und nach 

wie vor ist, lehnte es auch die Einbeziehung der sensitiven Bereiche „des Schen-

gen Abkommens, das nicht Kernbestandteil der europäischen Integration werden 

soll“201,  ab. 

 In der dritten Gruppe sind mit Großbritannien und Dänemark die „harten“ Geg-

ner der Einführung von gemeinschaftlichen Verfahren im Bereich der ZBJI vereint. 

Im seinem „Weißbuch“ zur Regierungskonferenz präzisierte Großbritannien seine 

Grundhaltung gegenüber der EU: Es sah den Vertrag von Maastricht als wei-

testgehenden Schritt der Vergemeinschaftung an und hielt weitere Integrations-

schritte nur im Rahmen einer stärkeren Flexibilität für durchführbar. Konsequen-

terweise lehnte Großbritannien die Vergemeinschaftung der ZBJI ab, weil „Fragen 

der nationalen Souveränität betroffen sind“202. Daher wären die Einstimmigkeit auf-

rechtzuerhalten und die Einflussmöglichkeiten der Organe – Kommission, EP und 

EuGH – streng zu begrenzen. Die „dritte Säule“ sollte durch verschiedene Maß-

nahmen effektiver gestaltet werden: Die Verwaltungs-, Vorbereitungs- und Informa-

tionsstruktur sollte überprüft, revidiert und vor allem effizienter werden.203   

 Die dänische Regierung setzte sich ebenso wie Großbritannien „für eine Effekti-

vierung der damaligen intergouvernementalen Kooperation durch die Vereinfa-
                                                           
200  Piepenschneider (1996a), S.214. 
201   Ebd., S.183. 
202   Piepenschneider (1996), S.87. 
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chung von Beschlussfassungsverfahren“204 ein, jedoch nicht für eine grundsätzli-

che Änderung oder Integration der ZBJI. Nach den Problemen mit der Ratifikation 

des Maastrichter Vertrags sah sich die dänische Regierung vor allem dem Druck 

ihrer Wähler ausgesetzt. In diesem Sinne wurden Themen wie Beschäftigung, 

Umweltschutz und Subsidiarität als höchste Prioritäten angesehen, jedoch nicht 

Politikfelder, in denen es um einen Transfer nationaler Souveränitäten gehen soll-

te. Obwohl Dänemark akzeptierte, dass im Bereich der ZBJI bisher nicht effizient 

gearbeitet wurde, konnte es – im Gegensatz zu der überwiegenden Mehrheit der 

Mitgliedstaaten – keine Übertragung von Fragen der Asylpolitik, Einwanderung und 

polizeilicher Zusammenarbeit in das Gemeinschaftsrecht unterstützen. So wurde, 

quasi als Kompromiss, eine Ausweitung der Rechte der Kommission und des 

EuGH in der „dritten Säule“ verlangt. 

 Es fand also nach Maastricht aufgrund der Ergebnisse der Implementation ein 

klarer, inhaltlich differenzierter Wandel der mitgliedstaatlichen Akteurspositionen 

statt, der auf den institutionellen Vorgaben des Maastrichter Vertrags aufbaute. Die 

stärkere Beteiligung der EU-Institutionen, die qualifizierte Mehrheit als Entschei-

dungsverfahren, die Vergemeinschaftung bestimmter Teilgebiete der ZBJI sowie 

die Einbeziehung des Schengen-Besitzstandes befürworten die meisten Mitglied-

staaten, wenn auch nicht in allen Themenkomplexen gleichermaßen. Großbritan-

nien dagegen blieb der hartnäckigste Gegner der Vergemeinschaftung und hielt an 

seiner Maastrichter Position fest. Im Gegensatz zu der Zeit vor Maastricht, wo we-

der Umfang noch Tragweite der künftigen Zusammenarbeit im Bereich Justiz und 

Inneres klar waren, gab es vor dieser Regierungskonferenz 1996/97 eindeutige 

Positionen zur ZBJI. Man kann annehmen, dass kein grundsätzlicher Wandel der 

Wertesysteme der Akteure – vor allem der Grundhaltungen zur EU – stattgefunden 

hat, jedoch Lernprozesse durch die als Fehlschlag wahrgenommene Implementa-

tion angeregt wurden. Sie bildeten den Rahmen für die neue Aushandlungsrunde 

auf der Regierungskonferenz 1996.  

                                                                                                                                                                                 
203   Vgl. Jopp/Schmuck (1996), S.175f.  
204  Piepenschneider (1996), S.88. 
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4.2.2. Überlegungen in der Reflexionsgruppe 

 

Bereits 1994 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Uni-

on, eine „Reflexionsgruppe“ zur Vorbereitung der Regierungskonferenz von 1996 

einzusetzen, die ihre Arbeit am 3. Juni 1995 aufnahm. Die Phase der Wirkungs-

kontrolle der Maastrichter Regelungen durch die „Reflexionsgruppe“ diente damit 

direkt dem Agendasetting für die „Regierungskonferenz 1996“. 

 Die „Reflexionsgruppe“ bestand aus Vertretern der Außenminister der Mitglied-

staaten, dem Präsidenten der Kommission sowie zwei Vertretern des Europäi-

schen Parlaments. Ihre Aufgabe lautete, Überlegungen in Bezug auf die Bestim-

mungen des Vertrags über die Europäische Union, für die eine Überprüfung vorge-

sehen war, anzustellen und mögliche Verbesserungen im Sinne von Demokratie 

und Transparenz der Union auszuarbeiten. Darüber hinaus wurden die Organe der 

Gemeinschaft ersucht, einen Bericht über das Funktionieren des Vertrags über die 

Europäische Union vor Arbeitsaufnahme der „Reflexionsgruppe“ zu erstellen.205 Es 

kann somit festgehalten werden, dass mit den Organen der Gemeinschaft explizit 

supranationale Akteure einbezogen waren, die mit ihrer Bewertung auch maßgeb-

lich den Evaluationsprozess prägten. Die Standpunkte der supranationalen Orga-

ne, Kommission und EP, und des Rats bezüglich der Ergebnisse der „dritten Säu-

le“ ähnelten sich stark. So wurde von ihnen vor allem Folgendes kritisiert:206  

1. Die neuen Instrumente des Titels VI EUV seien bisher kaum in Anspruch ge-

nommen worden. Stattdessen beschränkten sich die Staaten auf die Anwen-

dung der klassischen zwischenstaatlichen Instrumente. 

2. Die Abgrenzung und Doppelaktivität zwischen Gemeinschaft und Union auf dem 

Gebiet der Außengrenzenkontrolle und Visapolitik sei unklar. 

3. Der mögliche Abstimmungsmodus einer qualifizierten Mehrheit käme nicht zum 

Einsatz, stattdessen überwog das Einstimmigkeitsprinzip.  

                                                           
205  Vgl. Dokument des Generalsekretariates des Rates Nr. SN 520/1/95 /REV 1 (REFLEX 21): fi-

le:///E|/data/1_2_2.htm  
206  Vgl. ebd. 
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4. Die fünfstufige Struktur – Rat, Ausschuss der ständigen Vertreter (AstV), K.4-

Ausschuss, Lenkungsgruppen, Arbeitsgruppen – hat sich als sehr schwerfällig 

für den Entscheidungsprozess erwiesen.207 

Es gab jedoch unterschiedliche Akzentuierungen: Während der Rat die größten-

teils missglückte Umsetzung der ZBJI mit dem Argument des kurzen Zeitraums der 

Implementation relativierte, stellten das Europäische Parlament und die Kommissi-

on Forderungen auf: Die Gebiete Asyl, Überschreitung und Kontrolle der Außen-

grenzen, Einwanderung und Drogen beispielsweise sollten vergemeinschaftet 

werden. Ferner sollte die Beschränkung des Initiativ- und Durchführungsrechts der 

Kommission aufgehoben und die Rolle von Parlament, Rechnungs- und Gerichts-

hof verstärkt werden. Beide Organe kritisierten generell die vorhandene „Säulen-

Struktur“. Damit kann konstatiert werden, dass sich die grundlegenden Einstellun-

gen von Kommission und Parlament seit Maastricht nicht wesentlich verändert hat-

ten. Ihre Bedenken an der Konstruktion der Union wurden sogar untermauert.  

 Als Ergebnis der Beratungen der „Reflexionsgruppe“ wurde festgehalten, dass 

die Gewährleistung der inneren Sicherheit sowie der steigende Einwanderungs-

druck eine herausragende Rolle für die Reform der Union im Bereich der ZBJI 

spielten. Dem Verlangen der Unionsbürger nach größerer Sicherheit gegenüber 

Terrorismus und anderen Formen des organisierten Verbrechens innerhalb der U-

nion wäre bisher nicht entsprochen worden. 
 
Es besteht daher ein offener Widerspruch zwischen der effizienten internationalen Struktur 
der Kriminalität in diesen Fällen und dem einzelstaatlichen Charakter der wichtigsten In-
strumente zu ihrer Bekämpfung, was auch deren geringe Effizienz erklärt.208 
 

Dass die „dritte Säule“ diesen Herausforderungen bisher nicht gerecht geworden 

sei, stand folglich für alle Teilnehmer der Reflexionsgruppe fest. Neben den schon 

                                                           
207  Vgl. die Abbildung in Anhang 4. 
208  Abschlußbericht der mit der Vorbereitung der Regierungskonferenz beauftragten Reflexions-

gruppe vom 5. Dezember 1995, Dokument des Generalsekretariates des Rates Nr. SN 
520/1/95 /REV 1 (REFLEX 21), file:///E|/data/1_2_2.htm 
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dargelegten Defiziten der „dritten Säule“, kam die Gruppe in ihren Abschlussbericht 

zu folgenden Ergebnissen209: 

1. Es würden sowohl Ziele als auch ein Zeitplan für deren Verwirklichung fehlen.  

2. Anhand konkreter Ziele könnten auch die Mittel für die Öffentlichkeit transparen-

ter gemacht werden.  

3. Die Sicherheit der Bürger verlange ein anderes flexibleres Instrumentarium – 

und kein der GASP entlehntes. 

4. Der institutionelle Mechanismus sei nicht ausreichend. 

Über die Konsequenzen der Defizite herrschte jedoch keine Einigkeit, wie einige 

Diskussionspunkte verdeutlichen sollen.210 Eine klare Mehrheit der „Reflexions-

gruppe“ bevorzugte den Ausbau gemeinschaftlicher Verfahren, eine andere Grup-

pe dagegen eine Verstärkung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit mit Hin-

weis auf die nationalen Souveränitäten.211 Sie führte die Probleme hauptsächlich 

auf die kurze Anlaufzeit und derzeitige Struktur der Regelungen zurück: Die „Säu-

len-Konstruktion“ sei jedoch aufrecht zu erhalten. Aus dieser Kontroverse kristalli-

sierten sich folgende Standpunkte heraus: 

• Nach Mehrheitsmeinung sollten mindestens Teilgebiete des Titels VI EUV ver-

gemeinschaftet werden, hauptsächlich diejenigen, die das Überschreiten der 

Außengrenzen betreffen: das Ausländerrecht, die Einwanderungspolitik, die A-

sylpolitik und die gemeinsamen Regeln für die Kontrolle der Außengrenzen. 

• Der Kompetenzspielraum der Organe sollte erweitert werden, darunter das Initi-

ativrecht der Kommission, die Kontrolle durch das Europäische Parlament und 

den Gerichtshof.  

• In Bezug auf die Entscheidungsmodi sollte in bestimmten Fällen ein Rückgriff 

auf Mehrheitsabstimmung möglich sein, unbeschadet eines angemessen ge-

handhabten Rückgriffs auf die Einstimmigkeit in besonders empfindlichen Berei-

chen.  

                                                           
209  Vgl. Abschlußbericht der mit der Vorbereitung der Regierungskonferenz beauftragten „Reflexi-

onsgruppe“ vom 5. Dezember 1995, Dokument des Generalsekretariates des Rates Nr. SN 
520/1/95 /REV 1 (REFLEX 21), file:///E|/data/1_2_2.htm. 

210  Ebd., file:///E|/data/1_2_2.htm. 
211  Im Abschlussbericht der Reflexionsgruppe ist die Rede von den „Standpunkten verschiedener 

Teilnehmer“, es werden allerdings keine Namen genannt. 
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• Die justitielle und polizeiliche Zusammenarbeit sollte nach Auffassung dieser 

Mitglieder zumindest für eine gewisse Zeit sowohl im zivil- als auch im straf-

rechtlichen Bereich im Wege einer engeren zwischenstaatlichen Zusammenar-

beit erfolgen; das Verfahren des Art. K.9 EUV („Evolutivklausel“) sei jedoch zu 

vereinfachen. 

• Es wurde erwogen, das Schengener-Abkommen im Rahmen einer flexiblen Lö-

sung einzugliedern.  

• Einigkeit herrschte darüber, dass die Vorbereitungsebenen reduziert werden 

müssten; viele Mitglieder hielten es auch für erforderlich, die Rolle des General-

sekretariats des Rates in diesen Angelegenheiten zu stärken. In der Gruppe be-

stand Einigkeit darüber, dass die nationalen Parlamente und die europäischen 

Institutionen ihre Beziehungen in den Bereichen Justiz und Inneres intensivieren 

sollten. Bei der Verbrechensbekämpfung sollte die zwischenstaatliche Koopera-

tion verstärkt werden. 

Mit den verschiedenen Standpunkten, bezogen auf die Lösung der Defizite der 

ZBJI, wurde bereits ein wesentlicher Teil der Diskussion in der Regierungskonfe-

renz vorweggenommen. Im Fall von Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung 

seien unter Wahrung des einheitlichen „acquis communautaire“ flexible Lösungen 

anzustreben.212 In der „Reflexionsgruppe“ kamen die unterschiedlichen Interessen 

der mitgliedstaatlichen und der supranationalen Akteure zum Ausdruck. Auch 

wenn im Abschlussbericht keine Namen genannt wurden, lassen sich die Ergeb-

nisse mit Verweis auf den vorhergehenden Abschnitt 4.2.1 zuordnen.  

 Gerade für die supranationalen Akteure, Kommission und EP, war es in diesem 

Forum möglich, ihre institutionellen Eigeninteressen geltend zu machen. Die Mehr-

ebenendynamik zwischen supranationalen und mitgliedstaatlichen Akteuren äußer-

te sich deutlich, letztlich fand in der „Reflexionsgruppe“ jedoch keine Einigung über 

die Reaktion auf die bestehenden Defizite statt. Stattdessen zeigten sich an der 

„Unverbindlichkeit ihres Endberichts“213 die Grundhaltungen der Akteure gegen-

über der EU und ihre Interessen.214 Erst auf den Regierungskonferenz 1996 und 

                                                           
212  Vgl. Weidenfeld (1998), S.229f. 
213  Weidenfeld (1996), S.3. 
214  Vgl. Tabelle 2 in Abschnitt 4.2.1.  
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den zugehörigen Beratungen bestand durch das Einstimmigkeitsprinzip der Zwang 

zur Übereinkunft für neue Lösungen.   

 

4.3. Politikneuformulierung auf den Regierungskonferenzen von 1996/97 – 
Konsolidierung der ZBJI  
 

Im Rahmen der Regierungskonferenz 1996, eröffnet am 29. März 1996 durch den 

Europäischen Rat von Turin, sollte die endgültige Entscheidung über die Hand-

lungsalternativen zu den anstehenden Problemen in den drei Hauptverhandlungs-

gebieten „bürgernahe Union, Anpassung der Institutionen im Hinblick auf die be-

vorstehende Erweiterung und die größere Effizienz und Sichtbarkeit der Außentä-

tigkeit der EU“215 fallen. Im Themenkomplex „bürgernahe Union“ wurde im Verlauf 

der Verhandlungen die weitere Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inne-

res diskutiert. Die Revision fand auf der Grundlage des Abschlussberichts der „Re-

flexionsgruppe“ statt, in dem sich bereits Kontroversen über die verschiedenen Lö-

sungsansätze für eine Steigerung der Effizienz der ZBJI gezeigt hatten. In der 

kommenden Verhandlungsrunde war jedoch durch das Einstimmigkeitsprinzip der 

Zwang zum Konsens für gemeinsame Lösungen vorgegeben. 

 Zunächst werden in 4.3.1 die wesentlichen Entwicklungen im Rahmen der Re-

gierungskonferenz nachvollzogen. Die resultierenden Regelungen für die Bereiche 

Justiz und Inneres sind Abschnitt 4.3.2. dargestellt und in 4.3.3. bewertet. 

 

4.3.1. Kompromisse auf den Regierungskonferenzen  

 

Ohne den Verhandlungsablauf in jedem Stadium exakt nachzeichnen zu wollen, 

soll in diesem Abschnitt beleuchtet werden, wie es zu einer Einigung der verschie-

denen Akteure auf der Regierungskonferenz 1996 kam. Die Visa-, Asyl- und Ein-

wanderungspolitik kristallisierten sich bereits am 17.6.1996 im Bericht der italieni-

sche Ratspräsidentschaft über den Stand der Beratungen als Bereiche der ZBJI 

                                                           
215  Weidenfeld (1998), S.235. 
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heraus, die in die Gemeinschaft überführt werden könnten.216 Durch Ausweitung 

der EU-Kompetenzen sollte die verbleibende „dritte Säule“ effizienter gestaltet 

werden: Der Bericht hielt zwar kein ausschließliches Initiativrecht der Kommission 

fest, jedoch wurde die Einführung von Mehrheitsentscheidungen sowie die Stär-

kung der Rolle des Gerichtshofs und des Europäischen Parlaments vorgeschla-

gen. Vor allem Ziele und Anwendungsbereiche der ZBJI, in der „dritten Säule“ bis-

her nicht vorhanden, sollten klar definiert und ausgeweitet werden.  

 Während Griechenland forderte, dem EP in der „zweiten“ und „dritten Säule“ 

mehr Kontrollrechte einzuräumen, führte die BSE-Krise zur generellen Blockade 

einstimmig zu fassender Beschlüsse durch Großbritannien. Die Krise konnte erst 

bei der Tagung des Europäischen Rats in Florenz am 21./22. Juni 1996 bereinigt 

werden. Dort wurde ebenfalls explizit festgehalten, dass der irische Vorsitz für die 

Tagung in Dublin einen Entwurf zur Revision der Verträge ausarbeiten solle, der 

den Sicherheitsbedürfnissen der Bürger Rechnung tragen solle: Mittel und Instru-

mente zur Bekämpfung des Terrorismus, der organisierten Kriminalität und des 

Drogenhandels sollten wesentlich effizienter werden. Ebenso wurde eine Verbes-

serung der Asyl-, Visa- und Einwanderungspolitik im Hinblick auf einen diesbezüg-

lichen gemeinsamen Rechtsraum gefordert.  

 Der folgende Revisionsentwurf der irischen Ratspräsidentschaft (auch „Dublin II“ 

genannt) bestätigte weitgehend die Vorschläge des italienischen Berichts.217 Er 

enthielt den neuen Titel „Freizügigkeit, Asyl und Einwanderung“, wobei nach An-

sicht der Ratspräsidentschaft „die Aufnahme dieses Titels in den Vertrag zur Grün-

dung der Europäischen Gemeinschaft die kohärenteste Grundlage für ein wirksa-

mes Vorgehen bieten“218 würde. Auffallend waren die vorgeschlagenen Über-

gangsfristen sowie ein abgestuftes Inkrafttreten der Regelungen. Offen blieb, ob 

„Schengen“ einzubeziehen sei. Vorschläge dafür lauteten, es innerhalb einer ver-

                                                           
216  Vgl. Bericht des Vorsitzes über den Stand der Beratungen der Regierungskonferenz an den 

Rat vom 17. Juni 1996, CONF/3862/96. file:///E|/data/3860_1.htm. 
217  Revisionsentwurf der irischen Präsidentschaft: Die Europäische Union von heute und morgen: 

Anpassung der EU zum Nutzen ihrer Bürger und Vorbereitung der EU auf die Zukunft vom 5. 
Dezember 1996, CONF/2500/96. file:///E|/data/2500d6.htm. 

218  Ebd., file:///E|/data/2500d6.htm. 
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stärkten Zusammenarbeit und mit der Möglichkeit des „Opting-out“ zu berücksichti-

gen. 

 Daraufhin bekräftigten Kohl und Chirac am 9.12.1996 in einer gemeinsamen 

Botschaft über die Berücksichtigung der Sicherheit der Bürger noch einmal, dass 

gemeinschaftliche Politiken in den Bereichen Asyl- und Einwanderungspolitik zu 

gewährleisten seien und die Europol-Konvention so schnell wie möglich in Kraft 

treten solle. Auch eine deutsch-italienische Stellungnahme der Außenminister Kin-

kel und Prodi forderte zur Revision der „dritten Säule“, dass „Europol“ schrittweise 

mit operativen Befugnissen ausgestattet werden müsse. Auch eine gemeinsame 

Asylpolitik und Mindeststandards im Strafrecht zur Bekämpfung von Terrorismus 

und organisierter Kriminalität wurden befürwortet.219 

 Auf der Grundlage eines Papiers der niederländischen Ratspräsidentschaft, das 

den Entwurf Dublin II weiterverfolgte, beschäftigten sich die Außenminister am 

24.2.1997 mit der schrittweisen Einführung eines „Raums der Freiheit, der Sicher-

heit und des Rechts“.220 Neu war in der Diskussion der Vorschlag, dass die Kom-

mission zunächst das Initiativrecht mit den Mitgliedstaaten teilen sollte, dann je-

doch, nach Ablauf einer Übergangsfrist, das alleinige Initiativrecht mit der obligato-

rischen Prüfung von mitgliedstaatlichen Vorschlägen erhalten sollte. Dass die Ziele 

anhand eines Zeitplans zu verwirklichen seien, traf auf den Widerstand des EP-

Präsidenten Gil-Robles. Er war „diesbezüglich eher skeptisch, da eine zeitliche 

Streckung von Maßnahmen meist auch eine Verwässerung und Verschleppung 

derselben nach sich zieht“.221 Auffallend war im Papier der niederländischen Präsi-

dentschaft auch die Berücksichtigung der Vorschläge der Schengen-Staaten zur 

Beseitigung der Binnengrenzen.222 Hier kam die Rolle der verstärkten Akteursbe-

ziehungen zwischen den Schengen-Staaten zum Ausdruck, die die Entwicklung 

der ZBJI auch in diesem Stadium der Politikneuformulierung vorangetrieben ha-

ben. Im niederländischen Vertragsentwurf war die Einfügung eines neuen Titels in 

                                                           
219  Vgl. Weidenfeld (1998), S.259. 
220  Schrittweise Entwicklung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 

CONF/3823/97. file:///E|/data/3823d7.htm. 
221  Weidenfeld (1998), S.260. 
222  Vgl. Anlage II: Nach Ansicht der Unterzeichnerstaaten des Schengener Abkommens für die 

Aufhebung der Binnengrenzkontrollen notwendige Begleitmaßnahmen 
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den EGV „Bestimmungen über den freien Personenverkehr, das Asylrecht und die 

Einwanderung“ vorgesehen. Ferner sollten die Bestimmungen in Titel VI des EUV, 

betreffend die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen, ausge-

baut werden. Durch Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der 

Europäischen Union sollte eine engere Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ermög-

licht werden. Diese Lösung war nach Ansicht des niederländischen Vorsitzes der 

realistischste Ansatz, um das bestmögliche Gleichgewicht zwischen allen beteilig-

ten Interessen zu wahren. 

 Vor allem die abwehrende britische Haltung erwies sich, wie schon bei den 

Maastrichter Verhandlungen, als hinderlich für die vorgeschlagenen Weiterentwick-

lungen der ZBJI – in erster Linie traf dies auf die Einführung eines neuen Titels in 

das Gemeinschaftsrecht zu. Im Verlauf der Gespräche und Beratungen wurde 

deutlich, dass Fortschritte nur mit Hilfe von „Opting-outs“, also Ausstiegsklauseln 

für die Gegner eines Souveränitätstransfers, zu erreichen sein würden. Die Über-

nahme des Schengener-Abkommens in den Rahmen des EUV/EGV war wegen 

Großbritannien und Irland, die es als einzige Mitgliedstaaten nicht unterzeichnet 

hatten, ebenfalls nur im Rahmen einer flexiblen Lösung denkbar.  

 Als situativer Faktor trug zu Fortschritten in den Bereichen Justiz und Inneres 

die Unterhauswahl in Großbritannien am 1. Mai 1997 bei. Mit großer Mehrheit ge-

wann die Labour-Party unter Tony Blair. Dieser Regierungswechsel hat für den 

weiteren Verlauf der Regierungskonferenz große Bedeutung, denn die neue Re-

gierung nahm im Gegensatz zur Major-Administration eine „europafreundlichere“ 

Haltung ein. Während die Position der Major-Regierung keine Vergemeinschaftung 

von Bereichen der Innen- und Rechtspolitik in Kauf nehmen wollte, hielt die neue 

Regierung unter Tony Blair die Beibehaltung der Grenzkontrollen zwar für nötig, 

eine engere Kooperation aber für möglich.  

 Der Positionswandel Großbritanniens wurde auch in der Bereitschaft deutlich, 

dem Sozialprotokoll beizutreten sowie Mehrheitsentscheidungen in bestimmten 

Bereichen und die Möglichkeit einer konstruktiven Enthaltung innerhalb der GASP 

zu akzeptieren. Die Regierungswechsel in Spanien, Italien und Irland, die ebenfalls 

in den Zeitraum der Regierungskonferenz fielen, führten hingegen zu keiner be-

deutenden Verschiebung der jeweiligen Positionen.  
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 So kam es zur Vorlage des konsolidierten Vertragsentwurfs der niederländi-

schen Präsidentschaft, der noch einzelne Änderungen unterworfen war. Auf der 

Sitzung des Europäischen Rats am 16./17. Juni 1997 in Amsterdam wurden noch 

letzte Änderungen vorgenommen. Im Vergleich zum niederländischen Vertrags-

entwurf kam es im Bereich der Vergemeinschaftung von Teilen der „dritten Säule“ 

noch zu Einschränkungen: 
 
[...] Nach einer Übergangszeit von fünf Jahren – nicht drei, wie im Entwurf vorgesehen – 
können die Staats- und Regierungschefs einstimmig beschließen, die qualifizierte Mehr-
heitsentscheidung einzuführen; damit entfällt der ursprünglich vorgesehene automatische 
Übergang.223 
 

Der Interessenausgleich zwischen den Mitgliedstaaten spiegelt deutlich die Ak-

teurspositionen und Interessen wieder, die bereits in der Evaluationsphase zum 

Ausdruck kamen. Im Gegensatz zu Maastricht zeigt die Evolution der Vertragsent-

würfe, dass die grobe Richtung vorgegeben war, das Ergebnis jedoch nur mit Hilfe 

von „Opting-out-Klauseln“, also einer Flexibilisierung der Integration, möglich war. 

Die verschiedenen Ratspräsidentschaften fungierten als „Policy-Broker“, stellten 

also einen „vernünftigen“ Kompromiss zwischen den Akteuren her. Wer und mit 

welchem Gewicht auf die Ausgestaltung des Vertragswerks Einfluss hatte, lässt 

sich wegen der geheimen Beratungen auf den Regierungskonferenzen kaum fest-

stellen. Die supranationalen Organe hatten auf der Regierungskonferenz wenig 

Einfluss auf das Ergebnis – das EP konnte sich mit seinen Bedenken gegen die 

Einführung von Fristen nicht durchsetzen. Die resultierenden institutionellen Arran-

gements spiegeln somit die Positionen der beteiligten Akteure in direkter Weise 

wieder.  

 

4.3.2. Neuregelung der ZBJI 

 

Die dargestellte Politikneuformulierung durch den Amsterdamer Vertrag führte als 

Konsequenz zu weitgehenden Neuerungen der ZBJI – der zu erklärenden Variab-

len dieser Arbeit. Damit liegt in der zyklischen Betrachtungsweise die erste Politik-

neuformulierung vor.  

                                                           
223  Weidenfeld (1998), S.271. 
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 Ein wesentlicher Teil der „dritten Säule“ wurde durch den Amsterdamer Vertrag 

vergemeinschaftet: „Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betreffend den 

freien Personenverkehr“ als der neue, gleichnamige Titel IV der „ersten Säule“. Die 

„Polizeiliche und Justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen“ (PJZS) hingegen 

verblieb in der „dritten Säule“, wurde aber einer umfassenden Revision unterzo-

gen.224 Ferner konnte mit einem neuen Protokoll225 der „Schengen-Besitzstand“ in 

den Rahmen der EU einbezogen werden, um als verstärkte Zusammenarbeit die 

Zielsetzung des Aufbaus eines „Raums der Freiheit, der Sicherheit und des 

Rechts“226 zu unterstützen. Damit soll in den folgenden Abschnitten detailliert die 

abhängige Variable in seine Ausprägungen aufgezeigt werden.227 

 

4.3.2.1. Der neue Titel IV des EGV  
 

Mit dem neuen Titel IV „Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betreffend 

den freien Personenverkehr“ wurde durch den Amsterdamer Vertrag grundsätzlich 

ein bemerkenswerter Schritt im Bereich der ZBJI vollzogen. Waren im Maastrichter 

Vertrag nur Teile der Visapolitik gemeinschaftlich geregelt, so wurde mit der Ver-

gemeinschaftung der Bestimmungen zur Personenfreizügigkeit zusammengeführt, 

was zusammengehört. In Kombination mit den Bestimmungen über die PJZS in Ti-

tel VI EUV-A soll ein „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ aufgebaut 

werden.  

 Es gelten allerdings eine Reihe von Sonderregelungen, die untypisch für das 

Gemeinschaftsrecht sind und anschaulich die Probleme der Mitgliedstaaten bei der 

Abgabe von Souveränitätsrechten in diesem Bereich aufzeigen. Alle Beschlüsse 

des Rats schließen einen Übergangszeitraum von fünf Jahren ein, und den Mit-

                                                           
224  Titel VI Artikel 29-42 EUV-A. 
225  Protokoll 2 EUV-A. 
226  Diese Zielsetzung findet sich an mehreren Stellen des Vertragswerkes wieder, darunter in der 

Präambel des EUV, Art. 2 Abs. 4 EUV, Art. 61 Abs.1 EUV und im Protokoll zur Einbeziehung 
des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der EU (Protokoll 2 EUV). 

227  Um Missverständnisse zu vermeiden, sind in der Folge die Vertragsartikel in EGV und EUV mit 
einem A gekennzeichnet, analog dazu die Maastrichter Regelungen mit einem M.   
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gliedstaaten Großbritannien, Irland und Dänemark wird ein Sonderstatus228 einge-

räumt – damit gilt die Vergemeinschaftung „zunächst nur für eine Gemeinschaft 

der neuen ‚Zwölf‘“.229  

 Inhaltlich bezieht sich der neue Titel IV EGV auf die flankierenden Maßnahmen 

zur Gewährleistung eines freien Personenverkehrs, die konkretisiert werden in den 

zugehörigen Artikeln 62 ff. EGV.230 Dazu zählen: 

1. die Kontrollen an den Außengrenzen, 

2. Maßnahmen in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Schutz der Rechte von 

Staatsangehörigen dritter Länder, 

3. Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit und 

4. die Förderung der Zusammenarbeit der Verwaltungen. 

Mit Artikel 62 EGV-A wird ein Bezug zu Artikel 14 EGV-A hergestellt, in dem die 

zentralen Grundfreiheiten231 festgelegt sind. Der Rat soll demnach Maßnahmen 

zur Aufhebung der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen beschließen. Außerdem 

sind Normen und Verfahren festzulegen, „die von den Mitgliedstaaten bei der 

Durchführung der Kontrollen“232 an den Außengrenzen einzuhalten sind. Daneben 

werden Verfahren zur Vereinheitlichung der Visumsvorschriften eingeleitet:233 Da-

zu gehören neben der Erstellung einer Liste dritter Staaten, deren Staatsangehöri-

ge in Besitz eines Visums sein müssen, auch eine Liste dritter Länder, die bei Ü-

berschreiten der Außengrenzen nicht im Besitz eines Visums sein müssen. Zur be-

reits vorhandenen „Negativ-Liste“234 kommt also quasi noch eine „Positiv-Liste“ 

hinzu – von der Kommission in der Implementation nach Maastricht gefordert. Fer-

ner sollen die Bedingungen festgelegt werden, die die Aufenthaltsrechte für Dritt-

staatsangehörige für einen Zeitraum von drei Monaten regeln.  

                                                           
228  Art. 69 EGV-A schafft einen Bezug zu den EUV-A Protokollen 4 „über die Position des Verei-

nigten Königreichs und Irlands“, sowie 5 „über die Position Dänemarks“, die ausführliche Son-
deregelungen für diese Mitgliedstaaten enthalten.  

229  Winkler (1998), S.50. 
230  Vgl. Art 61 lit. a-e EGV-A. 
231  Vgl. Art. 14 Abs. 2 EGV-A: die Freizügigkeit von Personen im Raum des Binnenmarkts.  
232  Vgl. Art. 62 Abs. 2 lit. a EGV-A. 
233  Art. 62 Abs. 2 b) i-iv EGV-A. 
234  Vgl. Art. 100c Abs. 1 EGV-M. 
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 Die Bereiche Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik ergänzen die Rege-

lungen des Artikels 62, und stellen sie damit in einen sachlichen Zusammenhang. 

Artikel 63 EGV umfaßt die folgenden Unterpunkte: 

1.  Regelungen hinsichtlich der Asyl- und Flüchtlingspolitik (Abs.1 und 2), 

2.  die Bestimmung einwanderungspolitischer Maßnahmen (Abs. 3), 

3.  Maßnahmen zur Festlegung „der Rechte und Bedingungen, aufgrund derer sich  

Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, in 

anderen Mitgliedstaaten aufhalten dürfen“235 (Abs.4). 

Damit wird der Gemeinschaft die Kompetenz zum Erlaß von Mindestnormen so-

wohl für das Verfahren als auch für das materielle Asylrecht eingeräumt. Sie soll 

hinsichtlich der Flüchtlinge und vertriebenen Personen „Mindestnormen erlassen 

und eine ausgewogene Verteilung zwischen den Mitgliedstaten fördern“.236 

 Bei grenzüberschreitendem Bezug hat die Gemeinschaft nach Artikel 65 zukünf-

tig die Kompetenz, justitielle Angelegenheiten in Zivilsachen zu regeln – vor allem, 

um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten. Bei-

spielsweise soll „das System der grenzüberschreitenden Zustellungen gerichtlicher 

und außergerichtlicher Schriftstücke vereinfacht und verbessert werden“, sowie 

„die Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und Vor-

schriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten“ gefördert werden.237 

 Es ist sehr deutlich, dass die Vertragsinhalte weniger ambivalent und genauer 

definiert sind. Aber auch die Kompetenzen der Organe veränderten sich entschei-

dend. Der Rat bleibt zunächst zentrales Organ, denn er hat die Maßnahmen zur 

Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Behörden der Mitgliedstaaten und den 

Dienststellen der Kommission zu gewährleisten.238 Wie schon dargelegt, gilt dafür 

eine besondere Übergangsregelung im Zeitraum von fünf Jahren nach Inkrafttreten 

des Vertrags von Amsterdam – „Artikel 67 EGV/Amsterdam regelt, wie die in Arti-

keln 62, 63, 65 und 66 EGV/Amsterdam vorgesehenen Maßnahmen zu erlassen 

sind“.239 Während dieses Zeitraums beschließt der Rat einstimmig auf Initiative der 

                                                           
235  Art. 63 Nr. 4 Abs. 1 EGV-A. 
236  Pechstein/Koenig (1999), S.195. 
237  Art. 65 b) – c) EGV-A. 
238  Art. 66 EGV-A. 
239  Pechstein/Koenig (1999), S.196. 
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Kommission oder eines Mitgliedstaats. Es bleibt also bei dem geteilten Initiativ-

recht, nach Ablauf diese Frist erhält die Kommission jedoch das „Initiativmonopol“. 

Das Europäische Parlament muss zu allen Fragen dieses Titels angehört werden. 

Ebenfalls nach Ablauf dieser Fünf-Jahres-Frist soll der Rat einstimmig darüber ab-

stimmen, ob das Mitentscheidungsverfahren240 des Europäischen Parlaments auf 

alle oder nur Teile desselben Titels angewendet wird. Ferner soll es im gleichen 

Ratsbeschluss eine Entscheidung darüber geben, in welchem Umfang der EuGH 

in Zukunft eingebunden wird.   

 Der EuGH ist in das Recht des Amsterdamer Vertrags in besonderer Weise ein-

bezogen: Das Vorabentscheidungsverfahren241 tritt nur dann in Kraft, wenn letztin-

stanzliche Gerichte der Mitgliedstaaten die Entscheidung des EuGHs darüber als 

notwendig erachten. Definitiv nicht zuständig ist der EuGH bei Entscheidungen ü-

ber die gerichtliche Überprüfung der Maßnahmen zum Wegfall der Binnengren-

zen242 sowie über die „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz 

der inneren Sicherheit“.243 Ähnlich dem Verfahren in Artikel 300 Absatz 6 EGV-A 

können der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat ein Gutachten des EuGH 

zur Auslegung dieses Titels einholen – rechtskräftige Urteile berührt dieser Absatz 

jedoch nicht.244  

 Die neue Titel IV EGV-A ist damit ein ausgeprägtes Beispiel für abgestufte In-

tegration: Die Neueinführung des Titels IV ist ganz wesentlich auf die „Opting-outs“ 

der Skeptiker zurückzuführen. Damit wurde aufgrund der besonderen Grundhal-

tungen der Akteure Großbritannien, Dänemark und Irland zur EU spezielle instituti-

onelle Arrangements eingeführt, um die Integrationsentwicklung der Gemeinschaft 

nicht zu gefährden. 

                                                           
240  Durch die Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens - geregelt in Artikel 251 EGV – stehen 

Rat und Parlament nach dem Amsterdamer Vertrag in vielen Fällen als weitgehend gleichbe-
rechtigte Organe nebeneinander. 

241 Vgl. Art. 234 EGV-A. 
242  Art. 62 Absatz 1 EGV-A. 
243  Art. 68 Abs. 2 EGV-A. 
244  Art. 68 Abs. 3 EGV-A. 



4. Der Vertrag von Amsterdam – entscheidende Veränderungen in der „dritten Säule“ 
                                    

98 

4.3.2.2. Die verbliebene „dritte Säule“ (PJZS) 
 

Der Titel VI EUV-M über die „Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inne-

res“ (ZBJI) enthielt nach dem Maastrichter Vertrag den Hauptanteil der Bestim-

mungen der Innen- und Justizpolitik der EU. Durch den Amsterdamer Vertrag wur-

de er auf die „Bestimmungen über die polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit in 

Strafsachen (PJZS)“ reduziert und völlig neu gestaltet. Der neue Titel VI EUV-M 

„charakterisiert sich durch ein gewisses Maß an Vergemeinschaftung im Rahmen 

einer grundsätzlich intergouvernementalen Zusammenarbeit“.245 Der Umfang die-

ses Bereichs wurde neu festgelegt und vor allem „Europol“ nachhaltig gestärkt. 

Darüber hinaus gibt es einige Verknüpfungen mit dem Protokoll zur Einbeziehung 

des Schengen-Besitzstandes in den Rahmen der Europäischen Union.  

 Die Zielsetzung des Titels ist die Schaffung eines „Raums der Freiheit, der Si-

cherheit und des Rechts für die Bürger der Union“. Erreicht werden soll dies durch 

die Entwicklung eines gemeinsamen Vorgehens der Mitgliedstaaten im Bereich der 

polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen sowie der Verhütung 

und Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.246 In der praktischen 

Umsetzung bedeutet dies die engere Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und ande-

rer zuständigen Behörden, sowie die engere Zusammenarbeit der Justizbehörden 

und Annäherung der Strafvorschriften der Mitgliedstaaten. 

 Der Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten wird auf zwei-

fache Weise gestärkt: Zum einen zählt dazu die operative Zusammenarbeit der 

Behörden, der Datenaustausch und die Datenspeicherung, die Zusammenarbeit 

bei der Ausbildung und schließt die Bewertung einzelner Initiativen und Entwick-

lungstechniken ein.247 Zum anderen soll der Rat die Zusammenarbeit mit Europol 

fördern. Innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags 

soll Europol in die Lage versetzt werden, die Koordinierung und Durchführung spe-

zifischer Ermittlungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten sowie Mechanismen der Zu-

sammenarbeit zu fördern. Auch hier ist die Einrichtung von Datenbanken zur For-
                                                           
245  Thomas Oppermann (1999), S.661. 
246  Art. 29 Absatz 1 EUV-A. 
247  Vgl. Art. 30 Nr. 1 a-d EUV-A. 
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schung, Dokumentation und Statistik über grenzüberschreitende Kriminalität ge-

plant.248 Es ist ersichtlich, dass der Artikel über die polizeiliche Zusammenarbeit 

inhaltlich erheblich weiter gefaßt und genauer definiert ist als zuvor im Maastrichter 

Vertrag.249 

 Dasselbe trifft zu für die justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen.250 Dabei soll 

die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ministerien und Justizbehörden 

sowie die Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten erleichtert und beschleunigt 

werden. Ferner sollen Kompetenzkonflikte zwischen den Mitgliedstaaten vermie-

den, die Vereinbarkeit der jeweils geltenden Vorschriften der Mitgliedstaaten ge-

währleistet und die schrittweise Annahme von Maßnahmen zur Festlegung von 

Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen festge-

legt werden.  

 In Artikel 32 EUV-A wird der Rat ermächtigt, Art und Umfang der Tätigkeiten von 

Polizei-, Justiz- und Zollbehörden festzulegen - „diese Regelungen betreffen ins-

besondere die Nacheile und die grenzüberschreitende Observation von verdächti-

gen oder flüchtigen Personen“.251 Mit Nacheile ist die Verfolgung verdächtiger Per-

sonen zum Zwecke ihrer Verhaftung gemeint, Observation bezieht sich hingegen 

auf die verdeckte Verfolgung zur Beobachtung. Diese grenzüberschreitenden Tä-

tigkeiten als Folge der Öffnung des Binnenmarkts haben in Verbindung und Ab-

sprache mit den Behörden des betroffenen Mitgliedstaats stattzufinden. Hier gibt 

es klare Bezugspunkte zum Schengener-Durchführungsabkommen (SDÜ), wel-

ches in Artikel 40 und 41 das Recht der grenzüberschreitenden Observation und 

der Nacheile festlegt.252 Die Wahrung der öffentlichen Ordnung und die Gewähr-

leistung der inneren Sicherheit verbleiben aber nach Artikel 33 EUV-A nach wie vor 

in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. 

 Die Koordination des Vorgehens der Mitgliedstaaten im Bereich der PJZS findet 

wie bisher im Rat statt.253 Neu hingegen ist das durchgängige Initiativrecht der 

                                                           
248  Vgl. Art. 30 Nr. 2 a-d EUV-A. 
249  Vgl. Art. K.1 Nr. 9 EUV-A. 
250  früher Art. K.1 Nr. 7 EUV-M. 
251  Brechmann (1999), S.203.  
252  Vgl. dazu: Taschner (1997), S.79ff. 
253  Art. 34 Nr.1 EUV-A. 
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Kommission in diesem Bereich, das sie mit den Mitgliedstaaten teilt. Einstimmig 

bestimmt der Rat folgende Verfahren zur Koordinierung der Zusammenarbeit254: 

1. gemeinsame Standpunkte, 

2. Rahmenbeschlüsse, 

3. Beschlüsse für jeden anderen Zweck und  

4. Übereinkommen. 

Mit dem Instrument der gemeinsamen Standpunkten soll die Vertretung der Union 

in Angelegenheiten der „dritten Säule“ nach außen hin abgesichert werden: In in-

ternationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen verpflichten sich 

die Mitgliedstaaten, sie zu vertreten.255 Im Gegensatz zu Artikel K.3 EUV-M wird 

das Instrument um die Formulierung „durch die das Vorgehen der Union in einer 

gegebenen Frage bestimmt wird“ erweitert. Damit soll die bisherige Rechtsunsi-

cherheit der gemeinsamen Standpunkte – sie wurden bekanntlich kaum eingesetzt 

– aufgehoben, und ihre rechtliche Verbindlichkeit verdeutlicht werden.  

 Ersetzt wurde das Aktionsmittel der gemeinsamen Maßnahmen256, das nach 

Maastricht ebenfalls spärlich verwendet wurde, durch die Rahmenbeschlüsse zur 

Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten. Sie sind 

den EG-Richtlinien nachempfunden: Für die Organe und Behörden sowie der Le-

gislative sind Rahmenbeschlüsse bei der Angleichung der Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften unmittelbar verbindlich. Ein Entscheidungsspielraum bleibt je-

doch bei der Umsetzung: Sie sind für die Bürger nicht unmittelbar wirksam, enthal-

ten also keine subjektiven Rechte. Da gerade hier die rechtliche Auslegung klarer 

ist als bei den gemeinsamen Maßnahmen, wurde erkennbar den Mängeln der Un-

klarheit der Rechtsnorm des Instrumentariums Rechnung getragen. 

 Mit der Einführung der Beschlüsse für jeden anderen Zweck257 wurde ebenfalls 

eine Konsequenz aus der weitgehend fehlgeschlagenen Umsetzung der 

Maastrichter Regelungen gezogen.  

                                                           
254  Art. 34 Nr.2 EUV-A. 
255  Art. 37 EUV-A.  
256  Art. 34 Nr.2 b) EUV-A. 
257  Art. 34 Nr.2 c) EUV-A. 
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 Dieses Instrument unterscheidet sich von den Rahmenbeschlüssen dadurch, 

dass es sich auf andere Ziele und andere Adressaten richtet. Ebenso wie die 

Rahmenbeschlüsse sind sie ausschließlich verbindlich für die rechtsanwendenden 

Exekutivorgane und nicht unmittelbar wirksam für den Bürger. Maßnahmen, die zur 

Durchführung der einfachen Beschlüsse auf Unionsebene getroffen werden, sind 

schon vor Ablauf der Übergangsfrist mit qualifizierter Mehrheit abzuschließen.  

 Eine wichtige Änderung im Vergleich zu „Maastricht“258 besteht jedoch darin, 

dass ein völkerrechtliches Übereinkommen, sobald es mindestens von der Hälfte 

der Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, für diese Mitgliedstaaten in Kraft tritt. Rechtlich 

gebunden sind die Mitgliedstaaten nach dem jeweiligen Ratifikationsverfahren, das 

auf Empfehlung des Rats innerhalb einer gesetzten Frist eingeleitet werden muss. 

An diesem Beispiel zeigt sich, wie übrigens in mehreren Bereichen der „dritten 

Säule“, die Tendenz zur Flexibilisierung der Zusammenarbeit. So bestimmt als 

wichtige Konsequenz in Zukunft „nicht mehr der langsamste Mitgliedstaat das 

Tempo der Umsetzung“.259 Die Maßnahmen zur Durchführung eines Übereinkom-

mens können mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitgliedstaaten angenommen 

werden; sie entfalten keine unmittelbare Wirkung.  

 Ebenso wie im Falle der Kommission werden durch den Amsterdamer Vertrag 

die Kompetenzen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) deutlich ausgeweitet. 

Der umfangreichen neue Artikel 35 EUV stärkt damit den Bürgerschutz260, indem 

er den Rechtsschutz hinsichtlich der überprüfbaren Rechtsakte und der verschie-

denen Verfahrensarten erheblich erhöht. Konkret heißt das, dass die Gültigkeit und 

Auslegung von Rahmenbeschlüssen, Beschlüssen und den resultierenden Durch-

führungsmaßnahmen im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahrens261 durch den 

EuGH überprüft werden können. Hingegen können Übereinkommen „nur auf [ihre] 

Auslegung oder Anwendung, nicht aber hinsichtlich ihrer Gültigkeit vorgelegt wer-

den“.262 

                                                           
258  Artikel K.3 Nr.2 c) EUV-M. 
259  Brechmann (1999), S.210. 
260  Vgl. Art. 286 Nr.1 zum Datenschutz. 
261  Vgl. Art. 234 EGV-A. 
262  Brechmann (1999), S.212. 
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 Die Zuständigkeit des EuGH setzt eine Erklärung der Mitgliedstaaten voraus, die 

dann jedoch generell und nicht im Einzelfall eingeräumt wird. Die Mitgliedstaaten 

können einerseits ihre letztinstanzlichen Gerichte verpflichten, die Entscheidungen 

dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorzulegen.263 Andererseits kann jeder 

Mitgliedstaat  seinen Gerichten innerhalb schwebender Verfahren hinsichtlich der 

Auslegung und Gültigkeit der Rechtsakte des Titels VI EUV-A vorschreiben, den 

EuGH anzurufen.264 Deutschland als Vorreiter im Bereich der Zusammenarbeit in 

der europäischen Innen- und Justizpolitik „hat durch das EuGH-Gesetz vom 

6.8.1998 jedem Gericht die Möglichkeit einer Vorlage nach Artikel 35 EUV-A einge-

räumt und die letztinstanzlichen Gerichte zu einer Vorlage verpflichtet“.265  

 Definitiv nicht zuständig ist der EuGH nach Abs. 5 dieses Artikels, sofern es sich 

um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Si-

cherheit von Mitgliedstaaten handelt. Von Experten wird dieser Passus kritisiert, 

weil er dadurch eine einheitliche Rechtssetzung und Anwendung verhindert. 

 Die Kommission und die Mitgliedstaaten können bei fehlerhaften Rahmenbe-

schlüssen und Beschlüssen sowie den resultierenden Durchführungsvorschriften 

eine sogenannte „Nichtigkeitsklage“266 erheben. Ausgenommen hiervon sind Ü-

bereinkommen. Ebenfalls nicht vorgesehen sind „Individualnichtigkeitsklagen na-

türlicher oder juristischer Personen gegen Unionsrechtsakte in der ZBJI“.267 Da die 

Regelungen für den Einzelnen sowieso nicht unmittelbar wirksam sind, scheinen 

sie auch nicht weiter relevant zu sein. 

 Bei Rechtsstreitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten – den sogenannten Organ-

streitigkeiten – über die Auslegung und Anwendung der spezifischen Aktionsmittel 

ist der EuGH ebenfalls zuständig, sofern der Streit nicht innerhalb von sechs Mo-

naten vom Rat beigelegt werden kann. Das Gleiche gilt bei allen anderen Streitig-

keiten zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission. Beschränkt ist dieses 

Verfahren allerdings auf die Überprüfung von Übereinkommen. 

                                                           
263  Art. 35 Nr.3a EUV-A. 
264  Art. 35 Nr.3b EUV-A. 
265  Brechmann (1999), S.212. 
266  Art. 230 Abs. 2 EGV-A. 
267  Pechstein/Koenig (1998), S.200. 
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 Der Koordinierungsausschuss – durch den Maastrichter Vertrag geregelt in Arti-

kel K.4 EUV – wird gemäß Artikel 36 EUV auf die PJZS beschränkt. Damit entfällt 

seine frühere Zuständigkeit für Teile der Visapolitik268. Identisch ist Absatz 2, in 

dem die Zuständigkeit der Kommission in allen Bereichen dieses Titels garantiert 

wird. 

 Das Europäische Parlament erhält durch den Amsterdamer Vertrag weiterge-

hende Rechte als bisher.269 Zu allen Rechtsakten mit Ausnahme der gemeinsamen 

Standpunkte ist es anzuhören. Hinzu kommt als neue Befugnis, dass die operati-

ven Ausgaben im Rahmen der PJZS vom EP im Rahmen eines Haushaltsverfah-

rens bewilligt werden müssen. Innerhalb einer vom Rat festgelegten Frist muss 

das Parlament eine Stellungnahme abgeben, ansonsten kann der Rat selbst ent-

scheiden. Darüber hinaus sind Vorsitz und Kommission verpflichtet, das EP regel-

mäßig zu unterrichten. Einzelne EP-Abgeordnete können Anfragen oder Empfeh-

lungen an den Rat richten, die der Rat innerhalb einer angemessenen Frist zu be-

antworten hat. Vorgesehen ist auch eine jährliche Aussprache über die Fortschritte 

in diesem Bereich – ihr Ergebnis hat jedoch keine rechtsverbindliche Wirkung.270  

 Wie sich auch schon bei den Maßnahmen zur Durchführung eines Überein-

kommens271 andeutete, besteht in der PJZS eine Tendenz zur Flexibilisierung der 

Zusammenarbeit. Unter dem Stichwort „flexible Integration“ lassen sich demnach 

die Bestimmungen des Artikels 40 subsumieren: „Mitgliedstaaten, die beabsichti-

gen, untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit zu begründen, können vorbe-

haltlich der Artikel 43 und 44 [dazu] ermächtigt werden [...].“272 Diese Verfahrens-

weise wird allerdings an bestimmte Bedingungen geknüpft. Es muss nicht nur die 

Zuständigkeit der EG gewahrt bleiben, sondern auch dem Ziel dienen, „die Union 

[...] rascher zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“273 zu ent-

wickeln.  

                                                           
268  Vormals geregelt in Artikel 100d EGV-M.  
269  Art. 39 EUV-A.  
270  Brechmann (1999), S. 218. 
271  Nach Art. 34 Abs. 2d EUV-A können sie mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Mitgliedstaaten an-

genommen werden.  
272  Art. 40 Abs. 1 EUV-A. 
273  Art. 40 Abs. 1 a) und b) EUV-A. 
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 Über diese Ermächtigung beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit. Jedem 

Mitgliedstaat wird allerdings das Recht eingeräumt, eine Abstimmung im Rat aus 

Gründen der nationalen Politik zu verhindern – die Frage kann mit der qualifizierten 

Mehrheit des Rats an den Europäischen Rat zur einstimmigen Abstimmung wei-

tergeleitet werden.274 Diese Vetolösung ist dem „Luxemburger Kompromiss“ nach-

empfunden. Das recht komplexe Verfahren zur Begründung einer verstärkten Zu-

sammenarbeit und Einbeziehung des Rats sowie der Kommission legt Abs. 3 des 

gleichen Artikels fest. Der Schengen-Besitzstand bleibt allerdings von diesen Re-

gelungen unberührt, die verstärkte Zusammenarbeit der Schengen-

Vertragsstaaten unterfällt nur den Vorschriften des genannten „Schengen-

Protokolls“.275  

 Doch nicht nur die Verwaltungsausgaben, sondern auch die operativen Ausga-

ben gehen zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften mit Aus-

nahme der Fälle, bei denen der Rat einstimmig etwas anderes beschließt.276 Damit 

sind dem Parlament besondere Mitwirkungsrechte zugebilligt worden. Wie durch 

die „Evolutivklausel“277 des Maastrichter Vertrags können die Bereiche des Titels 

VI EUV in den Titel IV EGV durch dasselbe Verfahren übertragen werden.278  

 Als kurzes Zwischenfazit kann hier angemerkt werden, dass die PJZS wesent-

lich stärker an die Gemeinschaft angegliedert wird als die ZBJI nach dem Maast-

richter Vertrag: Die Organe der EG – Kommission, Europäisches Parlament und 

vor allem auch der EuGH – sind in hohem Maße beteiligt. Den Instrumenten wurde 

die rechtliche Unklarheit genommen und durch eine genauere Zieldefinition der Po-

litikbereiche soll einem erneuten „Scheitern“ dieses Bereichs entgegengewirkt 

werden. Der Integrationsprozess setzte sich also auch in der verbliebenen „dritten 

Säule“ fort.  

                                                           
274  Art. 40 Abs. 2 Unterabsatz 2 EUV-A. 
275  Art. 40 Abs. 5 EUV-A. 
276  Art. 42 EUV-A. 
277  Art. K.9 EUV-M. 
278  Vgl. Art. 42 EUV-A. 
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4.3.2.3. Einbeziehung des „Schengen-Besitzstandes“ in den Rahmen der Union 
 

Maßgeblich für die Verwirklichung eines Raums ohne Binnengrenzen in Europa 

war und ist die Vorreiterrolle des Schengen-Regimes. Eine wichtige Entscheidung 

des Amsterdamer Vertrags war daher die Einbeziehung des „Schengen-

Besitzstands“ in den Rahmen der EU gemäß dem gleichnamigen Protokoll, das 

sowohl dem EGV als auch dem EUV angefügt ist. Mit dem Ausdruck „Besitzstand“ 

sind die beiden Schengen-Übereinkommen von 1985 und 1990 in Verbindung mit 

den Begleitprotokollen, den Beschlüssen und Rechtsakten des Schengen-

Exekutivausschusses gemeint. Ihre unmittelbare Anwendbarkeit wurde zwischen 

den Mitgliedstaaten vereinbart – mit Ausnahmenregelungen für Großbritannien, Ir-

land sowie Dänemark. Die beiden erstgenannten Staaten können jederzeit bean-

tragen, dass einzelne oder alle Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf sie 

Anwendung finden.  

 Als institutionelle Veränderungen ergibt sich durch die Einbeziehung des 

„Schengen-acquis“, dass der Rat die Rolle des Exekutivausschusses über-

nimmt.279 
Er kann mit einstimmigen Beschlüssen gemäß den Bestimmungen der Verträge den 
Schengen-Besitzstand fortentwickeln. Bis zum Erlaß solchen sekundären Gemeinschafts-
rechts gilt der bisherige Schengen-Besitzstand als intergouvernementale Rechtsakte im 
Rahmen der Polizeilich-justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen [...].280 
 

Alle Maßnahmen des Rats, die die Schengener Bestimmungen ersetzen, müssen 

dasselbe Maß an Schutz und Sicherheit bieten.281 

 Der Europäische Gerichtshof ist, wie auch schon im Schengener-

Durchführungsabkommen (SDÜ) vorgesehen, für die Rechtskontrolle vorbehaltlich 

der Bereiche Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicher-

heit der Mitgliedstaaten zuständig.282 Die Einbeziehung des Schengen-Protokolls 

erhält einen außerordentlich komplizierten Charakter durch seine Sonderregelun-

gen. Neben den Ausnahmeregelungen für Großbritannien und Irland, denen es je-

                                                           
279  Art. 2 Absatz 1 „Schengen-Protokoll“ EUV-A. 
280  Oppermann (1999), S.660. 
281  Vgl. von der Konferenz angenommene Erklärung 15. 
282  Art. 2 Absatz 3 „Schengen-Protokoll“ EUV-A. 
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derzeit offensteht, sich dem Schengener-Abkommen anzuschließen, sind mit Is-

land und Norwegen auch zwei Nicht-EU-Staaten assoziiert. Außerdem hat sich 

Dänemark vorbehalten, nicht über die getroffenen Maßnahmen hinauszugehen. So 

wird das Gemeinschaftsrecht durch die Einbeziehung des Schengen-Regimes 

zwar gestärkt, durch die Komplexität der Regelungen hängt es aber entscheidend 

vom Willen der Mitgliedstaaten ab, ob die Maßnahmen zur Kontrolle der EU-

Außengrenzen effektiv umgesetzt werden können. 

 Die 13 EU-Staaten, die gleichzeitig Schengen-Mitgliedstaaten sind, können ihre 

Kooperation im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit aufrechterhalten und 

weiterentwickeln, „allerdings nur innerhalb des institutionellen und rechtlichen 

Rahmens der EU und unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen des EUV 

und EGV“.283 Dadurch wurde ein Regime, das sich außerhalb des EU-Rahmens 

entwickelt hat, erfolgreich durch den Amsterdamer Vertrag implementiert. Die Ver-

änderung der Akteursbeziehungen zwischen Maastricht und Amsterdam lässt die-

sen Schritt nur logisch erscheinen und der Widerspruch eines Alternativ-Regimes 

wurde durch Regelungen der abgestuften Integration aufgehoben. Mit Norwegen 

und Island wurden erstmals auch Drittstaaten assoziiert. 

 

4.3.3. Bewertung der Neuerungen in den Bereichen Justiz und Inneres 

 

Der Amsterdamer Vertrag stellt einen erstaunlichen Schritt zu einer Innen- und 

Justizpolitik auf gemeinschaftlicher Ebene dar. Nachdem nur wenige Jahre zuvor 

lediglich auf rein informeller Basis kooperiert wurde, später dann die Mitgliedstaa-

ten mit den Maastrichter Regelungen den grundsätzlichen Wille zur Zusammenar-

beit auf Unionsebene gezeigt haben, muss der Amsterdamer Vertrag als Durch-

bruch auf einem Weg „zu einer Rechtsgemeinschaft und föderalen Union [...]“284 

gelten. Einerseits können die Veränderungen der ZBJI als ein großer Schritt hin zu 

supranationalen Regelungen gesehen werden, andererseits bleiben auch noch 

nach Amsterdam viele Unklarheiten und Ambivalenzen bestehen. 

                                                           
283  Hummer/Obwexer/Schweizer (1999), S.131. 
284  Rupprecht (1997), S.269. 
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4.3.3.1. Durchbruch zu einem „Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“? 
 

Die Neuregelung der ZBJI kann als Durchbruch zu einem „Raum der Freiheit, der 

Sicherheit und des Rechts“ bezeichnet werden, weil eine Entwicklung fortgesetzt 

wurde, die in dieser Art und Weise nach Unterzeichnung des Maastrichter Vertrags 

nicht abzuschätzen war. Im Rahmen der ZBJI des Maastrichter Vertrags war eine 

Kompromisslösung gefunden worden, „die die Verbesserung der bereits in Ansät-

zen bestehenden Zusammenarbeit zum Ziel“285 hatte. Auch wenn lediglich „Policy-

without-Law“ und stark intergouvernemental ausgerichteten Regelungen als Er-

gebnis ausgehandelt wurden, war dieser Schritt doch eine erste und wichtige Ent-

scheidung zu Verwirklichung des Gemeinschaftsziels der Freizügigkeit und Ge-

währleistung der Sicherheit für die Unionsbürger in Hinsicht auf den geplanten 

Binnenmarkt. Während der Politikformulierung auf der Regierungskonferenz 

1990/91 rückte jedoch eine effiziente Ausgestaltung der Zusammenarbeit in den 

Hintergrund – die Diskussionen bezogen sich hauptsächlich auf die Erhaltung nati-

onaler Souveränitäten. Vor allem das Einstimmigkeitsprinzip diente „gewisserma-

ßen als Garantieklausel für jene Staaten, die an ihren Souveränitätsrechten fest-

halten wollten [...].“286 Als Folge der Widersprüchlichkeiten der Maastrichter Rege-

lungen und des fehlenden politischen Willens der Akteure schlug ihre Implementa-

tion fehl: Die „dritte Säule“ wurde als Misserfolg von Maastricht bezeichnet.287 

 Mit der Neuregelungen der ZBJI durch den Amsterdamer Vertrags erfolgte eine 

starke Ausweitung supranationaler Regelungen. Unter folgenden Punkten sollen 

die bemerkenswerten Veränderungen zusammengefasst und bewertet werden: 

1. Ein wesentlicher Teil der ZBJI wurde in das Gemeinschaftsrecht einbezogen. 

2. Mit Eingliederung des Schengen-Besitzstands wurde ein langjährig existieren-

des Regime in Form einer verstärkten Zusammenarbeit in die Union überführt.  

3. Es ist ein Kompetenztransfer zugunsten der supranationalen Organe erfolgt.  

4. Eine Ausweitung und Ausdifferenzierung der Aufgaben der EU/EG hat stattge-

funden, und die Instrumente wurden klarer definiert. 

                                                           
285  Lobkowicz (1997), S.345. 
286  Ebd., S.349. 
287  Vgl. Lodge (1997), S.320. 
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5. Die Trennung der Rechtssysteme und damit auch die Souveränität der einzel-

nen Staaten wird durch die Zusammenarbeit und Harmonisierungen nach und 

nach aufgehoben. 

Mit dem neuen Titel IV EGV-A fallen die Kontrollen an den Außengrenzen, Maß-

nahmen in den Bereichen Asyl und Einwanderung sowie der Schutz der Rechte 

von Staatsangehörigen dritter Länder und Maßnahmen im Bereich der justitiellen 

Zusammenarbeit sowie die Förderung der Zusammenarbeit der Verwaltungen di-

rekt in den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Der durch die 

Politikspaltung entstandene Widerspruch der ZBJI – im Maastrichter Vertrag waren 

nur zwei Fragen der Visumpolitik im EGV-M geregelt – wird aufgehoben und „die 

zugrundeliegende funktionelle Verknüpfung der dritten Säule zur ersten Säule“288 

bestätigt. Es liegt somit ein glaubwürdiges Konzept zur Verwirklichung der Freiheit 

des Personenverkehrs vor, die auch durch den Maastrichter Vertrag schon im EGV 

festgehalten war.289 Da der Titel IV „zu einem vollständig zu übernehmenden Be-

standteil des ‚acquis communautaire‘ erklärt“290 wurde, gilt bei Erweiterungsrunden 

und Fortentwicklungen des EGV, dass diese „Evolution“ der Gemeinschaft kaum 

mehr rückgängig gemacht werden kann. Durch die neu geschaffenen institutionel-

len Arrangements ist mit Sicherheit eher anzunehmen, dass sich die Entwicklung 

in Richtung einer weiteren Supranationalisierung fortsetzt. Dabei kann natürlich 

kein Automatismus unterstellt werden. 

 Mit Eingliederung des Schengen-Besitzstands wurde ein langjährig existieren-

des Alternativ-Regime, dem sowieso schon die Mehrheit der Mitgliedstaaten ange-

hörten, in Form einer verstärkten Zusammenarbeit in die Union überführt – 

„Schengen“ hört damit auf, als eigenständige Institution zu bestehen. Der Wider-

spruch zwischen einem Regime und den „Ausgleichsmaßnahmen“ im Unions- bzw. 

Gemeinschaftsrecht wird aufgehoben, was einen längst überfälligen Schritt auf 

dem Weg zur Verwirklichung der Personenfreizügigkeit im Binnenraum der EU 

darstellt. Obwohl Großbritannien und Irland durch ihre „Opting-outs“ nicht an die 

Regelungen gebunden sind, können sie durch selektives „Opting-in“ „im Einzelfall 

                                                           
288  Müller-Graff (1997), S.273. 
289  Vgl. Art. 14 Abs. 2 EGV-A . 
290  Weidenfeld/Giering (1998), S.82. 
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ihre Zustimmung erklären“.291 Da es den beiden Nicht-Schengen-Staaten leichter 

fallen wird, von Fall zu Fall Entscheidungen zu treffen, als sich dem Regime ganz 

anzuschließen, ist auch hier eine stärkere Zusammenarbeit zu erwarten. 

 Die Gemeinschaftsorgane können – wie übrigens auch in anderen Bereichen 

des Amsterdamer Vertrags – als „Gewinner“ der Revision des Maastrichter Ver-

trags bezeichnet werden. Die zentrale EU-Institution bleibt in allen Bereichen der 

Rat, entscheidend gestärkt wurde die Rolle der Kommission: In der PJZS und im 

Titel IV EGV-A ist das durchgängige Initiativrecht der Kommission neu, das sie mit 

den Mitgliedstaaten teilt. Fünf Jahre nach Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags 

erhält die Kommission automatisch das alleinige Vorschlagsrecht in Titel IV EGV-

A, muss aber jeden Antrag eines Mitgliedstaats prüfen. Damit wurden der Kom-

mission als „Hüterin der Verträge“292 neue Kompetenzen293 eingeräumt, die sie mit 

Blick auf die bisherige europäische Integration meist auch voll ausgeschöpft und 

damit den Integrationsprozess vorangetrieben hat: „In einigen, wenn auch nicht al-

len Politikfeldern hat die Kommission eine beachtliche Fähigkeit unter Beweis ge-

stellt, neue Ideen zu produzieren und sie in den politischen Prozeß der Europäi-

schen Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union einzubringen“.294 Auch die 

Kompetenzen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), der zuvor fast gänzlich 

ausgeschlossen war, wurden ausgeweitet. Die Mitgliedstaaten können in der PJZS 

ihre letztinstanzlichen Gerichte verpflichten, die Entscheidungen dem Gerichtshof 

zur Vorabentscheidung vorzulegen und mit Eingliederung des Schengen-

Besitzstands ist der Europäische Gerichtshof für die Rechtskontrolle zuständig. Die 

Verstärkung der Rolle des EuGH spielt insofern eine wichtige politische Rolle, weil 

seine Rechtsprechung sich nicht nur auf Verfassungsfragen beschränkt, „sondern 

auch materielle Politiken wesentlich beeinflußt“295. Das berühmteste Beispiel hier-

für ist wohl das Dijon-Urteil von 1979. Das Europäische Parlament muss zu allen 

Fragen dieses Titels angehört werden - nach Ablauf der Fünf-Jahres-Frist soll der 

                                                           
291  Gehring (1998), S.66.  
292  Vgl. Art. 211 Abs. 2 EGV-A. 
293  Sie war nach Maastricht zwar in vollem Umfang an den Arbeiten beteiligt, aber ihr Initiativrecht 

auf bestimmte Bereiche beschränkt.  
294  Wallace (1996), S.150. 
295  Schumann (1996), S.125. 
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Rat einstimmig darüber abstimmen, ob das Mitentscheidungsverfahren auf Titel IV 

EGV-A Anwendung finden soll. Damit würde eine erhebliche Stärkung des EP er-

folgen und das Demokratie-Defizit entscheidend vermindert.  

 Ferner fand eine Ausweitung und Differenzierung der Aufgaben der EU/EG statt. 

In Artikel K.1 waren lediglich die Bereiche der Zusammenarbeit bestimmt, diese 

aber kaum inhaltlich ausgestaltet oder klare Ziele vorgegeben. Das ändert sich mit 

dem Amsterdamer Vertrag nachhaltig. Die neuen Artikel 62 bis 65 EGV-A sowie 

die Artikel 30 und 31 EUV-A haben deutlich mehr inhaltlichen Bezug als zuvor. 

Außerdem wurde die Unklarheit der Instrumente, die auch zu ihrer seltenen Benut-

zung beigetragen hat, weitgehend beseitigt. 

 Als Fazit lässt sich sagen, dass die Trennung der Rechtssysteme, und damit 

auch die Souveränität der einzelnen Staaten, durch die angestrebte Harmonisie-

rung im Bereich der Justiz- und Innenpolitik schrittweise aufgehoben wird. Damit ist 

ein Politikfeld, das Anfang der 90er Jahre zwischen den Mitgliedstaaten noch auf 

rein informeller Basis betrieben wurde, innerhalb von wenigen Jahren zum wichti-

ger Bestandteil des Gemeinschaftsrecht geworden. Dies ist umso erstaunlicher, als 

die justitielle Zusammenarbeit direkt den Kernbestand souveräner Staates berührt: 

„Die territorialen Grenzen zwischen Staaten trennen [...] langfristig gewachsene 

Rechtssysteme“.296  

 

4.3.3.2. Ambivalenzen in den Regelungen 
 

Es bleiben trotz aller Weiterentwicklungen Ambivalenzen in den Bereichen der Jus-

tiz und Inneres der EU bestehen, die auch die Amsterdamer Regelungen nicht als 

Endpunkt einer Entwicklung erscheinen lassen. Vielmehr werden die nächsten 

Jahre darüber entscheiden, wie schnell sich der „Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts“ in Europa entwickelt. Deshalb soll auch hier auch diese Zwiespäl-

tigkeiten kritisch angemerkt werden:  

                                                           
296  Gehring (1998), S.45.  
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1. Die Verfahren des vergemeinschafteten Titels IV haben viele Elemente der drit-

ten Säule beibehalten. Ein echter Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten hat 

bisher noch nicht stattgefunden.  

2. Nur mit dem Mittel der abgestuften Integration – Sonderstatus für Großbritan-

nien, Dänemark und Irland – wurden Fortschritte erzielt. 

3. Die Schwerfälligkeit des Entscheidungsprozesses wurde nicht beseitigt. 

4. Das Demokratiedefizit bleibt bestehen und die Zuständigkeit des EuGH ist im-

mer noch beschränkt – die Kontrolle beispielsweise von Europol und des Daten-

schutzes damit nicht gewährleistet. 

5. Das Problem der mangelnden Transparenz hat sich eher noch verstärkt. 

 

Im Übergangszeitraum von fünf Jahren werden im neuen Titel IV EGV Verfahren 

beibehalten, die denen der „dritten Säule“ von Maastricht ähneln. Das Einstimmig-

keitsprinzip im Rat wird vorläufig aufrechterhalten, das EP lediglich angehört und 

die Rechtskontrolle des EuGH tritt nur in Kraft, wenn er von einem letztinstanzli-

chen Gerichten eines Mitgliedstaats angerufen wird. Offen bleibt, ob EP und EuGH 

die gleiche Rechtsstellung erhalten, wie in den anderen Teilen des Gemeinschafts-

rechts üblich. 

 Mit dem Sonderstatus für Großbritannien, Dänemark und Irland in Titel IV EGV-

A und der Einbeziehung von Schengen wird die Integration in der EU flexibilisiert – 

nur über die Möglichkeit der sogenannten „Opting-ins“ und „Opting-outs“ konnten 

Fortschritte erzielt werden. In diesem Zusammenhang spricht man auch von einer 

Gemeinschaft der neuen „Zwölf“. In den Protokollen von Dänemark und Irland deu-

tet sich an, dass ein „Opting-in“297 wenigstens in Erwägung gezogen wird. Großbri-

tannien kristallisiert sich in der Gruppe der „Skeptiker“ hingegen als härtester Geg-

ner heraus. Da neue Mitgliedstaaten bei der Erweiterung der Union den gesamten 

„acquis commaunitaire“ übernehmen müssen, wird sichergestellt, dass es in Zu-

kunft nicht zu ähnlichen Sonderregelungen kommt.  

 Die Schwerfälligkeit des Entscheidungsprozesses und die mangelnde Effektivi-

tät der Strukturen wurden durch Amsterdam nicht grundsätzlich beseitigt: In der 

                                                           
297  Vgl. Protokoll über die Position Dänemarks Teil III Art. 7 EUV sowie das Protokoll über die Po-

sition des Vereinigten Königreichs und Irlands Art. 8 EUV. 
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PJZS wurde die Mehr-Ebenen-Struktur mit dem Koordinierungsausschuss auf-

rechterhalten.298 Auch das Einstimmigkeitsprinzip hatte wesentlich zur Ineffizienz 

der „dritten Säule“ in der Implementation beigetragen, doch gerade die deutsche 

Regierung verhinderte paradoxerweise die Einführung qualifizierter Mehrheiten, 

damit „[...] die anderen Mitgliedstaaten [nicht] gegen die deutsche Stimme im Rat 

eine Regelung treffen, wonach Deutschland gegenüber den anderen Mitgliedstaa-

ten in noch größerem Maße bei der Aufnahme von Flüchtlingen benachteiligt wird, 

als dies ohnehin der Fall ist“.299 Ein entscheidendes Hemmnis auf dem Weg zu in-

haltlichen und strukturellen Fortschritten bleibt somit zunächst bestehen.  

 Das Europäische Parlament besitzt sowohl auf EU- als auch auf EG-Ebene nur 

Anhörungsrechte. Es sind zwar leichte Verbesserungen im Vergleich zu Maastricht 

zu konstatieren: Dort beschränkte sich die parlamentarische „Kontrolle“ darauf, zu 

den wichtigsten Aspekten gehört zu werden. Die Entscheidung, ob nach Ablauf der 

Übergangsfrist das EP mit dem Mitentscheidungsverfahren in den neuen Titel IV 

einbezogen wird, ist auch mit dem „Opting-out“ der Skeptiker zweifelhaft. Die zwölf 

Staaten können nicht als homogene Einheit gesehen werden, die ihre nationalen 

Souveränitätsrechte in diesem Bereich aufgeben wollen.300   

 Die Gesamtheit der Regelungen, insbesondere die Flexibilisierung, „macht das 

Vertragswerk nicht nur komplex, sondern auch kompliziert“.301 Die mangelnde 

Transparenz als besonderes Kennzeichen des Amsterdamer Vertrags wird gegen-

über Maastricht sogar noch weiter verschärft. Durch „Opting-in“ und „Opting-out“ 

sowie Vetomöglichkeiten, viele Vertragsartikel, Querverweise und Protokolle ist zu 

bezweifeln, ob mit Amsterdam dem Grundsatz der Transparenz und damit der Ak-

zeptanz Rechnung getragen wird. Das Gegenteil ist der Fall: Die Bestimmungen im 

Amsterdamer Vertrag sind oft noch missverständlicher als die Regelungen in den 

Artikeln K und 100c des Maastrichter Vertrags. Wie der Maastrichter Vertrag ge-

zeigt hat, besteht zwischen den verfassungsrechtlichen Regelungen und der Poli-

tikdurchführung ein starker Zusammenhang. Die mangelnde Effizienz der ZBJI 

                                                           
298  Vgl. Art. 36, Abs. 1. 
299  Gimbal (1998), S.153. 
300  Vgl. Abschnitt 4.2.1. 
301  Rupprecht (1997), S.269. 
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nach Maastricht wurde von den verschiedenen Akteuren in erheblichem Maße auf 

die unpräzisen und widersprüchlichen Regelungen zurückgeführt. 

 Der Amsterdamer Vertrag ist für die Bereiche der Justiz- und Innenpolitik mit 

Verweis auf Abschnitt 4.3.3.1. trotz aller Vorbehalte ein großer Einschnitt in der In-

tegrationsentwicklung der europäischen Gemeinschaft.  

 

4.4. Modellanwendung – Ergebnisse des Amsterdamer Vertrags 
 

Nachdem in Abschnitt 4.1.3. die Entscheidungen im Rahmen des Policy-Typus III 

hauptsächlich auf die Ausprägung der Konstellation der unabhängigen Variablen 3 

zurückgeführt wurden, soll an dieser Stelle die Reaktion des politischen Systems 

der EU anhand des Modells zusammengefasst und analysiert werden.  

 Die einzelnen Entscheidungen im Rahmen des Policy-Typus III wirkten sich auf 

das Akteursverhalten auf supranationaler und nationaler Ebene aus und verstärk-

ten damit die Wirkungen der Einführung der „dritten Säule“ (Typus IV). Dieser Um-

stand wird anhand der Evaluation der Ergebnisbilanz und der gesteigerten Ausei-

nandersetzung mit dem Themenkomplex deutlich:  
 
Anders als 1990/91 zur Zeit der Verhandlungen um den Maastrichter Vertrag haben ver-
schiedene Akteure zur Vorbereitung der Regierungskonferenz 1996/97 in vielen Papieren 
ihre Positionen formuliert und in die öffentliche Diskussion eingebracht.302  
 

Die gescheiterte Implementation der ZBJI wurde vor der Regierungskonferenz 

1996, dem Zeitpunkt der Wirkung, von den mitgliedstaatlichen und supranationalen 

Akteuren auf die Widersprüchlichkeiten und Defizite der institutionellen Arrange-

ments der „dritten Säule“ zurückgeführt: So forderte die überwiegende Mehrheit 

der mitgliedstaatlichen Akteure die Vergemeinschaftung der Teilbereiche „Einwan-

derungs-, Asyl-, und Visumspolitik“. In der „dritten Säule“ sollten die Gemein-

schaftsorgane – insbesondere der EuGH – gestärkt und die Regelungen 

zielgerichteter und eindeutiger werden.  

 

 Dass neue Bereiche – wie die Verhütung und Bekämpfung des Rassismus und 

der Fremdenfeindlichkeit303 – einbezogen werden sollten, die zuvor nicht Teil der 
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ZBJI waren, ist ebenfalls auf die unzureichenden Regelungen des Maastrichter 

Vertrags zurückzuführen, die dem Problemdruck nicht gerecht wurden. Zusam-

menfassend ist zu folgern, dass die vorhandenen institutionellen Arrangements als 

geltendes Recht und die Erfahrungen mit ihrer Unsetzung die Referenzebene und 

den kanalisierenden Rahmen für den Amsterdamer Vertrag (Policy-Typus I) der 

ZBJI nach Maastricht bildeten. An die Verfechter einer Weiterentwicklung der Be-

reiche Justiz und Inneres wurden demnach weniger hohe „Anforderungen“ gestellt, 

das Thema in die Agenda der kommenden Regierungskonferenz einzubringen – 

vor Maastricht bestand als Referenzebene lediglich die informelle Zusammenarbeit 

ohne Verfassungsstatus.  

 Die Konstellation der unabhängigen Variablen 1 stellt sich somit wie folgt dar: 

Die Art der Akteure, die sich mit der anstehenden Entscheidung auseinander setz-

te, waren vor allem die mitgliedstaatlichen Regierungen, aber auch die supranatio-

nalen Organe. Einfluss konnten die supranationalen Akteure, Kommission und EP, 

mit ihren Berichten über das Funktionieren des Vertrags über die Europäische U-

nion in der speziell eingesetzten „Reflexionsgruppe“ ausüben. Ihr Grundeinstellun-

gen und Interessen erlangten dadurch größere Geltung auf das Agendasetting zu 

den Regierungskonferenzen 1996/97 als zu den Regierungskonferenzen 1990/91, 

weil sie ihre institutionellen Eigeninteressen, die Ablehnung der Säulen-

Konstruktion, stärker einbringen konnten. Ihre Bestandsaufnahme der Ineffizienz 

der Implementation der ZBJI entwickelte sich zum Grundkonsens aller beteiligten 

Akteure. Wie bei Policy-Typus I üblich, kamen mit den Initiativen von Kohl und Chi-

rac vor und während der Regierungskonferenzen 1996/97 auch von Regierungs-

chefs direkt wichtige Impulse für die Politikneuformulierung. So forderten sie wei-

terhin die Vergemeinschaftung weiterer Bereiche der „dritten Säule“ und eine Stär-

kung von „Europol“.  

 In Bezug auf die Eigenschaften der Akteure lässt sich kein grundsätzlicher, aber 

ein sichtlicher Wandel konstatieren. Auf dem Kontinuum zwischen den beiden un-

terschiedlichen Grundpositionen, Großbritannien und Deutschland sind hier bei-

spielhaft genannt, wurde von der Mehrzahl der Staaten eine Annäherung der ZBJI 

                                                                                                                                                                                 
302  Piepenschneider (1996), S.76.  
303  Vgl. Art. 29 Abs. 1 EUV-A. 
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an die Gemeinschaft als Lösung für ihre bisherige mangelnde Effizienz gesehen, 

wenn auch durchaus unterschiedliche Vorschläge eingebracht wurden. Diese Ent-

wicklung kann als policy-orientiertes Lernen bezeichnet werden, weil aus erkann-

ten Defiziten Rückschlüsse gezogen und bei der Politikneuformulierung neue Lö-

sungen gesucht wurden. Dabei wird keineswegs unterstellt, dass die Lernprozesse 

lediglich in einer bestimmten Phase stattgefunden haben, zum Ausdruck kamen 

sie jedoch hauptsächlich vor Beginn der Regierungskonferenzen.304 Ferner kamen 

mit Österreich, Finnland und Schweden neue EU-Mitgliedstaaten hinzu, die mit 

Blick auf ihre Grundpositionen nicht in die dritte Gruppe der Mitgliedstaaten – also 

der Gegner einer Integration der ZBJI – eingeordnet werden können. 

 In diesem Zusammenhang sind die Charakteristika der Akteursbeziehungen zu 

berücksichtigen. Als maßgebliche Akteursbeziehungen zur Erklärung des Policy-

Wandels durch den Vertrag von Amsterdam fällt politikfeldintern offensichtlich die 

Expansion des Schengen-Regimes auf. Diese Beziehung korreliert, abgesehen 

von dem Sonderstatus Dänemarks, sehr stark mit den Staaten, die bereit waren, 

den neuen Titel IV und das Schengen-Protokoll in das Gemeinschaftsrecht einzu-

beziehen. Mit dieser „verstärkten Zusammenarbeit“ etablierte sich zwischen Maast-

richt und Amsterdam eine Koalition in den Politikfeldern der ZBJI: War das Ver-

hältnis während der Regierungskonferenz 1990/91 von Schengen-Staaten zu den 

nicht-assoziierten EU-Mitgliedern noch 8:4, so wandelte es sich bei der Regie-

rungskonferenz 1996 drastisch zu 13:2. Diese Akteursbeziehung hat ihren lokalen 

Schwerpunkt auf der mitgliedstaatlichen Ebene und ist vor allem auf die Gewäh-

rung der Freizügigkeit und geeignete Ausgleichsmaßnahmen beschränkt auf das 

Politikfeld Justiz und Inneres. Die Art der Beziehung ist stark formalisiert und insti-

tutionalisiert. Bei der Akteursbeziehung zwischen Großbritannien und Irland, den 

beiden letzten EU-Mitgliedstaaten, die dem Schengen-Regime nicht angehörten, 

vollzog sich keine einschneidende Veränderung:  
 
Auf der anderen Seite blieb Großbritannien entschlossen, sich der Politik der Abschaffung 
der Personenkontrollen auch weiterhin zu entziehen. Irland nahm aufgrund seiner geografi-

                                                           
304  Auf dieses Defizit der „Phasenheuristik“ verweist Sabatier (1993, S.119), weil das policy-

orientierte Lernen eine Erscheinung des gesamten Policy-Prozesses sei und sich nicht auf ein-
zelne Phasen begrenzen lässt.   
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schen Lage eine Mittelposition ein, indem es seine Haltung, wie seit langem, von der des 
großen Nachbarn abhängig machte.305 
 

Auch bei Großbritannien und Irland lagen kontinuierliche und stabile Kontakte vor, 

die dazu beitrugen, dass die integrationsfreundliche Grundhaltung Irlands gleich-

sam überdeckt wurde. So ist direkt die Einbeziehung des Schengen-Protokolls in 

EUV/EGV mit Sonderregelungen für Großbritannien, Irland und Dänemark zu er-

klären. Als eine weitere erwähnenswerte Akteursbeziehung blieb die Partnerschaft 

Paris-Bonn erhalten, die nach anfänglichen Irritationen zwischen Kohl und Chirac 

dazu beitrug, die ZBJI zu vertiefen. 

 Im Gegensatz zum Beginn der 90er Jahre zeichnet sich die Situationsstruktur 

nicht durch vergleichbare „Umwälzungen“ aus. Zwar gab es situative Variable, die 

die Verhandlungen beeinflussten und beeinträchtigten, wie die BSE-Krise und die 

deutsch-französischen Auseinandersetzungen um den Stabilitätspakt, es konnten 

jedoch keine direkten Auswirkungen auf die Umgestaltung der „dritten Säule“ fest-

gestellt werden. Als eine situative Variable, die zu Weiterentwicklungen der „dritten 

Säule“ führte, kann der Regierungswechsel in Großbritannien gesehen werden. 

Die neue Regierung unter Tony Blair zeigte sich kompromissbereiter, ohne ihre 

Grundhaltung gegenüber der EU aufzugeben. 

 Augenfällig hingegen die Bedeutung der Problemstruktur. Wegen der großen 

Relevanz und Reichweite der Entscheidung (Policy-Typus I) war der Sachgegens-

tand entscheidend für das gesteigerte Interesse der Mitgliedstaaten und der Orga-

ne auf supranationaler Ebene über die Weiterentwicklung der „dritten Säule“. Im 

Gegensatz zu großen Veränderungen von 1990 umfasste der Problemdruck der 

Regierungskonferenz 1996/97 die Folgewirkungen des epochalen Umbruchs. Da-

zu zählte auf jeden Fall die anstehende Osterweiterung: Nach Inkrafttreten des 

EU-Vertrags wurden zehn Beitrittsanträge von MOE-Staaten gestellt. Daraus erge-

ben sich gesteigerte Anforderungen an eine gemeinsame Grenzübertrittspolitik, 

Asyl- und Ausländerpolitik und nicht zuletzt zur Bekämpfung der grenzüberschrei-

tenden Kriminalität. Nach Ratifizierung dieses Vertragswerks hatten die Gremien 

der Gemeinschaft die Möglichkeit, „[...] sich mit fast allen traditionellen Staatsauf-

                                                           
305  Gehring (1998), S.65. 
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gaben zu beschäftigen“.306 Die Problemstruktur wurde maßgeblich beeinflusst 

durch Einführung der Unionsbürgerschaft und die Implementierung des Binnen-

markts: In allen Politikbereichen der „dritten Säule“ können Funktionsbezüge zu 

dem durch Maastricht institutionalisierten Binnenmarkt hergestellt werden.307 Somit 

kann die „dritte Säule“ auch als „Langzeitfolge des funktionalen Integrationsansat-

zes der EWG gesehen werden“.308 Die Einführung der Unionsbürgerschaft309 – de-

ren Rolle nach Maastricht als Ersatz der nationalen Staatsbürgerschaften oft falsch 

interpretiert wurde – hatte zur Folge, dass die Freizügigkeit und Sicherheit der EU-

Bürger gewährleistet werden musste – zentrale Anliegen der Bereiche Justiz und 

Inneres.  

 Durch die Referenden nach Maastricht hatte es quasi den „Zwang“ gegeben, 

sich mit den bürgernahen Bereichen, gerade der ZBJI, intensiver und kritischer 

auseinander zu setzen, sodass das Thema ein zentraler Punkt auf der Agenda der 

Regierungskonferenz war.310 Dies wurde schon auf der Tagung des Europäischen 

Rates in Korfu deutlich, dort wurde „generell die Bedeutung der Arbeiten im Rah-

men der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres zur Bewältigung der 

durch das organisierte Verbrechen [...] verursachten Gefahren“311 betont.  

  Ziel einer Revision des Maastrichter Vertrags musste im Wesentlichen das Wie-

dererlangen des Vertrauens der europäischen Bürger sein, denn Fragen der inne-

ren Sicherheit und die Verwirklichung der Freizügigkeit in der EU stellen ausgewie-

sene Interessengebiete der EU-Bürger dar.312  

                                                           
306 Wessels (1992), S.3.  
307  Vgl. dazu Müller-Graff (1996), S.20ff.: Der Autor nennt u.a. funktionale Bezüge zwischen den 

Artikeln K.1-3 EUV-M und der Binnenmarktstabilisierung sowie die Überschneidungen der ein-
zelstaatlichen Zugangspolitik und dem Binnenmarktziel.   

308  Ebd., S.24.  
309  Die Unionsbürgerschaft ist festgehalten in 8 EGV-M. 
310  Vgl. Meinert (1998), S.165. 
311  Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Korfu vom 24./25. Juni 1994, Bul-

letin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 73 vom 4. August 1994. fi-
le:///E|/data/1_1_9.htm. 

312  Untermauert wird diese Annahme durch Umfragen über die wichtigsten Prioritäten (siehe An-
hang 5), die die Europäer der EU in den kommenden zehn Jahren der EU zuordnen: Es lässt 
sich eindeutig sagen, dass die innere Sicherheit ein herausragendes Bedürfnis der Öffentlich-
keit darstellt: Fünf der zehn wichtigsten zu lösenden Aufgaben stammen aus dem Bereich der 
ZBJI und der Freizügigkeit. 87 Prozent der befragten Unionsbürger sehen den Kampf gegen 
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[...] Die Innen- und Justizpolitik [wurde] in den 90er Jahren zumindest von einigen Regie-
rungen, der Kommission und dem Europäischen Parlament zunehmend als ein Bereich be-
trachtet, in dem die Union nicht nur echte Fortschritte in der innenpolitischen Integration er-
zielen könnte [...]; Inneres und Justiz war nunmehr zudem ein Bereich, in dem durch Maß-
nahmen in von Bürgern als besonders wichtig erachteten Feldern – wie der inneren Sicher-
heit – wirksamer das Eingehen auf Bürgerinteressen, „Bürgernähe“ und den „Mehrwert“ eu-
ropäischer Lösungen demonstriert werden konnte.313 
 

Bei der Revision der Maastrichter Regelungen waren aus Sicht der EU also Er-

gebnisse zu erzielen, die mindestens in Bezug auf die symbolische Wirkung ein 

responsives Handeln erkennen ließen. Nicht umsonst war das Schlagwort „ein 

bürgernahes Europa“ ein Schwerpunkt der Agenda, die neben der Subsidiarität, 

der Vereinfachung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften natürlich auch die Be-

reiche Justiz und Inneres beinhaltete. Die unterschiedlichen Akteure waren daher 

gezwungen, sich inhaltlich schon frühzeitig mit der Reform der Maastrichter Rege-

lungen auseinander zu setzen, was in der Kategorie Art und Eigenschaft der Ak-

teure ausführlich dokumentiert wurde.  

 Eine wesentliche Voraussetzung für diese Prozesse war die Festlegung einer 

Regierungskonferenz für das Jahr 1996: Im Rahmen des Artikels N Absatz 2 EUV-

M314 stand der Zeitpunkt seiner Wirkung als Rechtsvorschrift zum Verfahren der 

Vertragsänderung fest. Die Festlegung des Zeitpunkts bedingte außerdem die Ein-

setzung der „Reflexionsgruppe“, welche die maßgebliche Instanz für die Evaluation 

der Maastrichter Regelungen war. Die supranationale Ebene als Ort der Wirkung 

hatte die Richtung mit der möglichen Änderung der Verträge auch eindeutig vorge-

zeichnet.  

 

 

 

 

 

            
                                                                                                                                                                                 

die organisierte Kriminalität an oberster Stelle, dicht gefolgt von der Bekämpfung des Drogen-
handels. Mit über 70 Prozent werden illegale Schlepperbanden sowie die freie Wahl des Ar-
beitsplatzes und des Wohnorts als Aufgaben genannt, die die EU angehen sollte. 

313  Monar (2000), S.20. 
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314 Die Revision war ebenfalls festgehalten in Art. B.5 EUV-M, Art. 189b Abs. 8 EGV-M, Art. J.4 

und J.10 EUV-M sowie den Erklärungen 1 und 16 des Maastrichter Vertrags. 
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Diese Veränderungen der Problemstruktur führten dazu, dass die Mehrzahl der Ak-

teure bereit waren, Regelungen der abgestuften Integration in Kauf zu nehmen, 

wodurch Irland und Großbritannien nur partiell an den Neuerungen beteiligt sind. 

Diese „flexible Integration“, vor Maastricht ein Tabuthema für die Gemeinschaft, 

kann auch auf politikfeldübergreifende Lernprozesse zurückgeführt werden, weil 

auf die Erfahrung mit der Implementation der WWU in den EGV im Rahmen des 

Maastrichter Vertrags zurückgegriffen werden konnte.315  

 In Schaubild 4 sind die wichtigsten oben aufgezählten Faktoren in vereinfachter 

Form festgehalten. Die Folgewirkungen des Amsterdamer Vertrags als unabhängi-

ge Variable sind bereits aufgeführt, werden jedoch nicht mehr analysiert. Als wich-

tigste aktuelle Ereignisse können der „Wiener Aktionsplan“ und der Europäische 

Rat von Tampere gesehen werden.316 Damit gehen institutionelle Veränderungen 

durch Aufbau der neuen Generaldirektion Justiz und Inneres im Oktober 1999 und 

die Änderung der Arbeitsstrukturen des Rats einher.317 Zu untersuchen wäre die 

Herausbildung von Policy-Netzwerken. 

                                                           
315  Vgl. Müller (1997), S.107. 
316  Monar (2000), S.23ff. 
317  Siehe Anhang 6. 
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5. Bilanz der Analyse 
 

Im Rahmen dieser Untersuchung werden in den anschließenden Abschnitten die 

eingangs gestellten Forschungsfragen beantwortet: Zunächst werden die Determi-

nanten für die einschneidende Integrationsentwicklung der Bereiche Justiz und In-

neres der EU zwischen dem Maastrichter und dem Amsterdamer Vertrag aufge-

zeigt. Dazu werden die Veränderungen der unabhängigen Variablen des „erweiter-

ten policy-analytischen Modells“ zwischen Maastricht und Amsterdam herausgear-

beitet und die aufgestellten Hypothesen geprüft. 

 Anhand der Ergebnisse ist zu untersuchen, inwieweit das „erweiterte policy-

analytische Modell“ tauglich ist, diese Integrationsentwicklung plausibel zu erklären 

und welche Schlüsse sich für weitere Analysen ziehen lassen. Abschließend wer-

den die Defizite der Analyse diskutiert, und welche weiteren Fragen Stoff für zu-

künftige Forschungsarbeiten bieten.   

 

5.1. Determinanten der Integrationsentwicklung 
 

In dieser Arbeit wurde die Entwicklung der Bereiche Justiz und Inneres in der EU 

seit Anfang der 70er Jahre beleuchtet, als erste Ansätze einer zwischenstaatlichen 

und rein informellen Zusammenarbeit in diesen Feldern auf europäischer Ebene 

erkennbar waren. Wie in den beiden vorangegangenen Kapiteln dargestellt, haben 

sich entscheidende verfassungsrechtlichen Entwicklungsschritte in den Bereichen 

Justiz und Inneres durch die Verträge von Maastricht und Amsterdam vollzogen. 

Im ersten Schritt war mit den Beschlüssen von Maastricht eine stark intergouver-

nemental ausgerichtete Zusammenarbeit (ZBJI) mit einzelnen supranationalen E-

lementen der EU-Staaten vertraglich festgehalten worden – die Widerstände bei 

der Abgabe nationalstaatlicher Souveränität waren evident. Im zweiten Schritt folg-

te eine beachtliche Supranationalisierung dieser Bestimmungen durch einen Aus-

bau von Gemeinschaftskompetenzen im Amsterdamer Vertrag.318  

                                                           
318  Vgl. dazu die Abschnitte 3.3. und 4.3.2  
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 Es kann eindeutig von einem Zusammenwachsen der „dritten Säule“ und der 

EG gesprochen werden, wenn auch noch eine Reihe von Ausnahmeregelungen 

gelten. Im Fokus der Arbeit stand dabei die primäre Forschungsfrage nach den De-

terminanten den Wandel der Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres 

der EU durch den Amsterdamer Vertrag bestimmten. Wie hat sich die  Konstellati-

on der unabhängigen Variablen nach Maastricht geändert? 

 Die institutionellen Arrangements und die resultierende Umsetzung (PolicyTy-

pen III) der „dritten Säule“ des Maastrichter Vertrags, für den wachsenden Prob-

lemdruck offensichtlich unzureichend, dienten als Voraussetzung und Referenz-

ebene der Revision. Eine Erklärung können sie jedoch nicht allein liefern, weil an-

sonsten in anderen Politikfeldern der EU eine entsprechende Reaktion gleichsam 

automatisch hätten stattfinden müssen, wie am Beispiel der GASP zu erkennen ist. 

Die GASP erhielt durch den Vertrag von Maastricht einen ähnlichen verfassungs-

rechtlichen Rahmen, dennoch kam es bei steigendem Problemdruck zu keinem 

entsprechenden Durchbruch.319 In ähnlichen Fällen besteht zwar weitgehend Kon-

sens, dass bestehende Regelungen unzureichend sind, es steht allerdings meist 

auf einem anderem Blatt, „ob und inwieweit sich diese Einsicht angesichts unter-

schiedlicher mitgliedstaatlicher Positionen und des Beharrens auf nationalstaatli-

cher Souveränität auch in praktische Lösungen umsetzen lässt.“320   

 Bei Betrachtung der Modellanwendungen kann festgestellt werden, dass offen-

sichtlich eine Veränderung der Akteursbeziehungen und -eigenschaften zwischen 

den Verträgen von Maastricht und Amsterdam stattgefunden hat, die die Grundla-

ge für den Wandel der „dritten Säule“ darstellen. Als Grund dafür kristallisieren sich 

vor allem die in der Problemstruktur zusammengefassten Motive heraus, die nun 

lediglich stichwortartig bilanziert werden, weil sie in den Modellanwendungen be-

reits ausführlicher beleuchtet wurden.  

(1) Der Problemdruck war eine wesentliche Variable für die Einführung der „dritten 

Säule“ von Maastricht. Verschiedene Faktoren bedingten, dass er sich in der Zeit 

zwischen Maastricht und Amsterdam noch verschärfte:  
 

                                                           
319  Vgl. Algieri (1998), S.120. 
320  Schumann (1999), S.16.  
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These new questions include new forms of migration from Eastern Europe after the end of 
the cold war; the explosion in the numbers of refugees and asylum seekers; and the in-
creasing ease of mobility of migrants with transnational communications, cultural diasporas 
and global transport sytems.321 

 

Gerade im Bereich der Einwanderungspolitik ist seit Mitte der 90er Jahre ein stei-

gender Problemdruck durch globale Krisen und Umschwünge zu erkennen. 

(2) Die Referenden nach Maastricht trugen wesentlich dazu bei, dass eine effizien-

tere Unionspolitik in den „bürgernahen“ Bereichen Justiz und Inneres erforderlich 

wurde. Vor allem im Europäischen Rat, von der Kommission und dem EP wurde 

dieser Umstand thematisiert und aufgegriffen.322 Bei den supranationalen Akteuren 

gab es zwar kaum Veränderungen ihrer Wertesysteme, sie stellten sich aus institu-

tionellen Eigeninteressen bereits während der Regierungskonferenzen 1990/91 

gegen die Säulen-Konstruktion. Im Gegensatz zu der Zeit vor Maastricht war es 

ihnen danach jedoch leichter, ihren Einfluss geltend zu machen – auch wenn sie in 

die Zusammenarbeit innerhalb der „dritten Säule“ nur mit starken Einschränkungen 

eingebunden waren. Eine Zunahme der Mehr-Ebenen-Dynamik zwischen suprana-

tionaler und nationaler Ebene ist somit festzuhalten. 

(3) Es wurde festgestellt, dass in den Mitgliedstaaten durch eine stärkere Ausei-

nandersetzung mit dem Sachgegenstand Prozesse in Gang kamen, die als Policy-

Learning bezeichnet werden können. Aus der Reformdiskussion war die Tendenz 

der Mehrheit ersichtlich, eine stärkere Zuweisung von EU-Kompetenzen für effi-

zienzfördernd zu halten. Die divergierenden Grundhaltungen der Akteure waren 

wegen Relevanz und Reichweite des Sachgegenstands prägend für Entscheidun-

gen im Bereich der ZBJI – damit vor allem die subjektive Dimension der Problem-

struktur.  

(4) Die funktionalen Bezüge waren prägend für die Entwicklung der ZBJI.323 Dabei 

war es in erster Linie das Binnenmarktprojekt, das wesentlich zur Einführung der 

„dritten Säule“ im Maastrichter Vertrag beigetragen hat. Durch den Maastrichter 

Vertrag erhöhte sich die Anzahl der funktionalen Verflechtungen und Überschnei-

dungen: Die Trennung einzelner, zusammengehöriger Politikbereiche durch die 

                                                           
321  Favell (1998), S.2. 
322  Monar (2000), S.20. 
323  Vgl. Müller-Graff (1997), S.273. 



5. Bilanz der Analyse 
                                    

124 

Säulenkonstruktion erwies sich nicht als praxistauglich. Durch Einführung neuer 

Politikbereiche der EU im Rahmen des Maastrichter Vertrag – beispielsweise die 

Einführung der Unionsbürgerschaft – ergaben sich neue Zwänge zur Schaffung 

„eines Raums der Sicherheit, Freiheit und des Rechts“. Die ausgelöste Dynamik 

durch die Wirkung vorhergehender EU-Policies als unabhängige Variable im 

Schumann’schen Modell ist also evident. 

(5) Durch die Neubeitritte von Österreich, Finnland und Schweden sowie durch die 

damit verbundene Expansion des Schengen-Regimes veränderten sich die Ak-

teursbeziehungen zugunsten der Befürworter der ZBJI im Rahmen der Gemein-

schaft. 

(6) Die Vergemeinschaftung von Teilen der „dritten Säule“ wurde durch die „Op-

ting-outs“ der „Skeptiker“ – Großbritannien, Irland und Dänemark – möglich. Auf-

grund ihrer Grundhaltungen gegenüber der EU konnte nur durch das Modell der 

flexiblen Integration die Entscheidungsblockade auf der Regierungskonferenz ü-

berwunden und der neue Titel IV sowie die Einbeziehung des Schengen-

Besitzstands ermöglicht werden. Die Bereiche Justiz und Inneres sind somit ein 

Paradebeispiel für die abgestufte Integration in der EU. 

 Die veränderten Akteurseigenschaften und -beziehungen führten letztlich  dazu, 

dass es von der Mehrzahl der Akteure für dringlicher erachtet wurde, eine Weiter-

entwicklung zu erzielen, als eine einheitliche Integrationsentwicklung fort zu führen. 

Was bedeuten diese Ergebnisse nun für die aufgestellten Hypothesen? 

4. Wenn es maßgebliche Veränderungen der Akteursbeziehungen und Akteursei-

genschaften gibt, dann ist eine Voraussetzung für weitergehende Integrations-

schritte in der EU gegeben.  

Wie im Ergebnis bereits festgehalten, wird die Änderung der Akteurskoalitionen -  

im Sinne von Gegnern und Befürwortern weiterer Integrationsschritte – als Haupt-

grund für den Wandel der „dritten Säule“ gesehen. 

5. Wenn in der EU erste, auch nur rudimentäre Regelungen in einem Politikfeld 

geschaffen werden, dann ergeben sich Möglichkeiten für Lernprozesse, die den 

Verlauf der weiteren Integration prägen.  

Die Lernprozesse im Bereich der „dritten Säule“ konnten nur aufgrund der Imple-

mentation der „dritten Säule“ gesammelt werden. Auch wenn die diesbezüglichen 



5. Bilanz der Analyse 
                                    

125 

Regelungen im Maastrichter Vertrag sehr rudimentär waren, dienten sie doch als 

„Einfallstor“ für die folgenden Schritte. 

6. Wenn durch vorhergehende Policies starke Funktionsbezüge zwischen EU-

Policies geschaffen werden, ergibt sich eine Tendenz zur Integration neuer Poli-

tikfelder.  

Im Fall der Herausbildung und Entwicklung der „dritten Säule“ sind die Funktions-

bezüge unübersehbar, die eine Dynamik bedingten. Sie waren eine notwendige, 

wenn such nicht hinreichende Bedingung. 

 Diese Ergebnisse basierend auf der Anwendung des „erweiterten policy-

analytischen“ Modells können natürlich zunächst nur für den beschriebenen Einzel-

fall gelten und müssen im Rahmen vergleichender Politikfeldanalysen weiter getes-

tet zu werden. Im nächsten Abschnitt soll eine Interpretation der Ergebnisse und 

eine Einordnung in den Forschungsstand diskutiert werden. 

 

5.2. Integrationstheoretischer Ertrag – Erkenntnisse aus der Beschäftigung 
mit den Bereichen Justiz und Inneres  
 

Die zweite Frage der vorliegenden Arbeit richtete sich auf die Eignung des ausge-

wählten theoretischen Ansatzes, die Entwicklung der „dritten Säule“ zu erklären. 

Gleichsam soll diskutiert werden, welche Schlüsse sich für die Integrationsentwick-

lung der EU ziehen lassen und wie die Ergebnisse in den Forschungsstand einge-

ordnet werden können. 

 Zunächst ist festzuhalten, dass es in der Analyse möglich war, alle identifizierten 

Faktoren den verschiedenen Konstellationen des Rasters der unabhängigen Vari-

ablen zuzuordnen. Anhand der Einordnung vorliegender Daten in das Analyseras-

ter des „erweiterten policy-analytischen Modells“ konnten im Rahmen dieser For-

schungsarbeit Determinanten für die Integrationsentwicklung der Bereiche Justiz 

und Inneres gefunden werden.  

 Inwiefern lässt sich nun das „Grundmuster zur Herausbildung von Politikfeldern 

in der EG“324, das Schumann aus dem „erweiterten policy-analytischen Modell“ ab-

leitet, auf die Entwicklung der ZBJI anwenden? Bei Betrachtung des Gesamtüber-



5. Bilanz der Analyse 
                                    

126 

blicks (Vgl. Schaubild 5), den die vorliegenden Fallstudie über die Entwicklung der 

ZBJI geliefert hat, deuten sich viele Analogien an, wobei aber kein „Durchlaufen“ 

der fünf idealtypischen Konstellationen der unabhängigen Variablen erfolgte. Es 

zeigte sich jedoch deutlich die Relevanz der EU-Policies als unabhängige Variable: 

Schon durch den EWG-Vertrag, der keine Vorschriften in den Bereichen Justiz und 

Inneres enthielt, wurde die Problemstruktur in der Art beeinflusst, dass die Mit-

gliedstaaten seit Mitte der 70er Jahre justitielle und polizeiliche Fragen nicht mehr 

nur in nationaler Eigenregie bewältigen konnten. Als Ergebnis entstanden jedoch 

keine Policies, wie beispielsweise das „erste Umweltaktionsprogramm“, sondern 

ein System von Arbeitsgruppen, das in zwischenstaatlicher Zusammenarbeit gänz-

lich außerhalb des EU-Rahmens existierte.   

 Dass diese Situation für eine Reihe von Staaten nicht befriedigend war, äußerte 

sich in der Existenz des Alternativ-Regimes von Schengen ab Mitte der 80er Jahre. 

Erst mit dem geplanten Binnenmarktprojekt der EEA und dem epochalen Umbruch 

Anfang der 90er Jahre, wurde die Problemstruktur so massiv beeinflusst und Inter-

dependenzen mit den Bereichen Justiz und Inneres geschaffen, dass bis dahin 

noch Kernbereiche nationaler Souveränitäten in den Aufgabenbereich den EU fie-

len. Es öffnete sich quasi ein „Policy-Window“325, das es verschiedenen Befürwor-

tern der Integration der Bereiche Justiz und Inneres – Akteuren wie Kohl und Mitte-

rand sowie der Kommission – ermöglichte, eine „Reaktion mittels Policy“ zu erwir-

ken. Das Ergebnis des „Spill-over-Effekts“ schlug sich in der „dritten Säule“ des 

Maastrichter Vertrags (Policy-Typus I) nieder, der eindeutig „durch den hinhalten-

den Widerstand der Mitgliedstaaten gegen die Abgabe von Kompetenzen“326 ge-

prägt war – durch die Konstellation der unabhängigen Variablen 4. Die „dritte Säu-

le“ von Maastricht (als Policy-Typus IV interpretiert) war trotz aller Widersprüchlich-

keiten ein äußerst wichtiger Schritt für die weitere Dynamik, gleichsam ein Einfalls-

tor für die weitere Integration, weswegen diesem Vertragswerk auch ein großer 

Abschnitt eingeräumt wurde.  

                                                                                                                                                                                 
324  Vgl. Schumann (1996), S.296ff. 
325  Kingdon (1984), S.173. 
326  Vgl. Schumann (1996), S.297. 
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 Im Fokus der Arbeit stand die Frage nach den Determinanten für die „nennens-

werten Erfolge“327 des Amsterdamer Vertrags in der ZBJI nur wenige Jahre später. 

wurden auf die Veränderung der Akteurseigenschaften und -beziehungen zurück-

geführt. So dienten die offensichtlich unzureichenden institutionellen Arrangements 

der ZBJI des Maastrichter Vertrags als Voraussetzung und Referenzebene der 

Revision. Eine Erklärung konnten sie und der steigende Problemdruck jedoch nicht 

allein liefern, weil sonst bei vielen anderen Politikfeldern der EU eine entsprechen-

de Reaktion quasi automatisch hätte stattfinden müssen. Hauptsächlich aufgrund 

der geänderten Problemstruktur, die sich aus einer Summe von Faktoren zusam-

mensetzte (Vgl. 5.1.), fand eine Veränderung der Akteursbeziehungen und -

eigenschaften statt. Anhand dieser Veränderungen können die Inhalte des Ams-

terdamer Vertrags zu den Bereichen Justiz und Inneres erklärt werden. 

 In einer holzschnittartigen Gegenüberstellung mit anderen sensiblen EU/EG-

Politikfeldern wird klar, weshalb bei dieser Entwicklung kein „automatisches, zwin-

gendes, den Akteuren keine Wahl lassendes ‚Spill-Over‘“328 in Gang kommen 

muss. Die GASP beispielsweise existierte mit ihren Vorläufer schon länger als die 

Bereiche Justiz und Inneres auf EU-Ebene. Erste Pläne gab es bereits in den 50er 

Jahren, die rein zwischenstaatliche Kooperation im Rahmen der EPZ bestand seit 

Anfang der 70er Jahre. Auch hier führten die „Erkenntnisse über die Unzulänglich-

keit der vereinbarten Rahmenbedingungen in die Reformüberlegungen“329 in Kom-

bination mit dem Problemdruck – unter anderem der Einmarsch russischer Trup-

pen in Afghanistan, die Golfkrise und der Fall des Eisernen Vorhangs – letztlich 

über die EEA zur Bildung der „zweiten Säule“ im Vertrag von Maastricht. Dass trotz 

konzeptioneller Ähnlichkeiten zwischen den Regelungen der Bereiche Justiz und 

Inneres und der GASP durch den Vertrag von Amsterdam kein vergleichbarer qua-

litativer Sprung verbunden war, lässt sich mit der unterschiedlichen Konstellation 

der Variablen des „erweiterten policy-analytischen Modells“ begründen: Im Vorder-

grund stand dabei der „besondere Sachgegenstand“330 der GASP, der bei den un-

terschiedlichen Grundeinstellungen der Mitgliedstaaten kaum Konsens und Mög-
                                                           
327  Müller-Brandeck-Bocquet (1997), S.22. 
328  Schumann (1996), S.297. 
329  Franco Algieri (1998), S.89. 



5. Bilanz der Analyse 
                                    

128 

lichkeiten für weitergehende Integrationsschritte zuließ – das Prinzip der abgestuf-

ten Integration ist im Bereich der GASP weit weniger denkbar als in anderen EU-

Politikfeldern. Ferner betreffen Fragen der Innen- und Justizpolitik die Unionsbür-

ger in viel direkterer Weise, somit ergab sich nach den Maastrichter Referenden 

eine andere Problemstruktur. Die funktionalen Bezüge zwischen ZBJI und anderen 

Bereichen der Unionspolitik – insbesondere natürlich dem Binnenmarktprojekt – 

waren deutlich stärker ausgeprägt als in den Bereichen der Außen- und Sicher-

heitspolitik.  

 Ein weiteres Beispiel gegen Automatismen durch „Spill-Over“ ist die Integrati-

onsentwicklung der WWU, die wie die GASP und ZBJI den „High Politics“ zuzu-

rechnen ist. Sie war sogar von ausgesprochenen Rückschlägen geprägt: Der auf 

Grundlage des Werner-Berichts 1971 verabschiedete Dreistufenplan zur Verwirkli-

chung der WWU scheiterte aufgrund der Krise der Weltwirtschaft und divergieren-

der wirtschaftspolitischer Vorstellungen der teilnehmenden Staaten.331 Wie in den 

Bereichen Justiz und Inneres war es nur möglich, durch das Prinzip der „abgestuf-

ten Integration“ im Rahmen des Maastrichter Vertrags Fortschritte zu erzielen. Hier 

kann bei Anwendung des „erweiterten policy-analytischen Modells“ die Etablierung 

des Politikfelds als Ergebnis langfristiger Lernprozesse interpretiert werden.332  

 Es wird deutlich, dass sich bei unterschiedlichen Sachgegenständen in ver-

schiedenen Politikfeldern unterschiedliche politikfeldinterne und -übergreifende 

Grundpositionen aufeinandertreffen, aus denen letztlich ein unterschiedlicher In-

tegrationsgrad resultiert. Wie in Kapitel 2 schon deutlich wurde, ist also kaum ein 

Determinismus der Integrationsentwicklung der EU zu unterstellen – damit das 

Scheitern der klassischen Integrationstheorien immanent. Anhand der Beispiele 

wird jedoch deutlich, dass für die Entwicklung einzelner Politikfelder insbesondere 

die funktionalen Bezüge und die in der Problemstruktur modellierte Entschei-

dungssituation für die Akteure wichtig zu sein scheinen.  

 Aus diesem Grund versuchen auch neuere Ansätze auf der Basis des Neofunk-

tionalismus „die sehr unterschiedlichen inneren Sachlogiken und Konflikte, die eine 

                                                                                                                                                                                 
330  Schumann (1998), S.267. 
331  Vgl. Busch (1996), S.293. 
332  Vgl. Müller (1997), S.106. 
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spezifische Konstellation von spill-over und spill-back-Tendenzen erzeugen“333 

einzubeziehen. So sieht Busch aus der inneren Logik des Binnenmarkts Zwänge 

erwachsen, die einzelwirtschaftliches und einzelstaatliches Handeln beeinflus-

sen.334 Die Bereiche Justiz und Inneres könnten auch als Beispiel für diese Logik 

gelten. Stephan Stetter, ebenfalls ein Vertreter des weiterentwickelten Neofunktio-

nalismus, sieht als Defizit des traditionellen Ansatzes, dass er keine Erklärung für 

die Entstehung bestimmter institutioneller Regelungen bereitstelle.335 Auf Basis 

neofunktionalistischer Prämissen versucht er in einem aktuellen Aufsatz, der aus 

Zeitgründen nicht mehr in den Forschungsstand integriert werden konnte, die Ein-

führung des neuen Titels IV EUV-A und seine Ausgestaltung mit Hilfe der Anwen-

dung von „regulation and principal agents theories“336 zu erklären. Er stellt dabei 

fest, dass es in der Einwanderungspolitik, verbunden mit ökonomischen Aktivitä-

ten, schon seit langer Zeit eine graduelle Zuweisung regulativer Kompetenzen auf 

die Gemeinschaftsebene gibt. Spätestens seit der EEA würden zwar große funkti-

onale Zwänge bestehen, damit allein könne jedoch nicht alleinig die Ausgestaltung 

des Maastrichter und Amsterdamer Vertrags in den Bereichen der Einwande-

rungspolitik erklärt werden. Mit Hilfe der Anwendung des „internationalen Gefan-

genendilemmas“ argumentiert er, dass die Staaten den Kompetenzverlust durch 

die besonderen Regelungen auszugleichen versuchten, die seit Maastricht den Be-

reich prägten. Den im Amsterdamer Vertrag eingeführten Titel IV-EUV interpretiert 

er als Ergebnis von funktionalen Bezügen durch Etablierung des Rechts auf Per-

sonenfreizügigkeit in Art. 14 EGV-A, von Lernprozessen wegen der erkannten grö-

ßeren Zielerreichung durch Einverleibung in das Gemeinschaftsrecht, den speziel-

len Ausnahmeregelungen, die für diesen sensiblen Bereich weiterhin gelten, sowie 

die Einführung der flexiblen Integration.337  

 Auch das im Abschnitt 2.2. angesprochene Modell von Sabatier geht auf diese 

problemorientierte Entscheidungssituation innerhalb von Policy-Subsystemen ein, 

wobei vor allem die Konfliktlinien zwischen verschiedenen „Advocacy-Koalitionen“ 

                                                           
333  Busch (1996), S.291. 
334  Ebd., S.304. 
335  Stetter (2000), S.81.  
336  Ebd., S.81. 
337  Vgl. Stetter (2000), S.96. 
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im Mittelpunkt stehen. Mit Veränderung der Koalitionen durch policy-orientiertes 

Lernen und externe Ereignisse könnte mit diesem Modell auch die Dynamik der In-

tegrationsentwicklung erklärt werden. Die Analogien zu den Ergebnissen dieser 

Arbeit sind kaum zu übersehen, auch wenn bei der Veränderung der Akteursbe-

ziehungen nicht von Netzwerken im Sinne Sabatiers gesprochen werden kann. Die 

Anwendung eines Netzwerkmodells dieser Ausprägung würde sich in den Berei-

chen Justiz und Inneres vor allem für den weiteren Verlauf der Entwicklung der Be-

reiche Justiz und Inneres anbieten, weil der Amsterdamer Vertrag der Kommission 

einen großen Machtgewinn beschert hat und somit auch für informelle Beziehun-

gen ein besserer Boden bereitet ist: „[...] these learning-processes are likely to oc-

cur in environments where the prestige of expertise is acknowledged. The recep-

tiveness of the Commission to external input may provide one such venue [...]“.338 

Es wäre wohl auch möglich, dieses Modell für die Anwendung auf die EU nutzbar 

zu machen, was bereits für die WWU als ertragreich empfohlen wurde.339 Policy-

Learning (langfristige Konvergenz der Wertesysteme) und externe Ereignisse 

(„EEA, deutsche Wiedervereinigung und Währungsstabilität nach der EWS-

Krise“340) wurden in diesem Fall als Gründe identifiziert, dass nach dem Scheitern 

der WWU in den 70ern eine erstarkte Advocacy-Koalitionen Anfang der 90er Jahre 

erfolgreich ihre Implementation in den EGV durchsetzte.  

 Aus dieser kurzen Diskussion wird deutlich, dass man sich der Erklärung der in-

stitutionellen Ausgestaltung der EU im Zuge der Integrationsentwicklung aus un-

terschiedlichen Perspektiven nähern kann, die gleichsam sehr viele Analogien 

aufweisen. Ansätze der Policy-Analyse können mit entsprechenden Modifikation 

ein geeignetes Instrumentarium für die Analyse der EU darstellen, aber auch die 

neueren Entwicklungen des Neofunktionalismus deuten darauf hin, dass Ansätze 

der klassischen Integrationstheorien mit dem angedeuteten Modifikationen dem 

Sachgegenstand gerecht werden können.  

 

 

                                                           
338  Rosamond (2000), S.126. 
339  Vgl. Dürr (1999), S.143. 
340  Ebd., S.137. 
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  Art, Ort und Zeitpunkt der Wirkung als unabhängige Variable 
  Einfluss der Konstellationen der unabhängigen Variablen 
 
Schaubild 5:  Die Gesamtübersicht – Zusammenspiel von Konstellationen der unabhängi-

gen Variablen und Policy-Wirkungen (angelehnt an: Schumann 1996, S.290). 
 

Maastrichter Vertrag (I) 
Inhalte zu den Bereichen 
Justiz und Inneres (IV) 

Konstellation der unabhän-
gigen Variablen 1 
Art und Eigenschaft der Ak-
teure und Akteursbeziehun-
gen beeinflusst durch die 
veränderte Problemstruktur  
Institutionelle Arrangements: 
dienen als Referenzebene 
 

Einzelne Entscheidungen 
in der ZBJI (III):  
kaum Rückgriff auf die In-
strumente der „dritten Säule“

Konstellation 4: 
Akteure: widerstreitende Inte-
ressen und  Grundeinstellun-
gen  zur EU 
Situationsstruktur: Epochaler 
Umbruch 1990 

EEA (I) 
Art der Wirkung: 
Beeinflussung der Problem-
struktur  

Konstellation 3: 
Akteure: widerstreitende Inte-
ressen und  Grundeinstellun-
gen  zur EU 
Institutionelle Arrangements: 
Widersprüchlichkeiten in den 
Regelungen 
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Bei Betrachtung der bisherigen Erkenntnisse ist es vielleicht zu weit gegriffen, von 

„Gesetzmäßigkeiten“ der Integration zu sprechen – eine Theorie großer Reichweite 

scheint nicht in Aussicht. Die Anzahl der Variablen im Mehrebenensystem der EU 

erschwert die Erstellung von Prognosen – so kann beispielsweise ein schwacher 

Kommissionspräsident maßgeblich die Rolle dieser Institution prägen, wie ein ak-

tuelles Beispiel zeigt: „Ohne maßgebliche Mitarbeit von Romano Prodi und seinem 

Team verabschiedeten die europäischen Staats- und Regierungschefs auf ihrem 
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Lissabonner Treffen zur weiteren Liberalisierung des Binnenmarkts [...]“.341 Be-

stimmte Charakteristika der Integration, die in diesem Abschnitt beleuchtet wurden, 

sind jedoch kaum von der Hand zu weisen. Diese Charakteristika und Analogien 

werden im „erweiterten policy-analytischen Modell“ festgehalten. Es ist zu postulie-

ren, dass Einzelfallstudien noch stärker in den großen Zusammenhang des Ge-

samtkontexts der EU-Integration gestellt werden und somit ein adäquates Bild der 

Integration gezeichnet werden kann, was in diesem Kapitel mit Verweisen auf die 

WWU und GASP nur angedeutet werden konnte. 

 

5.3. Defizite der Analyse und Ausblick 
 

Wie in Abschnitt 5.1. erläutert, konnten aufbauend auf die Modellannahmen plau-

sible Determinanten für die Entwicklung der ZBJI gefunden werden. Damit wurde 

in dieser Arbeit Überblick über die Entwicklung der Bereiche Justiz und Inneres 

geschaffen und mit dem Raster des „erweiterten policy-analytischen Modells“ ver-

sucht, eine Erklärung für ihre außergewöhnliche Entwicklung zu finden. Eine Reihe 

von Fragen lässt die Analyse jedoch offen, die Klärungsbedarf für weitere Arbeiten 

darstellen.  

 Es konnten im eingeschränkten Rahmen dieser Arbeit nicht alle Politikbereiche, 

aus denen sich die Bereiche Justiz und Inneres substantiieren, ausführlich behan-

delt werden: Von Regelungen über die Freizügigkeit für Drittstaatsangehörige bis 

hin zur Bekämpfung länderübergreifender organisierter Kriminalität werden Teilbe-

reiche vereint, die gesonderten Analysen bedürfen, um die unterschiedlichen Inte-

ressen der Akteure und Konfliktlinien herauszuarbeiten. Somit konnte die inhaltli-

che Thematik des umfangreichen Sachgegenstands in dieser Arbeit nur gestreift 

werden. 

 Innerhalb des begrenzten Rahmens dieser Arbeit war es aufgrund mangelnder 

Informationen nicht möglich, jede Unterkategorie der unabhängigen Variablen des 

„erweiterten policy-analytischen Modells“ vollständig zu prüfen. Als Beispiel seien 

hier die Wertesysteme der Akteure genannt, die nur sehr oberflächlich beleuchtet 

werden konnten. Politikfeldübergreifend zeigt sich zwar scheinbar Evidenz für die 
                                                           
341  Koch (2000), S.174ff.   
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Stabilität der Grundeinstellungen gegenüber der EU, wie beispielsweise die „Op-

ting-outs“ von Großbritannien in der WWU und dem neugeschaffenen Titel IV 

EUV-A beweisen. Die Wertesysteme als zentrale handlungstheoretische Vorgaben 

des „erweiterten policy-analytischen“ Modells scheinen aufgrund der relativ stabi-

len Grundhaltungen unterschiedlicher mitgliedstaatlicher Akteure somit plausible 

Erklärungsmuster für Handlungen; für weitergehende Aussagen sollte in diesem 

Bereich die unzureichende empirische Grundlage weiter verbessert werden. In-

wieweit die Wertesysteme der Akteure durch Veränderung basierend auf Lernpro-

zessen betroffen sind, sollte noch genauer untersucht werden.  

 Kaum berücksichtigt wurde der Einfluss nichtstaatlicher Akteure auf die Entwick-

lung der Bereiche Justiz und Inneres, weil er in den vorhanden Quellen und Doku-

menten nicht identifiziert werden konnte. Zumindest für den Bereich der Einwande-

rungspolitik existiert ein Aufsatz von Adrian Favell, der ab 1995 auch nichtstaatli-

che Akteure untersucht.   
 
A plethora of new political representatives and non-governmental organisations (NGOs) – 
building a new coalition between immigrant citicenship issues and campaigners for the 
rights of women, consumers, homosexuals, disabled persons and animals – attempted to 
use the European Union for the first time as a progressive channel for promoting equal 
rights.342  
 

Konkret nennt er die Organisationen Amnesty International, European Citizenship 

Action Service (ECAS), Migration Policy Group (MPG) und European Union Mi-

grants Forum (EUMF), die Einfluss auf Kommission und Parlament ausüben.  

 

Hier wären weitere Analysen nötig, um den Einfluss dieser Interessenverbände 

transparent zu machen, was vor allem für die zukünftige Entwicklung des Titels IV 

im Gemeinschaftsrecht nötig sein wird. Netzwerkanalysen, im Rahmen der EU-

Umweltpolitik343 und der WWU344 schon durchgeführt, würden sich hier anbieten. 

 Eine grundsätzlich andere Perspektive für die Motive der Integration der Berei-

che Justiz und Inneres zeigt Beat Leuthard auf. So beschreibt er, wie die „Festung 

Europa“ quasi in geheimen Gremien geplant wurde, und „wie die EG/EU-

                                                           
342  Favell (1998), S.4. 
343  Vgl. Héritier (1993), S.431ff. 
344  Dürr (1999), S.88ff.  



5. Bilanz der Analyse 
                                    

134 

Innenminister seit 1985 Schritt für Schritt ihr Instrumentarium vervollständigen, um 

sowohl die Außengrenzen Europas gegen die Armen der Welt dicht zu machen als 

auch die Kontrollmöglichkeiten ins Unermessliche zu steigern“.345 Der Autor lässt 

zwar eine objektive und wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung des Themas ver-

missen, die gestellten Fragen bedürfen jedoch einer genauen Analyse. 

 Ferner ist zu hinterfragen, ob die Anlage der Arbeit geeignet war, das Thema 

systematisch und transparent aufzuarbeiten. Gerade durch den Einsatz der zykli-

schen Perspektive konnten die Überlappungen der einzelnen Phasen nicht klar 

aufgezeigt werden. Es war jedoch nötig, eine Gliederungsweise zu finden, um die 

Daten auf eine stringente Weise zu ordnen. 

 Für die weitere Entwicklung der Bereiche Justiz und Inneres bleiben Fragen of-

fen, die Stoff für zukünftige Analysen darstellen: Werden fortan auch andere Teil-

gebiete in die Verträge einbezogen, die wie  der Schutz der inneren Sicherheit und 

die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung ausdrücklich aus den Vertragswer-

ken ausgeschlossen und in der nationalen Souveränität verblieben sind? Auch hier 

deuten sich bereits heute Interdependenzen mit bestehendem Unionsrecht an, wie 

Rechtswissenschaftler feststellen.346 Wie wird sich die polizeiliche und justitielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen weiterentwickeln? Wird nach Ablauf der Fünf-

Jahres-Frist das Mitentscheidungsverfahren für das Europäische Parlament einge-

führt?  

 

Die Justiz- und Innenpolitik der EU besitzt bei Betrachtung der aktuellen Entwick-

lungen wachsende Bedeutung und entwickelt sich zu einem zentralen EU-Thema.  
 
Auch im Bereich der Entscheidungsprozesse und Strukturen finden sich deutliche Indikato-
ren für die wachsende Relevanz der Innen- und Justizpolitik der Union: Die Zahl der Vor-
schläge der Rechtsakte in den Bereichen Inneres und Justiz ist seit Ende 1998 weitaus 
schneller gewachsen als in anderen Politikbereichen der Union. Berücksichtigt man die im 
„Wiener Aktionsplan“ zur Umsetzung der Vertragsbestimmungen vorgesehenen Rechts-
maßnahmen [...] so gelangt man zu einer Zahl von deutlich über 250 geplanten oder zu-
mindest unverbindlich diskutierten Rechtsakten. Dieser Zahl kommt der der Rechtsakte des 
geplanten Binnenmarktprogramms von 1985 nahe.347  
 

                                                           
345  Leuthardt (1994), S.1.  
346  Vgl. Brechmann (1999), S.205.  
347  Monar (2000), S.18. 
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Dabei wären in Zukunft die Auswirkung der Bereiche Justiz und Inneres auf andere 

Politikfelder zu untersuchen, die sich beispielsweise für die Außenpolitik – Zusam-

menarbeit mit Drittstaaten bei der Bekämpfung von organisierter Kriminalität und 

Drogenhandel – bereits andeuten.348 Wenn sich auch hier der Trend zur Verge-

meinschaftung fortsetzt, werden die Staaten in Zukunft massiv Souveränitätsrechte 

einbüßen.  
 Bei künftigen Erweiterungsrunden wird für die neuen Mitgliedstaaten zwar der 

„acquis-communitaire“ – der gemeinschaftliche Besitzstand – Aufnahmebedingung 

sein, es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Europäische Union bei einer Zahl 

von 20 bis 30 Mitgliedstaaten mit sehr unterschiedlichen Rechtssystemen entwi-

ckelt. Eine weitere Flexibilisierung der Integration, wie sie im Bereich Justiz und In-

neres bereits betrieben wurde, wird sich – wie auch institutionelle Reformen349  – 

kaum vermeiden lassen. Diese zunehmende Tendenz als Voraussetzung für die 

weitgehenden Integrationsschritte der Bereiche Justiz und Inneres und Möglichkeit 

zur Aufbrechung von Verhandlungsblockaden sollte weiter beobachtet werden. Die 

Zukunft zwischen „Europa à la Carte“ oder einem föderalen Bundesstaat scheint 

dabei zunächst weitgehend offen.  

                                                           
348  Vgl. ebd., S.31. 
349  Vgl. Busch (1999), S.38ff. 
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